
72,1

Stenographisches Protokoll

23. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich.

Mittwoch, den 9. März 1921.
, WB*BbamKB^mHKKg$&

Tagesordnung: 1. Bericht des Justizausschusses über die Vorlage der Bundesregierung (121 der
Beilagen), betreffend das Bundesgesetz über die Bestrafung der Preistreiberei, des Schleichhandels
und anderer ausbeuterischer oder die Versorgung der Bevölkerung gefährdender Handlungen
(Preistreibereigesetz) (218 der Beilagen). — 2. Bericht des Ernährungsausfchusses über die

Vorlage der Bundesregierung (148 der Beilagen), betreffend das Bundesgesetz, womit ergänzende
Bestimmungen zu dem Gesetze vom 3. Juli 1919, St. G. Bl. Nr. 345, über die Regelung des
Verkehres mit Getreide und Mahlprodukten getroffen werden (II. Nachtrag zum Getreideverkehrs¬
gesetz) (219 der Beilagen,. — 3, Fortsetzung der Spezialdebatte über den Bundesvoranschlag
und das Bundesfinanzgesetz für das Verwaltungsjahr 1920/21 (168 der Beilagen).

Inhalt

Verhandlungen.

Bericht des JuftiZansschusses über die Vorlage der Bundes¬
regierung (121 der Beilagen), betreffend das Bundes¬
gesetz über die Bestrafung der Preistreiberei, des
Schleichhandels und anderer ausbeuterischer oder die
Versorgung der Bevölkerung gefährdender Hand¬
lungen (Preistreibereigesetz) (216 der Beilagen —
Generaldebatte — Redner: Berichterstatter Dr. Ramek

(Seite 723), Bundesminister für Justiz Tr. Paltauf
(Seite 729), die Abgeordneten Weigl (Seite 730),
Lanner (Seite 731), Austerlitz (Seite 734),
Dr. Frank (Seite 742), Eisenhut (Seite 745),
Partik (Seite 749 und 756), Hölzl '(Seite 752),
Geister (Seite 756) — Spezialdebatte — Redner:
Berichterstatter Dr. Ramek (Seite 757, 759 und
760), Abgeordneter Dr. Frank (Seite 758) — An¬

nahme des Gesetzes in zweiter und dritter Lesung
(Seite 759)).

! Bericht des Ernährungsausschusses über die Vorlage der
Bundesregierung (148 der Beilagen), betreffend das
Bundesgesetz, womit ergänzende Bestimmungen zu
dem Gesetze vom 3, Juli 1919, St. G. Bl. Nr. 345,
über die Regelung des Verkehres mit Getreide und
Mahlprodukten getroffen werden (II. 'Nachtrag zürn
Getrcideverkehrsgesetz) (219 der Beilagen — Redner:
Berichterstatter Födermayr (Seite 760), die Abge¬
ordneten Eldersch (Seite 762), Hofer (Seite 767) —.»
Annahme des Gesetzes in zweiter und dritter Lesung
(Seite 771)).

Bericht des Finanz- und Budgetausschusses über die Vor¬

lage der Bundesregierung (54 der Beilagen), be¬
treffend das Finanzgesetz für das Verwaltungsjahr
1920/21 (1. Juli 1920 bis 30. Juni 1921) und
über die Vorlage der Bundesregierung (188 der
Beilagen), betreffend den !. Nachtrag zum Entwürfe

\ des Bundesfinanzgesetzes 1920/21 (168 der Beilagen

»

\

23. Sitzung NR I. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 1 von 66

www.parlament.gv.at



722 23. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich am 9. März 1921.

— Fortsetzung der Spezialdebatte über die Gruppen IV.
„Staatsschuld", V. „Überweisungen", VI. „Pensionen",
X. „Finanzen" — Redner: die Abgeordneten Kollarz
sSeite 771s, Zelenka sSeite 774s, Dr. Ursin sSeite

778s, Spezialberichterstatter Pauly sSeite 783s,
Spezialberichterstatter Dr. Alfred Gürtler sSeite

783s — Annahme der Anträge des Finanz- und
Budgetausschusses sSeite 783s),

Verzeichnis

der in der Sitzung eingebrachten Anträge und Anfragen:
!

Antrag
desAbgeordneten Fischer und Genossen wegen einer 

Vorlage einer Novelle zum Privatbeamtenpensions-

gesetz (247 der Beilagen).

Anfrage
des Abgeordneten Fischer und Genossen an den Bundes-

minister für Inneres betreffend die Terrorfälle in 

Steiermark (Anhang I, 88/I)

,

23. Sitzung NR I. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)2 von 66

www.parlament.gv.at



23. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich am 9. März 1921. 723

i

Beginn der Sitzung: 11 Uhr 15 Minuten vormittags.

Vorsitzende: Prüsid ent Dr. Weiskirchner,
zweiter Präsident Seitz, dritter Präsident
Dr. Dinghofer.

Schriftführer: Sever, Bösch.

Bundeskanzler und Leiter des Bundes¬
ministeriums für Äußeres: Dr. Mayr.

Vizekanzler «und Leiter der Angelegen¬
heiten des Unterrichtes und des Kultus:
Breisky.

Bundesminister: Dr. Paltauf für Justiz,
Dr. Grimm iür Finanzen, Haueis für Land-
nnd Forstwirtschaft, HeinI für Handel und Ge¬
werbe, Industrie und Bauten, Dr. Pesta für
Verkehrswesen, Dr. Resch für soziale Verwaltung,
Dr. Grünberger für Bolksernährung.

Auf der Bank der Regiernngsver-
vertreter: Ministerialrat Dr. Haager des
Bundesministerinms für Volksernährung und Mini¬
sterialrat Kadecka des Bundesministeriums für
Justiz.

Präsident: Die Sitzung ist eröffnet.

Das Protokoll über die Sitzung vom
7. März ist in der Kanzlei zur Einsicht für die
Mitglieder aufgelegen, unbeanstandet geblieben und
gilt daher als genehmigt, jenes über die Sitzung
vom 8. März liegt in der Kanzlei zur Ein¬
sicht auf.

Wir gelangen zur Tagesordnung.

Der erste Punkt ist der Bericht des Justiz¬
ausschusses über die Vorlage der Bundes¬
regierung (121 der Beilagen), betreffend das
Bundesgü'setz über die Bestrafung der Preis¬
treiberei, des Schleichhandels und anderer
ausbeuterischer oder die Versorgung der
Bevölkerung gefährdender Handlungen
(Preistreibcreigesetz) (218 der Beilagen.)

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete
Dr. Ramek. Ich lade den Herrn Abgeordneten
Dr. Ramek ein, die Verhandlung einzuleiten.

Berichterstatter Dr. Ramek: Hohes Haus!
Die Staatsgewalt hat beit Kampf gegen Preis¬
treiber und andere Ausbeuter des allgemeinen

i Elends, der allgemeinen Not, die eine notwendige
! Folge der Kriegsverhältniffe ist, gleich zu Beginn
i des Krieges ausgenommen. Schon am 1. August
1914 wurde eine Kaiserliche Verordnung erlassen,
welche Strafbestimmungen gegen Preistreiberei ent¬
hält. Damit ist die alte österreichische Monarchie
als der erste der kriegführenden Staaten gegen
Preistreiberei und Ausbeutung ausgetreten, ein

! Vorgehen, das vorbildlich für die anderen Staaten
! geworden ist. Die Kaiserliche Verordnung vom
j 1. August 1914 war auch das Vorbild für die
j deutsche Gesetzgebung auf dein Gebiete der Preis-
; treibereibekämpfung. Es hat sich damals schon uni
eine außerordentlich schwierige Gesetzesmaterie ge¬
handelt. Die Preistreibereiverordnung hat ja in
das ganze wirtschaftliche Leben tief eingegriffen, sie
hat die bisherigen Grundsätze des wirtschastlicheu
Lebens, des Handels und des Verkehrs geradezu
umgekehrt. Das freie Spiel der Kräfte sollte aus--
geschaltet werden, der Grundsatz der Preisbildung

! nach Angebot und Nachfrage mußte beseitigt werden,
i da ja sonst auf andere Weise der Ausbeutung und
j der Preistreiberei nicht beizukommen war. Die Ge¬
setzgebung hat keine Erfahrung gehabt und ebenso
: har der Judikatur die Erfahrung gemangelt. Das
mußte unbedingt zur Folge haben, daß die Preis¬
treibereiverordnung in ihrer Wirkung nicht durch¬
schlagend sein konnte. Der hauptsächlichste Fehler
der ersten Preistreibereiverordnung war der, daß
sie noch immer eine ganze Reihe von Lücken offen
ließ, durch welche die Ausbeuter der allgemeinen
Not durchschlüpsen konnten, und so sehen wir,

: daß der ersten Preistreibereiverordnung schon im
j Jahre darauf eine neue folgt, daß auch diese sich
j als unzulänglich erweist. Im Jahre 1916 wird sie
: durch eine weitere, durch die dritte Preistreibereiver-
I ordnung adgelöft und schließlich kommt dann am
i 24. März 1917 eine vierte Preistreibereiverordnung,
! welche heute noch geltendes Recht ist.

Man hat der Preistreibereigesetzgeönng, den
Strafbestimmungen gegen die Preistreiberei, den
einen Vorwurf in der Öffentlichkeit gemacht, daß
sie nicht imstande sind, die Preistreiberei zu
beseitigen, daß trotz der gesetzlichen Bestimmungen,
trotz der strengsten Strafdrohungen, die Preis-

j treiber und die Ausbeuter ihr volksschädliches Wesen
noch immer weiter treiben. Das ist richtig, hohes
Haus! Aber wer kann sagen, welche Wege unsere
Volkswirtschaft, welche Wege die Versorgung unserer
Bevölkerung mit den notwendigsten Bedarfsgegen-
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ständen gegangen wäre, wenn wir Preistreiberei-
gesetze nicht gehabt hätten? Dieses Argument ist
daher absolut nicht maßgebend. Ich mache darauf
aufmerksam, daß ja von allem Anfang an die
Gerichte, die Judikatur, große Schwierigkeiten Zu
überwältigen gehabt haben. Der Richter sollte durch
sein Urteil in alle Zweige unseres Wirtschaftslebens
eingreifen, es hat ihm dazu wenigstens in der
ersten Zeit, die Erfahrung gemangelt. Die Judikatur
kann nur dann einen Erfolg haben, wenn der
Richter alle die hier in Betracht kommenden Fragen
auch von einem höheren Standpunkte überblickt,
wenn ihm alle Vorbedingungen, alle Wirkungen
und alle Zusammenhänge des wirtschaftlichen Lebens
bekannt sind. Es hat hier an der Erfahrung ge¬
mangelt. Heute nach einer mehrjährigen Praxis
haben unsere Richter bereits Erfahrungen gesammelt
und es ist daher diese Schwierigkeit auf ein
geringes Maß zurückgegangen.

Eine weitere Schwierigkeit hat sich auch
dadurch ergeben, daß die Fragen, über welche der
Richter zu entscheiden hat, in vielen Fallen so
außerordentlich kompliziert sind, daß er zu einer
richtigen Entscheidung nur dann kouunen kann,
wenn er einen entsprechenden Beweisapparat aus¬
wendet. Das Verfahren wird dadurch außer¬
ordentlich schleppend, es müssen in erster Linie
umständliche Sachverständigenbeweise dnrchgeführt
werden — die Gerichte sind ohnehin schon mit
Arbeit sehr belastet — und die Folge davon ist,
daß fast jeder Prozeß, wenn es sich um wichtigere,
und schwerere Fälle handelt, monatelang dauert.
Die prozessualen Mittel haben es den Beschuldigten
ermöglicht, auch noch ihrerseits zu diesen Ver¬
schleppungen beizutragen, so daß schließlich gerade
die schwerwiegenden Fälle, für die die Öffentlichkeit
sich am meisten interessiert hat, erst nach Monaten,
ja sogar nach Jahren zur Entscheidung gekommen
sind in einem Zeitpunkte, wo der Fall nicht niehr
aktuell war, wo sich inzwischen die wirtschaftlichen
Verhältnisse derart geändert haben, daß die Be¬
völkerung gar nicht mehr einsehen konnte, warum
nian gerade diesen Mann wegen der ihm zur
Last gelegten Tat bestraft hat.

Wir sind davon überzeugt, daß wir mit dem
Preistreibereigesetz allein der Preistreiberei nnd aller
ausbeuterischen Handlungen nicht Herr werden
können. Dazu ist das Gericht nicht berufen und
dazu ist es nicht imstande, schon deshalb nicht,
weil ja nicht alle Fälle der Kontravention gegen
das Gesetz vor den Richter kommen. Wenn eine
andere strafbare Handlung begangen, wenn jemand
betrogen oder bestohlen wird, dann findet der Ge¬
schädigte immer beit Weg zur Sicherheitsbehörde
oder zur Staatsanwaltschaft. Bei Preistreiberei und
Ausbeutung hilft aber die Bevölkerung nicht mit;

der einzelne Verbraucher ist von seinem Produzenten,
seinem Kaufmann, seinem Lieferanten derart ab¬
hängig, daß er lieber den geforderten, auch über¬
mäßigen Preise ruhig, zahlt und sich alles gefallen
läßt, ehe er zur Staatsanwaltschaft oder zur
Polizei geht. Er fürchtet, daß er sich dadurch wirt¬
schaftlich nur selbst schädigt, daß er dann das, was
er für sich und seine Familie notwendig braucht,
überhaupt nicht mehr bekommt. Auch mit dieser
Mentalität der Bevölkerung, mit diesem psycholo¬
gischen Moment muß man rechnen, um zu ermessen,
mit welchen Schwierigkeiten einerseits die Staats¬
anwaltschaften und die Gerichte zu kämpfen haben,
anderseits mit welchen Schwierigkeiten auch das
Gesetz zu rechnen hat, Schwierigkeiten, die sich
seiner klaglosen Durchführung in der Öffentlichkeit
entgegenstellen.

Will man hier Ordnung schaffen, so muß
man den Kamps gegen den Feind ans allen Fronten
aufnehmen. Strafrechtliche Maßnahmen genügen
nicht. Die Gerichte allein werden auch mit diesem
Gesetz keine Wunder wirken, wenn nicht gleichzeitig
ein lückenlos funktionierender Verwaltungsapparat
mitwirkt. Wir haben bereits einen solchen Ver-
waltungsapparat. Es sind die Kriegswucherämter
oder die Kriegsüberwachnngsämter, die dazu berufen
sind, jedem Falle der Volksausbeutnng nachzugehen
und ihn unnachsichtlich zur Anzeige zu bringen.
Diese Kriegsüberwachungs- und Kriegswucher¬
ämter sind notwendig, um so notwendiger, weil
unsere Bevölkerung diesen Übeltaten gegenüber "so
macht- und wehrlos ist, daß sie sich nicht traut,
sich selbst zu helfen.

Eine zweite verwaltungsrechtliche Maßnahme
ist die Einrichtung der Preisprüfungsstellen. Wir
haben die Preisprüfungsstellen bereits und ihr Funk¬
tionieren ist tatsächlich ein gutes. Aber so wie die
Preisprüfungsstellen heute ausgebaut find, sind sie
noch lange nicht imstande, zusammenwirkend mit
den Gerichten, mit den Kriegswucher- und den
Kriegsüberwachungsämtern die an sie gestellten
Fragen einer restlosen Lösung zuzuführen. Es liegt
dies an der Organisation, an den technischen
Schwierigkeiten. Der Justizausschuß hat erkannt,
daß die Wirkung dieses Gesetzes nur dann eine bis
zum höchstmöglichen Grade gute sein wird, wenn
ein Zusammenwirken der Gerichte mit den Preis-
prüfungsstellen ermöglicht wird. Die Preisprüfungs¬
stellen sind dazu da, um dem Richter die notwen¬
digen Gutachten an die Hand zu geben. Ihre
Tätigkeit soll aber weiter gehen. Sie soll womöglich
das ganze wirtschaftliche Leben, alle Zweige der
Produktion und des Handelsverkehrs umfassen und
durchdringen. Aus diese Weise gewinnt dann auch
das Gericht einen entsprechenden Überblick über alle
wirtschaftlichen Zusammenhänge, Voraussetzungen
und Bedingungen.
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In zweiter Linie wird auch das Volk selbst
aufgeklärt, denn es unterstützt die Preistreiberei
der Umstand, daß heute die Bevölkerung eigentlich,
ich möchte sagen, keine Warenkunde besitzt. Heute
weiß niemand mehr, ob irgendein geforderter
Preis angemessen oder unangemessen ist. Es' sucht
sich heute niemand mehr klar zu machen, ob er für
irgendeinen Gegenstand einen zu hohen Preis zahlt,
einen Preis, der mit dem inneren Wert der Sache gar
nicht mehr in Einklang zu bringen ist. Wir haben es
mit zwei Schichten der Bevölkerung zu tun. Die
eine hat Geld in Hülle und Fülle, sie zahlt jeden
Preis und kann alles kaufen. Der weitaus größte
Teil der Bevölkerung aber hat zu wenig, er hat
nicht einmal genug, um die notwendigsten Bedürs-
niffc des Lebens zu decken. Er kauft nur dann,
wenn er etwas unbedingt braucht, wenn die Not¬
wendigkeit danach so dringend geworden ist, daß
er ohne diese Sache nicht mehr leben kann. In
dieser Notlage zahlt er dann jeden geforderten
Preis. Die Folge ist, daß heute unser Volk keine
Warenkunde mehr besitzt. Hier sollen nun die Preis-
prüfungsstellcn durch ihre Tätigkeit aufklärend
wirken. Es soll schließlich auch die Geschäftswelt,
der Landwirt, der Industrielle, der Gewerbetreibende,
der Kaufmann einen Überblick gewinnen über die
Preisbildung. Es soll die Preisprüfnngsstelle ihm
unterstützend an die Hand gehen. Ans diese Weise
werden wir durch das Zusammenwirken aller dieser
Faktoren und durch die intensive Arbeit der Prcis-
prüsungsstellen einen Schritt aus dem Wege des
Preisabbaues weiterkommcn und werden es auch
den Gerichten ermöglichen, in allen Fällen, wo
sich jemand gegen dieses Gesetz vergangen hat,
wirkungsvoll gegen ihn vorzugehen.

Hohes Hans! Im Wesen stellt sich das vor¬
liegende Gesetz als Novellierung der vierten Preis-
treibereiverordunng, der Kaiserlichen Verordnung
vom 24. März 1917 dar. In dem Gesetz sind
nur jene Bestimmungen ausgenommen, die sich ans
das gerichtliche Verfahren und auf jene strafbaren
Handlungen beziehen, die durch Gerichte abgeurteilt
werden. Alles andere in der Verordnung vom
24. März 1917 ist vorläufig unverändert belassen;
das sind die verwaltungsrechtlichen Bestimmungen.
Aber diese verwaltungsrcchtlichen Bestimmungen sind
heute auch nicht mehr entsprechend und der Justiz¬
ausschuß hat seiner Meinung dahin Ausdruck ge¬
geben, daß diese Bestimmungen geändert werden
müssen, daß die Regierung ehestens dem Hause ein
neues Gesetz zur Novellierung der heute noch un¬
berührt gebliebenen Bestimmungen der vierten Preis-
treibereiverorduung vorlegen muß. bind so haben
wir nun ein Spezialstrafgesetz, das fast unbelastet
ist von verwaltungsrcchtlichen Bestimmungen, denn
das war ja auch ein Übelstaud des bisher geltenden
Gesetzes, daß sich der Richter erst durch ein ganzes,

Gestrüpp von verwaltungsrechtlichen Bestimmungen
hindurcharbeiten mußte, wodurch die Judikatur und
Praxis außerordentlich behindert war.

Ein wesentlicher Fehler des bisherigen Rechts¬
zustandes war der, daß es eine ganze Reihe von
Lücken gegeben hat, durch die die Ausbeuter der
allgemeinen Not noch immer durch schlüpfen konnten.
Will man ein Preistreibereigesetz wirkungsvoll ge¬
stalten, so müssen alle nur in Betracht konimenden
Tatbestände unter Strafe gestellt werden. Das Aus-
beutertum ist da außerordentlich erfinderisch und
wir können überzeugt sein, daß es dem Ausbeuter-
tum wiederum gelingen wird, neue Löcher zu finden,
durch die es durchschlüpft. Aber das, was nach der
bisherigen Erfahrung unter Strafe gestellt werden
muß, das haben wir tatsächlich unter Strafe gestellt.
Nach unserer Überzeugung und nach der Erfahrung,
die man bisher gesammelt hat, sind nun alle Tat¬
bestände, alle Möglichkeiten der Ausbeutung und
Auswucherung des Volkes unter Strafe gestellt.
Nach der derzeitigen Erfahrung ist dieses Netz
lückenlos. Es sind daher gegenüber dem bestehenden
Recht eine Reihe neuer strafbarer Tatbestände aus¬
gestellt worden, die bisher entweder gar nicht be¬
straft worden sind oder wo die Bestrafung nur
durch die politische Behörde erfolgte. Ich verweise
da nur kurz auf folgende Bestimmungen: Auf den
Tatbestand der Vergeudung von Bedarfsgegenständen,
aus den Schleichhandel, auf die Hinterziehung von
Bedarfsgegenständen und auf den Schmuggel.

Eine zweite Aufgabe dieser Vorlage war, die
Strafen in einen gewissen Einklang mit der Schäd¬
lichkeit des Deliktes zu bringen. Wir haben gesehen,
daß die heutigen Strafen nicht ausgereicht haben,
um die Ausbeuter der Volksnot von ihrer schäd¬
lichen Tätigkeit abzuschrecken. Es war daher not¬
wendig, einerseits die Strafen zu erhöhen, anderseits
aber — und das ist das wichtigste. — die Neben¬
strafen recht wirkungsvoll zu gestalten. Die Gesetzes¬
vorlage nimmt daher unter die Nebenstrasen auch
noch neue ans, die dem bisherigen Preistreiberei¬
gesetz unbekannt waren, vor allen: die Landesver¬
weisung und die Abschaffung. Landesverweisung und
Abschaffung gegen alle Ausländer, Abschaffung aus
dem Orte oder aus dem Laube gegen all die Übel¬
täter, die in der betreffenden Gemeinde nicht die
Zuständigkeit oder in dem betreffenden Lande nicht
die Landesbürgerschaft besitzen. Wir haben vor allem
in das Gesetz die Möglichkeit eingeführt, den Preis-
treiber in eine Zwangsarbeitsanstalt abzngcben. Die
technischen und physischen Möglichkeiten hiezu sind
vorhanden; vom Standpunkt der Justizverwaltung
kann dies geschehen. Auch wurde die Haftung für
Geldstrafen, die Haftung dritter Personen, die an
dem Delikt nicht beteiligt sind, gegenüber dem bis¬
herigen Rechte wesentlich erweitert, weil die Haftung
dritter Personen ein wichnges Mittel dafür ist, daß
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diejenigen, die einen Einfluß darauf üben können
— insbesondere die Inhaber von Gewerbebetrieben
—, daß strafbare Handlungen nicht begangen
werden, diesen Einfluß auch ausüben und sich um
ihr eigenes Geschäft kümmern.

Hohes Haus! Es haben sich im Laufe der
Anwendung des Preistreibereigesetzes in der Praxis
gewisse Unklarheiten und Schwierigkeiten ergeben.
Es war daher notwendig, diesen Schwierigkeiten in
dern Gesetze zu begegnen und hier eine Korrektur zu
schaßen. Was vor allem die geschützten Interessen
anlaugt, so haben wir selbstverständlich vor allem
die Bedarfsgegenstände unter ben Schutz des Gesetzes
gestellt — das war auch im bisherigen Rechte der
Fall — Bedarfsgegenstände, also alle beweglichen
Sachen, die zu einem Lebensbedürsnis eines Menschen
oder eines Haustieres mittelbar oder unmittelbar
dienen. Diese Definition der Bedarfsgegenstände
wurde aus dem bisherigen Rechte wörtlich über¬
nommen, denn die Erfahrung hat gezeigt, daß sich
hierin Schwierigkeiten in der Rechtsprechung nicht
mehr ergeben. Der Justizausschuß hat die bisherige
Praxis gebilligt und hat es für überflüssig gefunden,
eine neue Begriffsbestimmung aufzustellen, weil eine
solche dann, wenn sie nicht kriminalpolitisch not¬
wendig ist, nur Rechtsunsicherheit und Verwirrung
erzeugt. Aber der Kreis der geschützten Interessen
war zu eng. Daher bezieht die Vorlage, die Ihnen
der Justizairsschuß hier zur Beschlußfassung vorlegt,
unter die geschützten Interessen auch Bedarssleiftungen
ein, also Arbeitsleistungen, die genau dieselben
Qualitäten haben wie die Bedarfsgegenstände. Denn
auch auf dem Gebiete der Arbeitsleistung kann eine
Ausbeutung der Bevölkerung stattfinden, ja unter
Umständen eine ganz unerträgliche Ausbeutung und
es ist nicht einzusehen, warum derjenige, der bei¬
spielsweise für irgendeinen Gegenstand einen über¬
mäßigen Betrag fordert, nur dann bestraft werden
soll, wenn er hiezu das Material liefert, daß er
aber dann straffrei bleiben soll, wenn der Besteller
selbst das Material, den Stoff 'zur Herstellung her-
gegeben hat. Das ist also eine Lücke des Gesetzes
gewesen, die sich heute um so mehr fühlbar macht, als
bei dem großen Warenmangel, unter dem unsere
Volkswirtschaft leidet, die Bevölkeruugskreise daraus
angewiesen sind, ihre alten Sachen wieder neu Her¬
richten zu lassen, also mehr aus die Arbeitsleistung
allein als auf die Lieferung d5s.Stoffes, des Mate¬
riales angewiesen sind und daher unter der Aus¬
beutung durch übermäßige Forderungen für Arbeits¬
leistungen sehr leiden.

Nun sind die Arbeitsleistungen volkswirt¬
schaftlich in zweifacher Weise zu qualifizieren und
diese doppelte Auswertung menschlicher Arbeit im
volkswirtschaftlichen Sinne macht sich auch in unserem1
bürgerlichen Gesetz erkennbar. Die Verträge über j
Arbeitsleistung sind entweder Werkverträge oder sie !

sind Lohn- und Dienstverträge. Jlu Werkverträge
verpflichtet sich ein Unternehmer zur Erzielung eines
Erfolges, zur Herstellung einer bestimmten Arbeit,
zur Lieferung eines bestimmten Werkes. Er ist
volkswirtschaftlich ein selbständiger Faktor, sei es
nun., daß er für den Konsumenten direkt arbeitet
oder daß er im Produktionsprozeß für ein Zwischen¬
glied des Produktionsprozesses liefert und eine Arbeit
herstellt. Das charakteristische Merkmal aber ist die
Selbständigkeit des Unternehmens und ihm gegen¬
über ist der einzelne ganz genau so wehr- und
machtlos, wie es der Käufer einer Ware dem Ver¬
käufer gegenüber ist. Daher wurden die Arbeits¬
leistungen, die Gegenstand eines Werkvertrages sind,
selbstverständlich unter die geschützten Interessen dieses
Gesetzes einbezogen.

Weiter aber sind wir nicht gegangen. Arbeits¬
leistungen. die Gegenstand eines Lohn- oder Dienst¬
vertrages sind, wurden in das Gesetz nicht ein¬
bezogen, weil hier eine kriminalpolitische Notwendigkeit
nicht besteht. Das ergibt sich aus der Regelung
unserer Arbeitsversaffung.

Die Arbeitslöhne werden im gegenseitigen
Einvernehmen sestgestellt: es wirken an dieser Lohn-
sestsetzung auch öffentliche Faktoren in vielen Fällen
mit, in schwierigen Fällen sogar die Regierung.
Wir haben noch andere rechtliche Institutionen, die
Abhilfe schaffen, vor allem die Einigungsämter.
Daher war es nicht notwendig, die Arbeitsleistung,
die den Gegenstand eines Dienst- und Lohnvertrages
bildet, unter die geschützten Interessen dieses Gesetzes,
zu stellen. ' i

Große Schwierigkeiten har bisher den Gerichten
der Begriff des übermäßigen Preises oder des
übermäßigen Entgeltes gemacht. Das bisherige
Recht hat hierüber gar keine Aufklärung gegeben,
es kennt keine Definition des übermäßigen Preises.
Der Justizausschuß war nun vor die Frage gestellt,
ob er es bei dem bisherigen Zustande belassen soll,
oder ob es doch im Interesse der Rechtssicherheit
notwendig ist, den Begriff des übermäßigen Ent¬
geltes zu definieren. Der Justizausschuß ist zu der
Anssassung gekommen, daß int Interesse m Rechts¬
sicherheit die Definiernng oder die Beschränkung des
Begriffes des übermäßigen Entgeltes notwendig ist.
Übermäßig ist ein Entgelt, durch das sich der Ver¬
äußerer, der Unternehmer oder Vermittler das durch
den Gütermangel verringerte Angebot, die gesteigerte
Nachfrage oder eine künstliche Ausschaltung oder
Einschränkung des freien Wettbewerbes in einer
durch die übrigen wirtschaftlichen Verhältnisse nicht
gerechtfertigten Weise zunutze macht.

Was sind das für wirtschaftliche Verhält¬
nisse? Die Gesetzesvorlage versucht diese Verhält¬
nisse, wenn nicht tarativ, so doch demonstrativ
zu erläutern und zu erklären. Die wirtschaftlichen
Verhältnisse, auf die der Richter Rücksicht nehmen

I

23. Sitzung NR I. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)6 von 66

www.parlament.gv.at



72723. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich am 9. Marz 1921.

soll oder, wie das Gesetz sagt, „billige Rücksicht"
nehmen soll, sind die Gestehungskosten, dann die
Änderung in den Anschaffungs- und Herstellungs¬
bedingungen, die mit dem Geschäfte der fraglichen
Art verbundenen Nisken und die Natur des Ge¬
schäftes. Das sind die hervorstechendsten und wich¬
tigsten wirtschaftlichen Verhältnisse, auf die bei der
Beurteilung der Angemessenheit oder des Übermaßes
des Entgeltes vom Gerichte aus Rücksicht zu nehmen
ist. DaS Gesetz sagt ausdrücklich, daß die Reihe der
aufgezählten Bedingungen keine vollständige ist, das
Wirtschaftsleben ist ja viel zu mannigfaltig, viel zu
kompliziert und zu vielgestaltig, als daß es möglich
wäre, eine erschöpfende Auszählung sämtlicher wirt¬
schaftlicher Vorbedingungen, auf die der Richter
Rücksicht Zn nehmen hat, in das Gesetz auszunehmen.
Das ist nicht möglich, eine klare und erschöpfende
Definition kann nicht gegeben • werden, daher muß
an ihre Stelle nur eine Beschreibung, eine demon¬
strative Aufzählung treten und das besagen die
Worte „unter anderem".

Wir haben durch die Ausnahme der Ge¬
stehungskosten in die Legaldcsinition die bisherige
Praxis sanktioniert. Rechtsprechung und Wissenschaft
waren bisher einer Meinung, daß man die Ange¬
messenheit eines Entgeltes nur aus Grundlage der
Gestehungskosteu berechnen und ermitteln kann.
Dies entspricht auch der sittlichen Auffassung unseres
Volkes. Damit haben wir die Berücksichtigung des
Verkehrswertes ausdrücklich abgclehnt. Unter der
Herrschaft der Gestehungskostenthcorie haben Markt-,
Tages- und auch Höchstpreise für die Beurteilung
der Angemessenheit oder Unangemessenheit keine
Bedeutung. Sie beweisen gar nichts. Es kann
jemand den Höchstpreis überschreiten und trotzdem
noch immer einen angemessenen Preis verlangen.
Es kann jemand Markt- und Tagespreise über¬
schreiten und wird doch nicht strafbar. Anderseits
kann er aber strafbar werden, wenn er seine Ware
zu Markt- oder Tagespreisen anbietet. Denn man
darf nicht vergessen, daß der Markt- oder Tagespreis
in vielen Fällen auf wucherischer Grundlage ent¬
standen ist.

Selbstverständlich sind mit der Geftehungs-
kostentheoric auch Richtpreise für die Beurteilung
der Angemessenheit oder Ungangemesseyheit be¬
deutungslos oder wenigstens sind sie nur mit einer
gewissen Einschränkung anzuwendcn. Wenn sich
jemand an den Richtpreis hält, so wird es schwer
möglich sein, ihm die Unangemessenheit seiner
Forderung nachzuweisen. Denn der Richtpreis leitet
sich ja von den durchschnittlich aufgewendeten Ge¬
stehungskosten ab. Überschreitet er den Richtpreis,
so muß er deswegen noch nicht straffällig werden,
vorausgesetzt, daß er strafbar ans Grundlage der
Gestehungskosten und mit Berücksichtigung der übrigen

wirtschaftlichen Verhältnisse seinen Preis in ange¬
messener Weise berechnet hat.

Eine weitere Schwierigkeit haben auch die
Tatbestände des § 7 der Ausschußvorlage in der
bisherigen Praxis ergeben. Der 8 7 behandelt jene
Tatbestände, die am schädlichsten nnd verderblichsten
in unser wirtschaftliches Leben eingreisen. Das ist
vor allem der Kettenhandel. In der Praxis und
auch in der Wissenschaft war man sich bisher nicht
recht klar darüber, was eigentlich unter Kettenhandel
zu verstehen ist. Man kann aber das Wesen des
Kettenhandels dann recht erfassen, wenn man den
Handelsverkehr der Gegenwart, die an Waren¬
mangel leidet, mit dem Handelsverkehr der Vor¬
kriegszeit vergleicht. Aus dem Unterschied ist bann
die Begrisssbestimmung für den Kettenhandel leicht
abzuleiten. In der Vorkriegszeit, also unter nor¬
malen Verhältnissen, hat sich das ganze Wirtschafts-
leben und insbesondere der Handelsverkehr nach dem
Grundsätze der freien Konkurrenz abgespielt. Die
Preise sind nach dem Prinzip des Angebots ^ und
der Nachfrage bestimmt worden. Der gesunde
Egoismus des Konsumenten hat selbst dafür gesorgt,
daß die Preise nicht zu sehr in die Höhe ge¬
schnellt sind.

Es hat sich nur derjenige Produzent oder
Kaufmann behaupten können, welcher die billigsten
Preise verlangt hat. Er war daher veranlaßt, die
Produktionsmethoden zu verbilligen und womöglich
den Zwischenhandel auszuschalten. Im Handels¬
verkehre haben nur jene Glieder funktioniert, welche
unbedingt notwendig waren, um eine Ware vom
Erzeuger zum Verbraucher überzuführen. Irgend¬
ein Zwischenglied, das in diesem Umlaufsprozeß
nicht notwendig war, hat die Ware verteuert und
sie' aus diese' Weise nicht mehr konkurrenzfähig
gemacht oder hat den Gewinn der andern ver¬
ringert. So hat die Volkswirtschaft derart schäd¬
liche Zwischenglieder und unlautere Elemente einfach
aus eigener Kraft abgestoßen; sie haben sich nicht
halten können. Heute ist das anders. Damals hat
die normale Kette der Zwischenglieder im Handels¬
verkehr, das ist also der Erzeuger, der Großhändler,
eventuell der Halbgrossist, der Detaillist, der dann
schließlich die Ware an den Verbraucher brachte,
nacheinander gearbeitet nach dem Grundsätze der
Arbeitsteilung. Sie war notwendig, um die Ware
von der Erzeugungsstätte an jene Orte zu bringen,
wo Bedarf vorhanden war, und in jenen Mengen
zu verteilen, für die der Konsum tatsächlich aus-
nahmsfähig war.

Heute liegen die Verhältnisse ganz anders.
Die Grundsätze der freien Konkurrenz, des freien
Spiels der Kräfte, das Prinzip von Angebot nnd
Nachfrage sind ganz durch die wirtschaftlichen Ver¬
hältnisse, die wir bei uns haben, über den Hausen
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geworfen. Angebot und Nachfrage halten ja ein-
ander nicht mehr das Gleichgewicht, sondern die
Warenmenge ist derartig verringert, daß das An¬
gebot naturgemäß außerordentlich klein ist, die
Nachfrage aber in entsprechendem Maße steigt. Es
wird daher jede Ware um jeden Preis gekauft, wie
ich Ihnen gesagt habe, deswegen, weil die einen
über die unbeschränkten Mittel verfügen und die
andern um jeden Preis kaufen muffen, weil sie zur
Erhaltung ihres nackten Lebens die Waren not¬
wendig haben. Daher kann an der Ware ein jeder
verdienen, wenn man jeden Preis fordern kann,
weil jeder Preis durch den Konsum gezahlt wird.
Daher können sich in die normale Kette, in die
volkswirtschaftlich gerechtfertigte Kette im Handels¬
verkehr alle möglichen Zwischenglieder einschieben.
Diese volkswirtschaftlich unnützen Zwischenglieder
verteuern die Ware, verteuern die Lebenshaltuna.
Das sind, hohes Haus, die größten Schädlinge
unseres Wirtschaftslebens. Man kann nicht genug
scharf gegen diese Schädlinge Vorgehen.

Tie Formen des Kettenhandels sind sehr
mannigfach. Die einfachste Form ist die Händler-
kette, wo die Ware entweder in natura ober durch
Übergabsdokumente, von Hand zu Hand wandert.
Es ist bezeichnend, daß man in Deutschland einmal
eine Händlerkette von 97 Gliedern, festgestellt hat.
Wir können überzeugt sein, daß heute keine einzige
Ware, besonders in den größeren Städten und hier
in Wien, dem Verbraucher zugeführt wird, wo nicht
das eine oder etliche solcher unnützer Zwischenglieder
sich emgeschoben haben. Dieses Geschäft, der
Ketenhandel, ist heute auch schon ein einfaches
Spekulalionsobjekt an den Winkelbörsen geworden.
Da sind die gewissen Kaffeehäuser, wo gewöhnlich
Leute dieses Schlages zusammenkommen, da geht
die Ware von Hand zu Hand, sie wird verkauft
und gekauft, dann wird sie wieder weiter verkauft
und jeder verdient. Und es wird die Ware ver¬
kauft, ohne daß sie in natura weitergegeben wird,
ja. nicht einmal die Übergabsdokumente werden
weitergegeben imb die Leute, die mit diesem Ge¬
schäfte spekulieren, zahlen sich dann gegenseitig nur
die^ Differenz aus. Diese Geschäfte bestimmen
schließlich und endlich auch außerordentlich den
Preis der Ware draußen im Konsum und Verkehr.
Sie sind um so gefährlicher, weil der a la hausse*
Spekulation gegenüber die a la daisse-Spekulation
heute vollständig ausgeschaltet ist, daher dieses
Spekulationsgeschäft nur verteuert, aber niemals
verbilligen kann.

_ Viele kettenhändlerische Geschäfte kleiden sich
auch in das Gewand der bloßen Vermittlung. Der!
Vermittler begnügt sich da nicht mit der bloßen
Provision, sondern er läßt sich auch noch außer der
Provision irgend etwas Zahlen, einen größeren Anteil
am Gewinn, und verteuert auf diese Weise die

Damit ja kein Zweifel entsteht, daß auch
Vermittlungsgeschäfte unter den Kettenhandel fallen,
haben wir ausdrücklich noch in die Gesetzesvorlage
die Bestimmung ausgenommen, daß derjenige straf¬
bar ist, der eine volkswirtschaftlich unnütze Ver-
rnittlertätigkert entfaltet. Und dabei ist es ganz
gleichgültig, ob das Geschäft, das er vermittelt,
selbst strafbar ist oder ob es ein reelles Geschäft ist.
Tenn würde man die Vecmrttlertütigkeit nicht unter
Strafe stellen oder würde du in der Judikatur
irgendein Zweifel entstehen, so könnte man die Ver-
mittlertätigkeit nur dann bestrafen, wenn tatsächlich
das vermittelte Geschäft ein strafbares ist, wenn die
Staatsanwaltschaft Veranlassung findet, auch gegen
die Kontrahenten des Vermittlungsgeschäftes vor¬
zugehen. Liegt hier keine strafbare Handlung vor,
dann kann es natürlich auch keine strafbare Mit¬
schuld geben. Wenn die andere Auffassung eventuell
zunr Durchbruche gekommen wäre, könnte ja der
Vermitrler nur nach § 5 des allgemeinen Straf-
gesetzes bestraft werden. Um also hier volkswirt¬
schaftlich unnützer Vermittlertätigkeit einen Riegel
vorzuschieben, haben wir in das Gesetz ausdrücklich
auch solche Vermittlertätigkeit unter den Kettenhandel
subsumiert und erreichen dadurch noch, daß auch der
Versuch strafbar ist. Auch der bloße Versuch kann
beim Vermittler, wenn das Geschäft selbst nicht
zustande kommt, als selbständiges " Delikt bestraft
werden, was sonst nicht möglich wäre.

Der Kettenhandel kleidet sich bisweilen auch
in die Form des Finanzienmgsgeschäftes. An solchen
Finanzgeschäften beteiligen sich Private und auch
manche Banken. Die Wirkung ist die, daß sich der
Geldgeber nicht allein mit den verkehrsüblichen
Zinsen begnügt, sondern daß er darüber hinaus
ungerechtfertigt hohe Provisionen, unter Umständen
auch einen Anteil am Gewinne verlangt. ' Diese
Kreditgewährung verteuert auch außerordentlich die
Waren. Ihr ist aber heute das ganze wirtschaftliche
Leben ausgeliesert, es ist fast jeder Geschäftsmann
daraus angewiesen, Kredit in Anspruch zu nehmen.
Er kann unmöglich soviel Bargeld vorrätig haben,
als er notwendig Braucht, um Rohmaterialien ein-
zukausen, Waren und Löhne zu bezahlen. Der
Warenumsatz spielt sich oft nicht in so rascher Folge
ab, es fehlt dem Geschäftsmanne das Geld, um
seinen Zahlungen termingemäß uachzükommen, er
hat es heute oft nicht, besonders da heute Waren
aus Kredit überhaupt nicht, sondern nur gegen Bar¬
zahlung zu bekommen sind, er muß infolgedessen
Kredit in Anspruch nehmen. Die Finanzkreise sollen
aber die Not des Volkes nicht ausnutzen. Wir
haben, obwohl es selbstverständlich ist, daß die
Finanzierung von Geschäften unter Umständen auch
als., Kettenhandel zu qualifizieren ist, dennoch rat
Justizausschuß ausdrücklich in das Gesetz die Be¬
stimmung der fit. e des § 7 ausgenommen: straf-
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dar soll sein, wer vorsätzlich ein Geschäft der in
diesem Paragraphen bezerchneten Art durch Kredit¬
gewährung fördert.

Hohes Haus? Zum Schluffe dieser allgemeinen
Ausführungen möchte ich noch darauf verweisen, daß
wir auch das Prozeßrecht bei Delikten, die nach
diesem Gesetze bestraft werden sollen, wesentlich ge¬
ändert haben. Ich habe schon eingangs meines Be¬
richtes darauf hingewiesen, daß die lange Dauer
eines Prozesses von unheilvollem Einfluß nicht bloß
auf seine Gestaltung, sondern auch auf die Wirkung
nach außen ist. Soll die Abschreckung, die das Gesetz
ausüben soll, recht wirkungsvoll sein, so muß den;
Urteile die Strafe unbedingt auf dem Fuße Nach¬
folgen. Wir müssen dem Übeltäter alle prozessualen
Mittel aus der Hand reißen, sich dem Strafvollzüge
zu entwinden, wenn er einmal verurteilt ist, das
über ihn bereits verhängte Übel in die weite Ferne
zu rücken. Ist daher ein Schuldspruch durch das
Geschwornen- oder das Schöffengericht einstiinmig aus¬
gesprochen worden, dann ist die Strafe ohne Rücksicht
darauf, ob das Urteil rechtskräftig ist oder nicht, sofort
zu vollziehen. Wenn die höhere Instanz findet, daß der
Betreffende unschuldig ist — und wie selten wird
das Vorkommen, wenn das Geschwornen- oder
Schöffengericht einstimmig die Tat verurteilt hat —,
dann bietet ihm das Gesetz Handhabe, um sich Ent¬
schädigung zu verschaffen. Er ist auf bas Entschädi¬
gungsgesetz für ungerechtfertigte Verhaftung und un¬
gerechtfertigte Verurteilung verwiesen. Strafaufschub
soll unter gar keinen Umständen mehr gewährt werben.
DaZ ist obligatorisch angeordnet. Auch auf diese
Weise hoffen wir, daß die Abschreckung eine recht
wirkungsvolle sein wird.

Wie ich schon früher erwähnt habe, hohes
Haus, sind wir uns ja im Justizausschusse darüber
klar geworden, daß auch dieses Gesetz nicht Wunder
wirken könne. Aber wir haben das Netz recht eng¬
maschig geschlossen, wir haben alle möglichen Prak¬
tiken unter Strafe gestellt, soweit unsere heutige
Erfahrung reicht. Wir glauben nicht, daß noch irgend¬
eine Lücke vorhanden ist, wo der Übeltäter uns
durchschlüpfen kann. Alles andere nmß in diesem
Kampfe die Verwaltung tun, die die Preisprüfuugs-
stellen, worauf insbesondere der § 28 hinweist, aus¬
bauen soll; das weitere müssen auch die Kriegs¬
wucherämter, die Kriegsüberwach nugsämter leisten,
indem sie den Schuldigen ausforschen und ihn un-
nachsichtlich vor den Richter stellen. Denn das
Problem ist ja nicht, wie man den Schuldigen zu
bestrafen hat, sondern die Frage liegt so: Wie soll
man den Übeltäter, den Schuldigen überhaupt vor
den Richter bringen? Aber der Kampf muß auf
allen Fronten ausgenommen werden. Der Feind, der
in diesem Kampfe, welcher das Volk vor Ausbeu¬
tung bewahren und die Versorgung der Bevölkerung
schützen soll, überwunden werden muß, ist ein zäher?

und listiger: er heißt Habsucht und Eigennutz. Mit
diesem Gesetze will der Nationalrat dem Volke
recht eindringlich zu Bewußtsein bringen, daß es
Zeit ist, endlich Umkehr zu halten. Jeder nmß ein-
sehen, daß er in der heutigen allgemeinen Not zum
sozialen Denken, zur Solidarität verpflichtet ist.
Daher ■ bitte ich Sie, hohes Haus, diesem Gesetze
sowie den angeschlossenen Resolutionen die ver¬
fassungsmäßige Zustimmung zu geben. (Lebhafter
Beifall und Händeklatschen).

Präsident Seitz (der während vorstehender
Rede den Vorsilz übernommen hui): Ich eröffne
die Debatte.

. Als Regierungsvertreter sind im Hause
erschienen die Herren Ministerialrat Dr. Haager vom
Bundesministerium für Volksernährung und Mini¬
sterialrat Kadecka vorn Bundesmimsterium für
Justiz.

Zum Worte gemeldet hat sich der Herr B un d es-
minister für Justiz. Ich erteile ihm das Wort.

Bundesminifter für Justiz Dr. Paltauf:
Hohes Haus! Die Kriegswucherbekämpfung ist ein
Gebiet, welches au die Gesetzgebung die aller-
schwierigsten Aufgaben stellt. Auf der einen Seite
sehen wir, daß der Großteil unserer Bevölkerung
von einer Schar schamloser und gewissenloser Glücks¬
ritter ausgenutzt wird; auf der anderen Seite dür¬
fen wir jedoch nicht vergessen, daß die Aussicht
aus Gewinn immerhin einer der mächtigsten Hebel
ist, mit dem Produktion und Handel ausrechter-
halten und die Volkswirtschaft gefördert werden.
Wir sehen auf der einen Seite, daß ein Großteil
der Bevölkerung der maßlosen Teuerung zu unter¬
liegen droht, auf der anderen Seite besteht wieder
die Gefahr, daß die Produktion und die Einfuhr
der allerwichtigsten Güter aushören oder doch bis
zu einem unerträglichen Maß eingeschränkt werden
könnte, wenn die Handelstreibenden und Produ¬
zenten aus Gewinne eingeschränkt werden, die ihnen
keinen genügenden Ansporn geben, ihre volle Kraft
zu entfalten, ober wenn sie durch allzustrenge Vor¬
schriften eingeschüchtert werden. Mit jedem Schritt,
den die Gesetzgebung auf diesem Gebiete der Kriegs-
wncherbekämpfung tut, läuft sie infolgedessen Ge¬
fahr, auf der einen oder anderen Seite berechtigte
Interessen zu verletzen und mitunter das Gegenteil
von den; zu erzielen, was sie eigentlich bezweckt.
Und doch wird es kaum jemand geben, der
allen Ernstes die Meinung vertreten könnte, die
Gesetzgebung solle untätig bleiben, wenn sie sieht,
daß sich die einen auf Kosten der anderen auf das
rücksichtsloseste bereichern, wenn ein immer größerer
Teil unserer Bevölkerung ins Elend gestürzt wird,
während eine gewissenlose Minderheit in Saus und
Braus lebt«

23. Sitzung NR I. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 9 von 66

www.parlament.gv.at



23. Sitzung des Nation,ckratcs der Republik Österreich am 9. März 1921.730

Wie den Herren ja bekannt ist, hat auch die
konstituierende Nationalversammlung selbst schon im
vergangenen Sommer das dringende Begehren nach
einer Regierungsvorlage gestellt, mit welcher eine
energischere Bekämpfung der Preistreiberei er¬
möglicht und insbesondere auch Bestimmungen ge¬
troffen werden, die ein zielbewußteres und rascheres
Strafverfahren verbürgen sollten. Daß aus der
Bevölkerung selbst das Begehren nach Erlassung
eines verschärften Preistreibereigesetzes mit Ungeduld
erwartet wird, ist ihnen ebenso bekannt. Die Be¬
völkerung glaubt durch ein scharfes Preistreiber--
gesetz doch eine Milderung ihrer Not. und eine
Besserung dieser unleidlichen und wirklich tief be¬
klagenswerten Zustände zu erreichen, in denen, wir
uns. befinden. Das Gesetz ist, um dieser schwierigen
Aufgabe einigermaßen gerecht werden zu können,
bemüht, die mit Recht geforderten Verschärfungen
der Bestimmungen mit einer sorgfältigeren?
Umschreibung der Tatbestände zu verbinden, l
als es bisher der Fall war. Es soll damit erreicht \
werden, daß einerseits womöglich keine Art preis-!
treiberischer und ausbeuterischer Handlung ohne!
Strafe bleiben könne, anderseits aber auch vor-!
hindert werden, daß reelle Produzenten und reelle!
Erzeuger ungerechtfertigten Verfolgungen ansgesetzt j
werden und in ihrer volkswirtschaftlich nützlichen j
Tätigkeit behindert werden.

Die Gesetzesvorlage geht in der Richtung i
vor, daß sie eine Verschärfung der bestehenden Be- \
stimmungen nach drei Richtungen in Aussicht nimmt, j
wie Ihnen der Herr Berichterstatter ohnedies schon?
dargelegt hat. Wir wollen eine empfindliche Ver-;
schärsung der Strafen, eine Erweiterung der Tat- t
bestände und Maßnahmen, welche dazu dienen j
sollen, das Verfahren energischer und rascher zu!
gestalten. Es ist ja eine allgemein bekannte und in j
der Wissenschaft begründete These, daß wir,;
wenn die Strafbestimmungen besonders strenge sind, i
um so mehr verpflichtet sind, auch die Tatbestände
sorgfältig zn umschreiben. Es ist der bestehenden
Preistreibereiverordnung deshalb wjederholr und
nicht mit Unrecht zur Last gelegt worden, daß die
Deliktsbegriffe zu wenig scharf umgrenzt sind und
dadurch eine gewisse Rechtsunsicherheit besteht. Diesem
Mangel sucht der gegenwärtige Gesetzentwurf
abzuhelfen, indem er, wie gesagt, Begriffe, die m
der jetzigen Preistreibereiverordnung enthalten, aber
nicht genügend definiert sind, genauer umschreibt
und sämtliche neuen Tatbestands einer genauen De-
sinierung.unterzieht.

Ich will es angesichts der eingehenden Dar¬
legungen, die der Herr Berichterstatter Ihnen
schon gegeben hat, vermeiden, noch in eine ein¬
gehende Besprechung der einzelnen Bestinunungen
cinzugebeu, aber eines möchte ich noch hervorheben
und das ist etwas, woraus der Herr Berichterstatter

ja auch schon hingewiesen hat: Mit Strafbe¬
stimmungen können wir immer nur die gröbsten
Ausschreitungen bekämpfen. Es wird uns mit Hilfe
dieses Gesetzes voraussichtlich gelingen, einige
Symptome der Krankheit zu bekämpfen, von der
unser ganzes Wirtschaftsleben befallen ist. Wir
werden mit diesem kalten Wasserstrahl, wenn ich
das Gesetz so bezeichnen könnte, vielleicht das Fieber
etwas herunterdrücken, von dem unser wirtschaft¬
liches Leben befallen ist, aber die Krankheit selbst
zu heilen, vermag das Strafrecht nicht. Dazu
bedarf es wohl anderer Mittel und anderer Methoden.
Aber selbst den Erfolg, den wir zu erzielen hoffen,
werden wir nur dann erzielen können, wenn das
Gesetz mit aller Strenge und unter Umständen auch
mit der gebotenen Rücksichtslosigkeit gehandhabt
wird, weiters, wenn alle Faktoren, welche an der
Anwendung des Gesetzes mitzuwirken berufen sind,
von dem eisernen Willen durchdrungen sind, dem
Gesetze Geltung zu verschaffen und den Übel¬
ständen ernst an den Leib zu rücken. Soweit meine
Person in Betracht kommt, können Sie, meine
Herren, versichert sein, daß ich in diesem Sinne
Mitwirken werde. (Beifall.)

Präsident Seitz : Ein Kontraredner ist nicht
vorgemerkt, es gelangt daher der erste Proredner,
Abgeordneter Weigl, zum Worte.

Abgeordneter Weigl: Hohes Haus! So
sehr wir vom volkswirtschaftlichen Standpunkt aus
die oft unerhörten Ausschweifungen der Preistreiber,
Schieber und Wucherer schäcfstens verurteilen und
so furchtbar ihre verderbliche Wirkung sich gerade
in den heutigen Tagen der schwersten Wirtschafts¬
krise äußert, so darf doch nicht übersehen werden,
daß die Produktionsfreude und der Wille zu neuem
Schaffen nicht getroffen werden darf.

Eine diesbezügliche Gefahr besteht in dem
vorliegenden Gesetz, und zwar bei der Auslegung
der Gestehungskostentheorie, durch die ein wichtiger
Zweig unserer Volkswirtschaft, die Landwirtschaft,
arg getroffen werden könnte. Die Gestehungskosten-
theorie — ein vftl umstrittener Begriff — ist im
vorliegenden Gesetz viel zu unklar und nichtssagend
und doch in alles eingreifend. Es heißt in der Be¬
stimmung, daß die Gestehungskosten nur dann
anerkannt werden, wenn sie nach vernünftigen wirt¬
schaftlichen Grundsätzen erfolgt oder angewendet
worden sind. Nun alle diejenigen, die mit der
Landwirtschaft vertraut sind, wissen ja ganz gut,
wie kompliziert die Verhältnisse aus diesem Gebiete
sind, und daß es selbst dem gewiegtesten Fachmann
oft sehr schwer fällt, die Verhältnisse auf-t, diesem
Gebiete der Volkswirtschaft richtig zu erfassen und
zu beurteilen. Um wieviel schwerer fällt es natürlich
einem Richter, einem Juristen, sich in diesen Sachen
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zurecht zu finden. Wie soll da ein Landwirt Lust
zu Investitionen, zu Intensivierungen in seinem
Betriebe haben, wenn er nicht weiß ob das dann
als vernünftig anerkannt wird und ob er dann
nicht mit den: Strafgesetz in Konflikt kommt?
Mancher handelt vielleicht in der besten Absicht, er
will seine Wirtschaft intensivieren, er kann aber, da
die Bestimmung so unklar ist, wie ich bereits
erwähnt habe, sehr leicht mit dem Strafgesetz in
Verbindung kommen. Ich glaube wohl behaupten
zu können, daß die Landwirtschaft durch diese Aus¬
legung geradezu zur extensiven Wirtschaft verurteilt
werden würde. (Zustimmung.) Deshalb verlangen
wir, daß in dieser Hinsicht Klarheit geschaffen
werde.

Gerade jetzt, in einer Zeit, wo wir vom
wirtschaftlichen Wiederaufbau unseres Staates
sprechen, kommt man mit solchen Bestimmungen,
die jedem Produzenten die Lust und Liebe zu
Intensivierungen in der Landwirtschaft nehmen
müssen. (Sehr richtig!) Um Fehlurteile zu ver-
meiden und einen wichtigen Zweig unserer Volks¬
wirtschaft in seiner Entwicklung nicht zu hemmen,
verlangen mir daher als Vertreter der Landwirte
die Einsetzung einer Fachkommission, in der unter
Aufwendung von fachmännischen! Wissen und prakti¬
schen Erfahrungen die richtigen Verhältnisse ersaßt
werden können. Wir fürchten nicht das Gesetz als
solches, wie vielfach schon behauptet worden ist.
nein, wir wünschen diesbezüglich ein scharfes Gesetz.
Was wir fürchten, ist nur die Auslegung dieses
Gesetzes. (Zustimmung.) Wir fürchten die Willkür
des Richters. Das fürchten wir meine sehr Ver¬
ehrten und deshalb verlangen wir eine Klarstellung
dieser Bestimmung.

In Anbetracht dieser Argumente erlaube ich
mir nun dem hohen Hause einen Resolutions¬
antrag zur Genehmigung vorzulegen (liest):

„Um Fehlurteile zu vermeiden und einen
wichtigen Zweig unserer Volkswirtschaft im
Interesse des Staates in seiner Entwicklung
nicht zu hindern, ist es unerläßlich, daß die
Auslegung des Begriffes, ob die Aufwen¬
dungen in der Landwirtschaft, im Wein-,
Obst- oder im Gemüsebau nach vernünftigen
wirtschaftlichen Grundsätzen erfolgt sind,
vom Richter nur ans Grund eines Gut¬
achtens einer Fachkommission zu erfolgen
hat, da eine objektive Beurteilung und
richtige Erfassung der so komplizierten Ver-
hältniffe, wie sie besonders in der Land¬
wirtschaft auf allen Zweigen vorliegeu,
nur dann möglich ist, wenn fachmännisches
Wissen und praktische Erfahrungen in
weitgehendstem Sinne in Anwendung
kommen. Nur dadurch kann den berech¬

tigten Forderungen der gesamten Land¬
wirtschaft entsprochen werden, da sonst diesem
wichtigsten Stand des Staates schweres
Unrecht zugefügt und durch seine die Pro¬
duktion hemmenden Verfügungen auch die
Allgemeinheit schwer geschädigt werden
würde.

Die Regierung wird ausgesvrdert, Fach-
kommissionen zur Begutachtung der .Über¬
mäßigkeit^ des Preises zu bilden und
so dahin zu wirken, daß die Gerichte sich
bei ihren Urteilen an die Gutachten dieser
Kommissionen halten können."

Ich glaube, durch diesen Antrag ist nicht
nur privatrechtlichen Interessen Rechnung getragen,
sondern er ist auch im Interesse des Staates und
im Interesse des gesamten Volkes gelegen. Deshalb
bitte ich das hohe Haus nochmals um Annahme
dieses Resolutionsantrages. (Beifall.)

Präsident Seitz: Es gelangt zum Worte der
Abgeordnete Lanner; ich erteile ihm das Wort.

Abgeordneter Lanner: Hohes Haus! ES
liegt der Bericht des Justizausschusses über die Vor¬
lage der Bundesregierung, betreffend das Bundes¬
gesetz über die Bestrafung der Preistreiberei, des
Schleichhandels und anderer ausbeuterischer oder
die Versorgung der Bevölkerung gefährdender Hand¬
lungen vor. Es ist selbstverständlich, daß wir nie¬
mals den Preistreibern das Wort reden werden;
nur ist es leicht möglich, daß eine ungeschickte Aus¬
legung dieses Gesetzes die Versorgung der Bevöl¬
kerung gefährdet. Es wäre nämlich ganz gut mög¬
lich, daß durch verschiedene Bestimmungen, wie wir
sie in diesem Gesetze haben, die so notwendige Pro-
duktionsfreude des Landwirtes arge Einbuße er¬
leidet. Es ist selbstverständlich, daß der Wucher und
die Preistreiberei, die sich überall bemerkbar machen,
auf das rücksichtsloseste bekämpft werden müssen. Nur
habe ich einige Bedenken gegen eine Stelle des Be¬
richtes, in der es heißt, es müsse die rücksichtslose
Bekämpfung der Preistreiberei Platz greifen ohne
Rücksicht darauf, ob ein einzelner geschädigt wird
oder nicht.

Es könnte sehr leicht Vorkommen, daß jemand
tatsächlich unschuldig verurteilt wird und daß dieses
Beispiel dann nicht vielleicht im Sinne des be¬
gangenen Deliktes abschreckend wirkt, sondern daß
diese ungerechtfertigte Verurteilung auf die Erzeugung
schädlich einwirkt, weil schließlich und endlich die
anderen sich vielleicht sagen werden: Ich werde mit
der Ablieferung dieses Produktes zurückhalten, wenn
ich nicht die Gewähr habe, daß mir tatsächlich der
Preis zuerkannt wird, den ich mit Recht verlangen
kann! Es ist näuilich heute sehr schwierig, zu sagen.
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ob für irgendeinen Gegenstand — wenn ich zum
Beispiel vom landwirtschaftlichen Standpunkt sprechen
soll — ein übermäßiges Entgelt gefordert wird oder
nicht. Ich habe beispielsweise früher für den Liter
Milch 20 !i bekommen, heute ist der Höchstpreis
für Milch bei uns in Steiermark 7 K. Ein Hemd
hat früher 3 K gekostet. Ich spreche nicht einmal
von dem Hemd, das ich brauche, sondern von dem,
welches ich dem Dienstboten beistellcn muß. Für
dieses Hemd mußte ich im Frieden 15 Liter Milch
hergeben, heute, bei dem Höchstpreis von 7 X, muß
ich für das Hemd, welches schon 800 K kostet,
114 Liter hergeben, also eine ungeheure Menge des
betreffenden Gegenstandes, das Siebenfache dessen,
was ich im Frieden hergeben mußte. Für das Hemd
habe ich früher 15 Liter Milch Hergeber: müssen,
und wenn es mich heute 800 K kostet, so kommt
nun, wenn ich das umrechne, ein Preis von 53 K
für 1 Liter Milch heraus. Wenn ich zum Beispiel
mit dem betreffenden Händler ein Tauschgeschäft mache'
und ihm sage: Ich gebe dir für diesen Gegenstand,
den ich für meine Wirtschaft brauche, ganz dieselbe
Menge von meinen landwirtschaftlichen Produkten,
welche ich dir im Frieden gegeben habe, so kann
mich eigentlich kein Mensch einen Wucherer nennen,
weil das nur ein gerechter Tausch ist, denn ich sage,
ich will als Bauer vorn Kriege nicht profitieren, ich
will die gleiche Menge meiner Produkte für den
Gegenstand, den ich brauche, hergeben, genau so wie
im Frieden. Sie sehen also, es könnte unter Um¬
standen eine gar zu einseitige Handhabung dieses
Gesetzes dazu führen, daß irgend ein Produkt, das
zur Versorgung der Bevölkerung dringend notwendig
ist. nicht unter die Bevölkerung gelangt, weil der
Landwirt vielleicht in diesem oder jenem Fall aus
wirtschaftlicher Notwendigkeit gezwungen ist, einen
Tausch einzugehen. Ich habe früher den Hinweis auf
die Milch nur als krasses Beispiel angeführt.

Es heißt schon int Berichte des Justizaus-
schusses, daß eS selbstverständlich sehr schwer sein
wird, im einzelnen Falle zu sagen, ob das Entgelt,
das verlangt wurde, tatsächlich übermäßig ist oder
nicht. Es heißt ganz richtig, daß da, besonders was
die Landwirtschaft anlangt, verschiedene Dinge in
Betracht kommen, beispielsweise die Grundrente, die
Bodenbeschaffenheit, die Methode der Bewirtschaftung,
die Eruteverhältnisse usw. Es ist also ganz klar,
daß über alle diese Dinge nur ein berufener Fach-
mann urteilen kann. Die heutige Zusammensetzung
der Preisprüfungsstellen bietet uns nicht die
Gewähr, daß d:e berechtigten Interessen der Land-
wirtschaft dort entsprechend zur Geltung kommen
können. Bei den Prcisprüftuigsstellen sind Kon-
imnenicnbertreicr, Gewerbevertreter, und es sind in
den Provinz-Preisprüfungsstellen eigentlich nur zwei
Landwirte. Ich habe ja selbst Gelegenheit gehabt,
zwei Jahre lang in der Preisprüfungsstelle zu ar¬

beiten, und habe gesehen, daß es nicht immer mög¬
lich war, den Standpunkt, aus den der Landwirt
notwendigerweise sich stellen muß, dort durchzusetzcn.
Es kommt ganz auf die Leute au, aus denen die
Preisprüfungsstelle zusammengesetzt ist. Es war für mich,
als ich meine Tätigkeit in der Preisprüfungsstelle als
Vertreter der Landwirtschaft begann, zum Beispiel
ganz überraschend, zu sehen, daß sich die früheren
Herren die Sache sehr bequem gemacht haben; sie
haben ganz einfach jeden der Preistreiberei schuldig
befunden, der den Höchstpreis überschritten hatte.
Dazu hätte man gar keine Preisprüsungsstelle ge¬
braucht. Sie haben sich immer an die unzuläng¬
lichen Höchstpreise gehalten. Das ist ein unmöglicher
Zustand, infolgedessen müssen wir verlangen, daß
das fachmännische Urteil der berufenen Vertreter
der Landwirtschaft und des Gewerbes in den Preis-
prüsungsstellen mehr zur Geltung kommen. Es ist
ganz klar, daß zmn Beispiel die von den land¬
wirtschaftlichen Hauptkorporationen ernannten Ver¬
treter objektiv urteilen werden und auch in der
Lage sind, ein sachgemäßes Urteil, über diese Fragen
abzugeben. Es hat schon mein Herr Vorredner
bekrittelt, daß es heißt, die Gestehungskosten müssen
nach vernünftigen Grundsätzen beurteilt werden.
Das zu beurteilen ist natürlich nicht der Richter
in der Lage, sondern nur die berufenen landwirt¬
schaftlichen Sachverständigen.

Ein gefährlicher Paragraph für uns Land¬
wirte ist der § 5. Da heißt es (liest):

„§ 5.
Wer vorsätzlich bei der Anschaffung eines

Bedarfsgegenstandes, den er werterveräußern will,
oder bei der Bestellung einer Bcdarfsleistung für
den Betrieb eines wirtschaftlichen Unternehmens
ein Entgelt verspricht oder gewährt, das das
geforderte Entgelt oder, wenn kein bestimmtes
Entgelt gefordert wird, das amtlich festgesetzte
Entgelt oder, wenn es auch an einem solchen
fehlt, das bisher übliche Entgelt wesentlich über¬
steigt, begeht eine Übertretung ..."

Es ist nämlich mitunter notwendig, daß der
Landwirt, um sich irgendeinen dringenden Bedarf
sofort zu sichern, tatsächlich etwas mehr hcrgiöt, als
es vielleicht allgemein üblich ist. Ich verweise darauf,
daß es Vorkommen kann, daß ich Saatgut für mich
dringend benötige. Ein anderer hat ein ganz her¬
vorragendes Saatgut, kann sich „aber nicht leicht
davon trennen und verlangt etwas mehr, als üblich
ist. Ich werde es selbstverständlich als Landwirt,
der denn Fortschritt huldigt, kaufen, weil es mir
nicht auf den Preis ankommt und ich mir dem
Saatgut die Produktion heben will. Wir hoffen,
daß dieser Paragraph von den Gerichten nicht so
ausgelegt wird, daß ganz einfach der Landwirt,
der beispielsweise bestrebt ist, durch gutes Saatgut
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die Wirischaft in die Höhe zu bringen, noch dazu
bestraft wird.

des Gesetzes kann
heißt da

Die Auslegung des
zu Bedenken geben.auch

(liest):
„Eines Vergehens macht sich schuldig, wer

in der Absicht, den Preis von Bedarfsgegenständen
zu steigern oder das Sinken des Preises zu ver¬
hindern oder einen solchen Erfolg zu fördern,
Bedarfsgegenstände anschafft, ihre Erzeugung oder
den Handel damit einschränkt oder Bedarfsgegen¬
stände die er zur Veräußerung erzeugt oder ange¬
schafft har, zurückhält; ..."

Es kann zum Beispiel Vorkommen, daß der
Bauer im Herbst den Drusch vorzeitig bewerkstelligt
und dag er den Hafer, den er abzugeben hat, nicht
sofort abgibt; nicht nur darum, weil der Preis im
Frühjahr ein besserer sein.wird, sondern vielleicht
und, hauptsächlich deswegen, weil er beispielsweise
im Frühjahre oder im Sommer größere Jnvesti-
tionsarbeiten zu machen hat. Er kann zum Beispiel
im Frühjahre oder im Sommer Handwerker be-
tmnmen, Wenn er. nun im Herbst diesen Hafer
verkauft, so wird ein halbes Jahr darauf das
Geld, welches er dafür bekommen hat, schon wieder
um die Haste weniger wert sein und er wird nicht in
der Lage sein, die notwendigen Investitionen vor-
zunehmen. Wenn er aber mit dem Verkaufe bis
zum Frühjahre, beziehungsweise bis zum Sommer
vor der Ernte wartet, wird er selbstverständlich das
diesem Zeitpunkte entsprechende Geld bekommen
und wird in der Lage sein, diese notwendigen
Arbeiten vorzunehmen. Diese Zurückhaltung wäre
in diesem Falle gewiß nicht deswegen geschehen,
weil er sich einen übermäßigen Gewinn aneignen
will, sondern weil es wirtschaftlich so zweck¬
mäßig ist.

Von der Auslegung eines anderen Para¬
graphen hängt auch sehr viel für die Landwirt¬
schaft ab. Es ist dies der § 10, in dem es heißt:
(liest):

„Wer vorsätzlich Bedarfsgegenstände, die von
einer krast öffentlichen Auftrages zur Verteilung des
Vorrates berufenen Stelle zur gleichmäßigen Ver¬
sorgung eines gewissen Bevölkerungskreises bestimmt
worden sind, dieser Verwendung entzieht;

wer vorsätzlich und aus Gewinnsucht Bedarfs¬
gegenstände, von denen er eine bestimmte Menge
zur Versorgung der Bevölkerung abzuliefern ver¬
pflichtet ist, gegen ein gesetzliches oder auf Grund
eines Gesetzes erlassenes Verbot in solchem Umfang
veräußert, daß der ^ ihm verbleibende Vorrat zur
Erfüllung seiner Verpflichtung nicht mehr aus¬
reicht . . .

Da muß ich darauf verweisen, daß wir leider
Gottes für unsere landwirtschaftlichen Produkte, die

wir abliefern müssen, nicht diejenigen Preise be¬
kommen, die wir aus Grund der Gestehungskosten
verlangen können. Man kann infolgedessen dem
Betreffenden nicht sagen: Du mußt die Produkte
unter den Gestehungskosten abgeben, wenn er dann
schließlich und endlich dabei zugrunde geht. Ich
muß auch da wieder darauf Hinweisen, daß wir
uns die Vorschreibung der Höchstpreise — das habe
ich schon früher einmal betont' — nicht gefallen
lassen können. Wir müssen für die Bedarfsgegen¬
stände, die wir brauchen, jeden Preis zahlen und
anderseits schreibt man uns wieder Preise vor, die
ganz unzulänglich sind.

Es gibt noch verschiedene Bestimmungen,
unter anderem muh bezüglich der Mitwirkung der
Preisprüfungsstellen, die wir ja für gut finden. Wir
erachten es aber als außerordentlich notwendig, daß
die Preisprüfungsstellen eine andere Zusammen¬
setzung erfahren, und ich werde mir erlauben, zum
Schluffe auch einen Resolutionsantrag einzubringen,
der besagt, daß die Mitglieder der Preisprüsnngs-
ftelle über Vorschlag der zuständigen Fachkorpo-
rationen bestellt werden müssen, daß cs also nicht
den Behörden anheimgestellt ist, irgend jemanden zu
ernennen, der nicht als Sachverständiger für die
Landwirtschaft oder für das Gewerbe in Betracht
kommen kann. Die verschiedenen Bestimmungen, die
da in diesem Preistreibereigesetz enthalten sind, können,
wie gesagt, unter Umstünden der landwirtschaftlichen
Erzeugung hindernd im Wege sein und ich nehme
es daher als sicher an, daß alle berufenen Körper¬
schaften und Personen, die sich mit den Durch¬
führungsverordnungen zu diesem Preistreibereigesetz
zu befassen haben, diesen Umständen entsprechend
Rechnung tragen. Es ist nämlich sehr leicht
möglich, daß gerade die schaffenden Berufe durch
dieses Preistreibereigesetz arg benachteiligt werden,
daß aber die großen Schieber, die größten Gauner
nicht ergriffen werden.. Ich habe leider diese Erfahrung
während meiner zweijährigen Tätigkeit in der Preis-
prüfungstelle gemacht. Mir ist es oft ungut zumute
gewesen, wenn ich sah, daß der kleine Bauer, der
kleine Greisler wegen eines ganz belanglosen Vergehens
zu empfindlichen Strafen verurteilt wurde, während
ich mir anderseits sagen mußte, das Tausende und
Hunderttausende von Leuten es viel ärger treiben
und nicht erwischt werden können.

Es wird im Bericht zum Beispiel auch gesagt,
daß in diesem Gesetze auch darauf Rücksicht ge¬
nommen werden muß, daß Kasfechausgeschäste usw.
viel ärger bestraft werden als Geschäfte, bei denen
es sich um Übertretungen der schaffenden Berufe
handelt. Das ist sehr schön gesagt, aber es ver¬
spricht leider keinen praktischen Erfolg, weil gerade
die geriebenen Preistreiber und Wucherer es ver¬
stehen, sich dem Gesetze zu entziehen. Ich will nur
darauf verweisen, daß eigentlich die größten Preis-
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Reibereien und die größten Schiebereien unter den
Augen der Behörden täglich beispielsweise auf der
Börse Vorkommen. Dort wird mit Valuten herum-
geschoben, ein Handel mit Devisen usw. macht sich
breit, der direkt die Ursache davon ist, daß der
Rückgang unserer Krone in so katastrophaler Weise
vor sich geht. Es wurde erwähnt, daß in Kürze
ein Gesetz über die Devisen und Valuten eingebracht
wird und ich hoffe, daß dieses Gesetz möglichst rasch
zustandekonmrt, aber ich bezweifle, daß man diese
Übeltäter, die dem gesamten Volk viel mehr schaden
als der eine oder der andere, der für sein Produkt
einen etwas übermäßigen Preis verlangt, tatsächlich
fassen wird. Ich will nun zum Schluß nur noch
das hohe Haus bitten, den Resolutionsantrag anzu¬
nehmen, der folgendermaßen lautet (liest):

„Die Mitglieder der Preisprüfungsstellen
werden über Vorschlag der zuständigen
Fachkorporationen bestellt."

Damit schließe ich.

Präsident Seitz: Wir haben nunmehr
an Resolutionsanträgen nebst den vom Ausschuß
vorgelegten, den Resolutionsantrag der Abge¬
ordneten Weigl, Diwald, Eisen Hut und Ge¬
nossen (liest):

„Die Regierung wird aufgefordert, Fach¬
kommissionen zur Begutachtung der „Über¬
mäßigkeit" des Preises zu bilden und so
dahin zu wirken, daß die Gerichte sich bei
ihren Urteile»! an die Gutachten dieser
Komniissionen halten können."

Dieser Resolutionsantrag ist gehörig unter¬
zeichnet und steht daher in Verhandlung.

Ferner haben wir einen Resolutionsantrag
der Abgeordneten Partik, Dr. Frank und Ge¬
nossen (liest):

„Die Regierung wird aufgefordert, eine
entsprechende Organisation und Ausgestaltung
der Preisprüfungsstellen und der Zentral¬
preisprüfungskommission vorzunehmen und
dafür Vorsorge zu treffen, daß die von den
Berufsverbanden diesen Stellen und Orga¬
nisationen überreichten Vorschläge über
Richtpreise und Richtkalkulationen mit der
größten Beschleunigung der Beschlußfassung
zugesührt und so dem reellen Handel und
Gewerbe die für den Geschäftsbetrieb un¬
erläßlichen Richtlinien gesichert werden."
Auch diese Resolution ist gehörig gezeichnet

und steht daher in Verhandlung.

Dann liegt ein Antrag der Abgeordneten
Allina, Pick, Hölzel und Genossen vor, das ist
aber kein Resolutionsantrag, sondern ein Antrag,

j der dann in der Spezialdebatte zur Verhandlung
^ gelangt. Er lautet (liest):

| Vor dem § 14 ist als neuer Parn-
- graph zu setzen:

„Arbeiter und Angestellte sind für Hand¬
lungen in Erfüllung ihrer Dienst- oder
Arbeitsverträge nach den Bestimmungen
dieses Gesetzes strafbar, wenn diese Hand¬
lungen gegen die Anordnungen des Dieuft-
oder Arbeitsgebers oder ausschließlich zum
eigenen Vorteil des Dienst- oder Arbeits¬
nehmers erfolgen."

Ferner liegt ein Resolutionsantrag Lanner
und Genossen vor, welcher lautet (liest):

„Die Mitglieder der Preisprüfungsstellen
werden über Vorschlag der zuständigen
Fachkorporationen bestellt."

Diese Resolution ist nicht entsprechend gezeichnet,
! ich werde daher die Unterstützungsfrage stellen.

Ich ersuche diejenigen Abgeordneten, welche
diese Resolution unterstützen wollen, sich von den
Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Der Resolutions¬
antrag ist gehörig unterstützt und steht in
Verhandlung.

Ich mache aber darauf aufmerksani, daß es
eigentlich der Geschäftsordnung nicht entspricht, daß
diese Resolutionsanträge jetzt schon gestellt und ver¬
lesen werden, weil wir noch in der Generaldebatte
sind. Ich will aber zur Erleichterung der General¬
debatte trotzdem dem Wunsche der Antragsteller
Rechnung tragen. Zunr Worte gelangt der Herr
Abgeordnete Austerlitz.

Abgeordneter Austerlitz: Hohes Haus! Ain
10. Jänner hat der Herr Bundeskanzler die
berühmte Enquete über den Preisabbau mit der
Versicherung eröffnet, daß die Bekämpfung der
Teuerung zweifellos gegenwärtig die schwierigste
Aufgabe ist und er hat diese Erkenntnis in diesem
hohen Hause mit den Worten ergänzt, daß die
Regierung entschlossen sei, „mit aller Energie den
preistreiberischen Auswüchsen durch strafbare Aus¬
nutzung unserer gegenwärtigen Notlage mit aller
Schürfe entgegenzutreten." Das war am 12. Jänner.
Es gibt nun wohl niemanden, der nicht von Zeit
Zn Zeit den Stoßseufzer ausstoßen würde: wenn
!vir nur bei den Preisen hielten, die damals, bei
der Enquete über den Preisabbau, die geltenden
gewesen sind! Denn seither, seitdem man diese
Enquete abgehalten und dieses Gesetz eingebracht
hat, hat die Preistreiberei ungeahnte Fortschritte
gemacht und man kann wirklich sagen, daß die
Preise geradezu ununterbrochen steigen und daß der
Wettlauf, denn alle Menschen vollziehen müssen,
die von ihrer Hände Arbeit leben, die ganze
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unermeßliche Schar der Arbeiter, der Angestellten und!
Beamten, ihr Einkommen, ihre Bezüge mit den j
immer steigenden Preisen in Einklang zu bringen,-!
ist für alle diese Schichten vollständig fruchtlos, z
Denn kaum bringt man die Bilanz halbwegs ins z
Gleichgewicht, erreicht durch große Anstrengungen,!
durch den ganzen Einsatz der organisatorischen Kraft;
irgend eine Besserung und betritt man dann irgend j
einen Laden mit der Hoffnung, jetzt werde es ohne
Bruch aufgehen, so nimmt man wahr, daß die
Preise diese Gehalts- und Lohnerhöhungen längst
überklettert haben und daß jeder, wen inim'er man
aus der großen Masse von Menschen nimmt, vor
demselben schweren und unlösbaren Dilemma steht
wie früher.

Nun ist ja kein Zweifel, daß die Teuerung
ihre tiefen Ursachen hat, gegen die der menschliche
Wille machtlos ist, und die zu beheben außerhalb
unserer Kraft ist. Im Grunde beruht die Teuerung
auf der Verarmung der Welt, bei uns insbesondere
aus der Passivität unserer Wirtschaft. Es ist also
alles, was als dessen Folge sich ergibt, wie die
Entwertung der Krone, das Sinken ihrer Kaufkraft,
eherne Tatsachen, an denen alles organisatorische
und gesetzgeberische Bemühen wirkungslos abprallt.
Aber es ist dennoch ein zweifelloser Unterschied
zwischen dem, was man Teuerung nennt, und dem,
was man Preistreiberei zu nennen das Recht hat.
Wenn die Teuerung ein wirtschaftlicher Prozeß ist,
der aus allgemeinen Ursachen entspringt, die der
Krieg und der Zusanimenbruch hervorgebracht haben,
so ist die Preistreiberei eine Wirkung des Willens
von Menschen, eine Wirkung ihres Vorsatzes, sich
aus Kosten der anderen zu bereichern. Selbstverständ¬
lich kann hier der -Staat nicht nur, sondern er hat
auch die Pflicht zu handeln.

Wir müssen uns also, wenn wir ein Gesetz
zur Bekämpfung der Preistreiberei schaffen, vor
allem darüber Klarheit zu verschaffen suchen, was
eigentlich Preistreiberei ist und woher es kommt,
daß die Preise ununterbrochen steigen. Nun ist gar
kein Zweifel, daß die Preise steigen müssen infolge
Erhöhung der Produktionskosten. Es wäre unbillig,
zu verkennen, daß der Händler, der heute mit
einer neuen Steuer oder mit einer Erhöhung der
alten Steuer belastet wird, der die Gehalte der
Angestellten erhöht, eben auch die Preise erhöhen
muß. Aber es ist dennoch nicht zu übersehen, daß
eines der Elemente, die die Teuerung Hervorrufen,
die Belastung des Umlaussprozeffes mit dem ist,
was man falsche Kosten nennt. Unter diesen falschen
Kosten ist ohne Zweifel in erster Linie das Über¬
maß eines Handels zu erkennen, der weit über die
natürlichen Bedingungen und Ausgaben des Handels
hinausgediehen und heute Selbstzweck geworden ist.
Die Aufgabe des Handels wird entweder ununter¬
brochen geringer, weil die Konftnnsähigkeit der
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Bevölkerung außerordentlich abnimmt und dir
Geschäfte dadurch selbstverständlich auf eine geringere
Leistung reduziert werden. Dagegen sehen wir, daß
die Zahl der Geschäfte in Wien ununterbrochen
zunimmt, und zwar in einem Maße, daß durch
irgendeine ökonomische oder wirtschaftliche Not¬
wendigkeit keineswegs mehr fundiert ist. Das Zu¬
strömen zunt Handel hat natürlich auch seine
sozialen Ursachen. Vor allem liegt eine Ursache
darin, daß der Zusammenbruch sehr viele liberale
Berufe aus ihrer Bahn geschleudert und sehr viele
Berufe, wie zum Beispiel den der Offiziere, voll¬
ständig überflüssig gemacht hat und daß sich für
alle diese aus ihrer Bahn geworfenen und nicht
durch ihre Schuld, aber durch die sozialen Tat¬
sachen deklassiert gewordenen Existenzen der Handel
als die natürliche Zuflucht ergibt. Während man
zu jeder anderen Arbeit eine spezifische Vorkenntnis
braucht, herrscht die Vorstellung — sie ist nicht
einmal unrichtig —, daß man beim Handel mit
dem sogenannten gesunden Menschenverstand aus¬
kommt, welcher gesunde Menschenverstand einen aus¬
reichend lehre, daß man Ware, die man zu einem
gewissen Preise gekauft hat, zu einem viel höheren
Preise zu verkaufen habe. Aber das erklärt es uns
nicht ausreichend, daß der Zufluß zum Handel
ununterbrochen steigt, sondern die Anziehungskraft
des Handels wird schon wohl auch darauf beruhen,
daß er große Gewinne verheißt: und das kann im
allgemeinen gewiß nicht bestritten werden.

Beobachten Sie nur die Schichte der so¬
genannten neuen Reichen, die zum Unterschied von den
Reichen der Kriegsgewinnzeit, die ihre Profite aus
der Erzeugung gezogen haben und ihre Wurzel in
der Industrie hatten, heute wirklich nur Reiche
sind von den Erträgnissen des Handels, eines
Handels, den so zu bezeichnen, das natürliche
Reinlichkeitsbedürsnis eigentlich verbietet. Die Schichte
der neuen Reichen entsteht wirklich aus einer
grenzenlosen, schrankenlosen Schiebungsmöglichkeit.
Und es müssen doch fabelhafte Gewinne gemacht
werden, denn wenn wir auch nicht in der Lage
sind, den Besitz dieser Reichen genau zu prüfen, so
sehen wir schon an sinnlosen Ausgaben, denen ste
sich hingeben, daß da wirklich ganz gewaltige
Gewinne gemacht werden müssen. Deshalb das Zu¬
strömen zum Handel schon als ein Beweis erachtet
werden kann, daß der Handel außerordentlich
ergiebig ist.

Nun ist es klar, daß, wenn auch die Umsätze
in den Geschäften immer größer werden, die Um-
sätze der Vorkriegszeit sich mit ihnen gar nicht
vergleichen lassen, doch die wirkliche Tätigkeit in
dem Geschäfte in geringerer Ware, denn wenn der
Händler auch für einen Anzug heute 10.000 bis
20.000 & bekommt, so ist die Arbeit, die er bei
dem Verkauf zu leisten hat, doch um kein Jota
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größer, als sie war, als er für den Anzug nur
100 oder 150 K bekommen hat. Die Aufgabe, die
der Handel zu vollziehen har, die Leistung, die ihm
obliegt, sind also ungleich geringer. Trotzdem wächst
die Zahl der Geschäfte in geradezu beängstigender
Weise und man hat oft den Eindruck, daß Wien
eine Stadt ist, wo die Menschen davon leben
sollen, daß einer dem andern teurer verkauft.

Dieses Übermaß, diese ununterbrochene Ver¬
mehrung der Geschäfte ruht nun als schwere Last
auf dem ganzen Umlaufsprozeß und wirkt als
preisverteuerndes Element. Es ist jedem klar,
daß, wenn man zu einer Arbeit, die ein Arbeiter
vollziehen kann, ohne ein Übermaß von Leibes¬
oder Geisteskräften zu gebrauchen, ohne seine
Arbeitssubstanz zu gefährden, zwei Leute stellte,
dies eine Vergeudung menschlicher Arbeitskraft
wäre. Es versteht jeder, daß, wenn man in ein
Bureau oder Amt, dessen Ausgabe zu erfüllen ein
Beamter vollständig fähig wäre, zwei Beamte stellt,!
dies eine Belastung, eine überflüssige Ausgabe ist,
die, weil sie der Bürger in der Form von Steuern
dem Staate zu zahlen hat, die Volkswirtschaft
trifft. Es versteht vielleicht jeder, daß, wenn man

-in ein Geschäft, das ein oder zwei Angestellte ver¬
sehen können, zwei oder vier Angestellte setzt, dies
ein überflüssiger Kraftaufwand wäre. Aber niemand
will verstehen, daß, wenn in einer bestimmten
Sphäre, ans einem bestimmten Gebiete die Arbeit,
die der Handel p vollziehen hat, nämlich die Ware
vom Produzenten zum Konsumenten zu führen,
durch ein Geschäft geleistet werden kann, die Ein¬
richtung zweier Geschäfte eine Vergeudung mensch¬
licher Arbeitskraft und aller Rohstoffe ist, die damit
zusammenhängen, und daß dies zur Verteuerung
der Ware führen muß. Wenn Sie sich vorstellen,
daß in einem gegebenen Gebiete für die Arbeit,
die zu leisten ist, um die Bevölkerung dieses kleinen
Dorfes oder dieser kleinen Stadt mit den Bedarfs¬
mitteln des täglichen Lebens zu versorgen, fünf
Geschäfte notwendig wären, fünf Läden mit so
und so viel Angestellten, und wenn dort nun zehn
Geschäfte errichtet werden, die doppelte Anzahl von
Läden mit doppelt so viel Angestellten, so begreifen
Sie wohl, daß der Konsum des Ortes eben diese
fünf überflüssigen Geschäfte samt ihrem Verbrauch
an Rohstoffen und menschlicher Arbeitskraft zu er¬
halten hat und daß dies nur geschehen kann, indem
die Waren teurer werden.

Das wollen die Leute aber nicht verstehen,
und sie meinen, es fei eine Blüte der Volkswirt¬
schaft, wenn nur recht viele Geschäfte ausgemacht
werden. Der charakteristische Vertreter dieser Auf¬
fassung ist unser Bundesminister für Handel, der so
denkt, je mehr Kinos oder je mehr Geschäfte oder
je mehr Theater und womöglich je dichter der
Verkehr an der Sirk-Ecke ist, desto blühender sei

i "

: die Stadt und desto herrlicher entwickle sich die
! Volkswirtschaft. Das ist diese vollständige Verken¬
nung der Tatsache, daß in einer verarmten Wirt¬
schaft jede Anschwellung und jede Hypertrophie
eines bestimmten Zweiges selbstverständlich aus die
Volkswirtschaft drücken muß.

Nun hat man sich daß so vorgestellt — und
es gibt Herren, die das noch immer meinen und
erzählen —, der Fehler liegt eigentlich nur in
dem Mangel an Waren: wenn mehr Ware da
wäre, so wäre eben diese Vermehrung der Geschäfte
ein die Preise senkendes Mittel und es würde dann
so sein, daß sich die Verkäufer drängen würden,
jeder müßte seine Waren ausbieten, jeder könnte nur
Kundschaften für die Waren haben, wenn er billiger
verkauft, und so würde eben die Konkurrenz des
Handels, dann das die Preise regulierde und sen¬
kende Mittel werden. Diese Vorstellung ist vor allem
deshalb so kindlich, weil sie noch immer nicht be-

j greifen will, warum wir Mangel leiden. Die Leute
welche während des Krieges Geld hatten, um
alles zu kaufen, hatten aber nicht die Möglichkeit,
es zB^ckausen, weil Österreich blockiert war. Jetzt
haben wir gleichfalls keine Waren und die Leute
meinen nun, daran sei nur schuld, daß wir sie nicht
kaufen. Sie stellen es sich vor, cs läge in unserer
Hand, alle Waren auf dem Planet zusammen¬
zukaufen, nach Wien zu bringen, eine große Fülle
von Waren aufzuspeichern, und dann werde natür¬
lich alles billiger werden müssen, weil die Konkur¬
renz unter den Ausbietern das zuwege bringen
würde. Diese ganze Vorstellung übersieht jedoch,
daß wir nur deswegen keine Waren haben, weil
wir arm sind und wir kein Geld haben — um es
trivial auszudrücken —, um die Waren, die es auf
dem Weltmarkt sicherlich gibt, in ausreichendem
Maße zu kaufen. Wir verfügen nicht einmal über
die Mittel, um die primitivsten Lebensbedürfnisse
mit Zufuhr aus dem Auslande zu decken, und
können nur leben durch die Wohltätigkeit oder
Hilfe fremder Menschen. Wie kindisch ist also
die Vorstellung, daß wir nur alle Waren in der
Welt zusammenzukaufen brauchten um die Teuerung
zu bannen! Sie erzählen uns dabei immer, wieviel
Waren es in der Welt gibt, in England herrsche
Arbeitslosigkeit, weil der Markt von Waren über¬
füllt sei, und wie vernünftig es wäre, daß wir den
Engländern helfen, indem wir ihnen die Waren
abkaufen. Also das ist eine aufgelegte Kinderei,
weil dabei die doch nicht nebensächliche Frage über¬
sehen werden darf, daß die Waren ja bezahlt werden
müssen, und die Borstelluug, daß wir sie etwa mit
unseren! ausgezeichneten Gelbe zu bezahlen ver¬
möchten, ist eine solche, daß sie für das letzte Dorf
nicht taugt. Denn wenn das Geld, das bei uns
im Umlause ist, Reichtum wäre und die Fähigkeit
hätte, Waren in der ganzen Welt zu kaufen, so

*
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könnten wir uns ohne Schwierigkeit einen der
reichsten Staaten der Welt nennen. Denn unsere
Banknotenpresse ist ja technisch außerordentlich ver¬
vollkommnet und wir könnten jeden Tag eine so un¬
ermeßliche Masse von Geld erzeugen, daß wir die
ganze Welt am kaufen könnten.

Die Idee, daß wir mittels eines überfüllten
Marktes eine Senkung der Preise herbeiführen
können, ist natürlich also falsch. Auch die, daß die
Fülle der Geschäfte zu einem Wettbewerb unter
den Kaufleuten führen und die Preise herabsenken
würde, wurde von alter Erfahrung wiederlegt. An
Geschäften fehlt es nicht. Aber es möge jemand
doch zeigen, daß irgendwo das Übermaß an Ge¬
schäften oder die Konkurrenz unter den Geschäfts¬
leuten zu. einer Senkung der Preise geführt habe.
As ist gerade umgekehrt. Vor dem Krieg war es
vielleicht so, daß der niedere Preis den höheren
heruntergezogen hat, daß, wenn einer billig verkauft
hat, der andere nicht teurer verkaufen konnte. Aber
heute ist es genau umgekehrt, der hohe Preis zieht
den billigen hinauf, und was die Herrschaften immer
Marktpreis nennen, ist die Verwegenheit des ersten
Preistreibers, der den Bann bricht und die Ware
teurer ausbieret. Er ist der Arnold Winkelried in
der Preistreiberei, derjenige, der den Marktpreis
konstituiert hat, und die anderen, die ihm nach¬
streben, können sich darauf berufen, daß schon ein
Marktpreis vorhanden sei. Das Gegenteil ist viel¬
leicht richtig. Jeder Händler muß dadurch, daß seine
Produktionskosten, feine Regien, die Kosten feines
Betriebes immer größer werden, immerwährend auf-
fchlagen, und was man Hinaufnumerieren nennt,
muß sorgfältig unterschieden werden. Ich mache diese
Unterscheidung durchaus bereitwillig, weil ich die
Preistreiberei treffen will und daher kein Bedürfnis
habe, daß sich die Preistreiberei hinter der legalen
Tätigkeit des Handels verstecken kann. Ich sage also,
er muß umlnterbrochen hinaufnumerieren, weil
seine Belastung ununterbrochen wächst. Seit der
Ankündigung der Regierung, daß sie allen Preis¬
treibereien mit der größten Energie und Schärfe
entgegentreten würde, hat sie sich sehr wirksam, ge¬
radezu unablässig bemüht, die Preise zu verteuern.
Denn jede Erhöhung der Telegraphen- und Post¬
gebühren, jede Erhöhung der Steuern muß in ihrem
Rücklauf natürlich auf die Regien und Kosten des
Betriebes einwirken und muß dazu führen, daß er
die Ware teurer verkauft.

Darauf kann sich also der Händler sicherlich
berufen, aber die Frage ist eben, ob man nicht den

1 wirtschaftlichen Markt so einzurichten vermäg, daß
er in seine natürlichen Gleise zurücksührt. Die
Wahrheit ist, meine Herren, daß, wenn es so
bleibt, wie es heute ist, wenn ununterbrochen neue
Geschäfte gegründet werden und ununterbrochen die
Bevölkerung zum Handel hinströmt, wir überhaupt nie

zu billigeren Preisen kommen können. Ich meine unter
billigeren Preisen nicht etwa, daß die Preise ziffer-
mäßig einen Ausdruck finden, wie er in der Vor¬
kriegszeit war. Es ist im Grunde gleichgültig, ob
ein Anzug 100 K oder 10.000 K kostet; wichtig
ist nur die Relation zwischen dem Einkommen und
den Erwerbsverhältnisien der Bevölkerung. Es wird
uns vielleicht einmal Freude machen, daß wir uns
in so hohen Ziffern bewegen. Die Frage ist nicht,
ob die Preise hoch sind, sondern ob sie erschwinglich
sind, ob das Maß dessen, was der Mensch durch
seine Arbeit und Leistung hervorbringt und erwirbt,
ausreichend ist, die Summe seiner Bedürfnisse zu
decken.

Aber es ist selbstverständlich, daß das nicht
sein kann, wenn die Belastung, die aus der Volks¬
wirtschaft durch das Übermaß des Handels ruht,
nicht vermindert wird, wozu freilich auch Be¬
dingung wäre, der, wie sie immer höhnisch sagen,
manuellen Arbeit die Achtung nicht zu versagen,
denjenigen, der einen Schuh macht und der dazu
doch gewiß Geist braucht — denn wir alle zu¬
sammen wären nicht fähig, einen anständigen Schuh
zu machen, das ist also immerhin eine Bekundung
und Sichtbarmachung von Verstand, handwerklicher
Tüchtigkeit und Überlegung — den nennt die
bürgerliche Gesellschaft — und da zischt aus ihreu
Worten die ganze Verachtung der Arbeit heraus —
einen „Schuster", der Mann, der einen solchen
Schuh kaust und nichts anderes tut, als daß er
den Preis daraufschlägt, das ist eben ein „Schuh-
Händler", das ist ein vollwertiges Mitglied der
bürgerlichen Gesellschaft. Bei dem Schuh, der in
jenem Laden, sagen wir, mit 3000 K verkauft
wird, sind, das können Sie heilig annehmen, 1500 Li
zugeschlagen. Daraus mache ich dem Schuhhändler
eigentlich keinen Vorwurf; er muß sie verdienen, da
er die wachsenden Regien aus dem so gesunkenen
Absatz herauswirtschaften muß — er kann nicht den
Umsatz steigern, sondern er kann nur die Preise
steigern — und weil auch seine eigene Lebens¬
haltung aus dem Geschäfte mit seinem bescheidenen
Konsum hcrausgewirtschaftet werden muß. Aber was
ist das für eine merkwürdige Tatsache, daß ebenso¬
viel als die Erzeugung eines Schuhes, bei der so
viel menschliche Tätigkeit beschäftigt ist, bei der
Herstellung des Leders oder der Herstellung aller
Bestandteile des Schuhes, wirklich nachdenkliche
handwerkliche Tätigkeit im ganzen beansprucht, auch
die bloße Tätigkeit, diesen Schuh einfach zu ver¬
kaufen, beansprucht? Wir können natürlich nicht ein
Gesetz machen, welches die Entstehung neuer Ge¬
schäfte verbietet oder an einen Konzessionszwang
bindet. Das sind alles mechanische Bindungen, die
wahrscheinlich weniger nutzen als schaden würden.
Aber wir können den Geist der Menschen wecken
und wir können vor allem der bürgerlichen Gesell-

Stz
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schaft ihre Verachtung der manuellen Arbeit abge-
wöhnen. Dann würde sich das wahnsinnige Zuströmen
zu Berufen vermindern, die neben der eigentlichen
Produktion stehen, und es würde sich natürlich auch
der Nutzen aus diesen Berufen vermindern, aus den
Berufen des Handels, der heute, weil er eben ins
Uferlose gediehen ist, eben Gewinne verheißt, die eine
solche Anziehungskraft bilden, daß sie die Leute von
der güterschaffenden Arbeit wegführen. Natürlich
müßte auch die Negierung das verstehen, sie müßte
von dieser Überzeugung erfüllt und geboben sein. Wenn
man hört, daß England den Handel Herstellen will,
meint es natürlich nichts anderes damit,-als daß
es seine industrielle Produktion in Europa abzusetzen
vermag. Wenn aber die Herrschaften bei uns vom
Handel reden, so meinen sie wirklich das Handeln.

Die Freiheit des Zwischenhandels, daß
die Vorstellung, durch irgend ein Übermaß des
Angebotes die gesteigerte Nachfrage wettzumachen
und durch ein Übermaß des Angebotes das Sinken
der Preise herbeizuführen, verkennt also den Markt
vollständig. Wir müssen daher die Bekämpfung der
Preistreiberei wohl auf anderem Wege suchen.

Der wahre Nährboden der Preistreiberei liegt
natürlich in der Bevölkerung selbst. Wir können
heute im Grunde genommen zwei Konsumschichten
unterscheiden. Das sind die einen, die dann etwas
kaufen, wenn die absolute Notwendigkeit sie dazu
drängt; wenn schon der Schuh ganz zerrissen ist und
der Anzug ganz untragbar, so entschließen sie sich
eben, einen Ersatz anzuschaffen. Das sind also die¬
jenigen, welche kaufen müssen, weil sie den Kauf
nicht mehr verschieben können. Und die andere
Schichte der Käufer, das sind die reichen, zur
Üppigkeit gediehenen Schichten, die der Preis nicht
stört, die im Gegenteil vielleicht einen hohen Preis
als eine gesellschaftliche Auszeichnung empfinden,
die ihre Stellung in der Gesellschaft bekräftigt;
das können eben nur noch sie sich leisten. Aber jene
Schichte der Konsumenten und der Käufer, die
gekauft hat, weil sie in einem allmählichen wirt¬
schaftlichen und sozialen Aufstiege begriffen war,
die etwas gekauft hat, was man nicht haben mußte,
worauf zwar hätte verzichtet werden können, was
eben bestimmt war, das Behagen des Lebens zu
mehren, jene Schichte ist durch die Verarmung und
Verelendung der breiten. Massen der Bevölkerung bis
tief in den sogenannten Mittelstand hinein ausgestorben.
Es fehlt also die Gegenwehr der Bevölkerung gegen
die Preistreiberei. Die einen, die Reichen, haben
das nicht notwendig und sie haben auch gar kein
Bedürfnis nach niedrigen Preisen, weil der hohe
Preis sie auszeichnet — es ist ein ganz neuer Adel,
den man trägt, daß der Preis „keine Rolle spielt"
— und diejenigen, die kaufen müssen, weil die
härteste und nicht mehr abzuweisende Notwendigkeit
sie dazu drängt, können auch nicht jenes Mittel

anwenden, das sonst Käufern gegenüber der Preis¬
treiberei oder gegenüber hohen Preisen zugestanden
ist, nämlich nicht kaufen. Die wahre Bekämpfung
der hohen Preise wäre die Weigerung der Kon¬
sumenten, etwas za kaufen, aber diese Schichte, die
kaufen muß, weil ein letztes Bedürfnis sie dazu
treibt, kann diese passive Resistenz nicht mehr üben.
Dadurch ist die Bevölkerung kraft ihrer heutigen
Zusammensetzung und ihrer heutigen Lage unfähig,
aus eigener Kraft den Exzessen der Preisverteurer
entgegenzutreten.

Dazu kommt noch, daß jeder Mensch das
Gefühl hat, die Preise werden noch steigen und, so
hoch die Preise sind, in der Perspektive, daß sie
noch steigen werden, verlieren sie ihren Schrecken.
Jeder hat das Gefühl, weil er wiederholt und
unzähligemale die Erfahrung gemacht hat, daß, je.
später er kaufte, desto teurer die Waren wurden,
weil die gemeinste Ware sich heute in die sybillinischen
Bücher verwandelt hat; er hat also natürlich keine
innere Widerstandsfähigkeit, sondern er hat nur das
Gefühl, wenn er nicht kauft, eigentlich dem Preis¬
treiber zu nützen, weil der Preistreiber auch ver¬
dient, wenn er nicht verkauft, weil, je später er
verkauft, vorausgesetzt, daß er in der Lage ist, die
Ware nachzuschaffen, er sie desto teurer wieder
verkauft.

Dazu kommt, daß heute die Käufer jede
Warenkenntnis verloren haben. In der Vorkriegs¬
zeit war jeder Mensch sozusagen mit einer natür¬
lichen Warenkunde ausgestattet, was eine Ware
kosten darf und jedermann konnte prüfen und
voraussetzen, ob man bei einem Einkauf nicht
überhalten wird. Diese natürliche Warenkunde des
Menschen, ein Produkt seiner Erfahrung des täg¬
lichen Lebens, ist vollständig geschwunden, denn
wenn man heute in ein Geschäft kommt, ist man
weder überrascht, wenn eine Ware mit 10.000 X
oder 20.000 K bewertet und verkauft wird. Aus
diesem anarchischen Markt ist der Käufer vollständig
schutzlos, er kann sich weder in seiner Totalität
gegen die Preistreiberei wehren, noch kann er sich
individuell wehren und die Folge davon ist, daß
die Verkäufer machen können, was sie wollen, und
sie machen mit uns, was sie wollen. Wer die Ge¬
schäfte auch nur oberflächlich beobachtet, sieht das
ununterbrochene Steigen der Waren, zum Teil in
der Verteuerung der Regien begründet, aber zum
Teil beruht es darauf, daß der Handel, der alles
andere als eine Wohlfahrtsaktion ist, nur daraus
beruht, daß man verdient, verdient, verdient.

Nun gibt es viel geringere Hindernisse dieses
Verdienens, als es in der Vorkriegszeit gegeben
hat. Denn in der Vorkriegszeit war das eine
Hindernis die Konkurrenz unter den Kausleuten und
den Verkäufern selber, und das zweite Hindernis
war. daß die Bevölkerung, wenn es zu teuer war,
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das Kaufen verweigert hat. Jetzt gibt es aber gar
kein Hindernis für das Verteuern der Ware und
es geht natürlich das Hiuaufnumeriereu, da es
durch keine Hindernisse gehemmt, durch keinen Willen
gezügelt wird, ungehemmt weiter. Man kann den
Waren schon zuschauen, wie sie teurer werden. Ich
glaube, daß der sogenannte ehrbare Kaufmann es
nicht anders tut als der unehrbare, daß er ununter¬
brochen hinaufnumeriert, und der Unterschied liegt
npr in der inneren Begründung, die sie sich bei¬
legen: Der ehrbare Kaufmann sagt, er folge einem
volkswirtschaftlichen Gesetz und der unehrbare lacht
uns aus und sagt, er wolle verdienen und verdienen.
So ist der verannte Konsument auf diesem ver¬
wüsteten, verarmten Markte vollständig schutzlos und
er hat durchaus das Recht, zu fragen, ob denn der
Staat diesen Schutz nicht übernehmen könne, und
wenn der Staat diesen Schutz leisten könne, vom
Staat ihn zu verlangen. Dieser Schutz ist eben das
Preistreibereigesetz.

Wir stellen uns durchaus nicht vor, daß
dieses Gesetz etwa alle Preistreibcr einschüchtern
wird. Ich glaube, da würde ein kalter Wasserstrahl,
von dem der Herr Minister gesprochen hat, nicht
ausreichen, da müßte man schon alle ersäufen. Wir
überschätzen die Wirksamkeitsmöglichkeiten dieses
Preistreibereigesetzes nicht. Wie wenig wir dies tun,
zeigt erstens die Verspätung dieser Beratung, denn
das Gesetz liegt im Hause bereits Zwei Monate,
und zeigt vielleicht auch, sagen wir, der heutige
Mangel an Leidenschaft des Interesses für die Sache
selbst. Man macht da seltsame Erfahrungen. Als ein
mutiger Mann gesagt hat, das vernünftigste wäre
doch, einige Galgen auszurichten, um einige Preis-!
treiber aufzuhängen und dadurch unter ihnen Furcht
und Schrecken zu erregen, dieser einschichtige Mann
hat wirklich Furcht und Schrecken erregt, für kurze
Zeit — sie haben sich bald gefaßt —, aber unserem
gesetzgeberischen Wirken scheint es nicht gegeben,
Furcht und Schrecken unter den Preistreibern her¬
vorzurufen.

Wenn die Preistreiber diese Beratung mit j
aufmerksamen Augen verfolgen, so werden sic vielleicht
den Trost finden, daß man ihnen im Grunde nicht
wehe tun will. Denn jeder von den Herren kommt
aus die Tribüne und sagt: das Gesetz ist ja prächtig,
dre Preistrerber find überhaupt eine verwerfliche
und gemeine Bande, aber man müsse das Gesetz ja -
recht vorsichtig anwenden. Jeder, ob er von der
Landwirtschaft oder von dem Handel kommt, tvird
von den Preistreibern sprechen, die außerhalb seines
Berufes stehen, und eine maßlose und unvernünftige
Anwendung, so versichert er uns, werde dem Gesetz
schaden. Das heißt, sie möchten ein Gesetz machen,
wodurch sie vor der Bevölkerung gerechtfertigt sind,
daß sie doch ein Preistreibereigesetz beschlossen
haben, sie möchten es aber so organisieren und

instrumentieren, daß es den Preistreibern nicht weh
tut. Es gibt einen Verteuerungsprozeß, den wir
nicht verhindern und den wir nicht aufhalten können,
und cs gibt eine Preistreiberei, eine vulgäre,
gemeine Preistreiberei, die den zerrütteten Markt
und die Wehrlosigkeit der Konsumenten benutzt, um
sich schamlos oder schamhaft — es ist das gar
kein Unterschied für uns — zu bereichern. Diese
Preistreiberei können wir abschrecken. Wir können
den Leuten die Neigung austreiben, zum Handel zu
gehen, weil sie dort die Gelegenheit finden, sich
üngestraft und schnell und stark zu bereichern. Bloß
dort, wo die notwendige Verteuerung aufhört und
Preistreiberei beginnt, dort kann ein Gesetz gewiß
eindringlich wirken. Aber es muß ein Gesetz sein,
das wirklich einmal mit der unbeugsamen Strenge
einsetzt, von welcher die Regierung gesprochen hat.

Nun, meine Herren, wimmelt das Gesetz zwar
von strengen Strafen und cs steigen, wenn man
das so hört, alle Schrecken des Mittelalters auf:
5 Jahre schwerer Kerker, 10 Jahre schwerer Kerker,
5 Millionen Geldstrafe, l.0 Millionen Geldstrafe;
unter 100.000 Li Geldstrafe fetzt sich das Gesetz
gar nicht in Bewegung. Aber wir werden uns nicht
täuschen. Diese hohen Strafen stehen nur auf dem
Papier und die Wahrheit ist, daß wir schon lange
ein ganz gutes Preistreibereigesetz gehabt haben.
Nur hat man keine Courage, es anzuwenden. Und
vor allem glaubt man den Preistreibern insoweit
entgegenkommeu zu müssen, als man in dem Bereich
ihrer Ideologie bleibt, ihnen nämlich Geldstrafen
auserlegt. Aber der Spötter, der gemeint hat, daß
die Geldstrafen, die der Preistreiber zu befürchten
hat, von ihm als ein Risikoelcment eingesetzt und
eingeschätzt werden und daß die Folge der hohen
Geldstrafen des Gesetzes und der Gerichte sein
wird, daß es zu neuen Preistreibereien kommt, weil
die Bevölkerung dann auch die Strafen der Preis¬
treiber zu bezahlen haben wird, dieser Spötter har
gar nicht unrecht. Denn der Preistreiber muß aus
seinem Berufe soundsoviel herauswirtschafreu und
wenn man ihm das Herauswirtschafteu durch Geld¬
strafen erschwert, dann wird er die Geldstrafen in
sein Risiko eiurechnen und die Folge wird sein, daß
wir eben die Waren noch teurer bezahlen werden.
Die Geldstrafen schrecken die Leute auch nicht, sie
schrecken sie nicht, weil sie mit so großen Gewinnen

! zu rechnen vermögen, daß sie auch große Geld¬
strafen nicht zu beirren brauchen, sie schrecken sie
auch nicht, weil die Geldstrafen nicht ächten. Wir
dürfen nicht übersehen, daß die sittliche Kraft, die
sonst aus der Volksgemeinschaft entsprungen war
und die die Menschen, die sich am privaten Eigen¬
tum vergriffen haben und die ihre schmutzige Seele
durch einen Betrug bekundet haben, diese Leute
früher gebrandruarkt hat. Wir sprechen manchmal
so höhnisch von den neuen Reichen und machen
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diesen neuen Reichen noch immer die Referenz. Im
Grunde genommen hat jene Art von Menschen, die
freilich auch Spalier gestanden ist, doch die Vor¬
stellung, daß eigentlich diese Leute, die so schnell
diese Milliarden ausgebracht haben, — wir haben
das gesehen, es ist ja von diesen Schwindlern
unlängst einer gestorben und die kapitalistische Presse
konnte sich in ehrfürchtigen Nekrologen nicht genug
tun — doch bewunderungswürdig seien, da - sie
imstande waren, sich in einigen Jahren ein paar
Milliarden zu verdienen. Diese sittliche Kraft, die
aus der Volksgemeinschaft früher entsprungen ist,
fehlt und die Geldstrafen werden diese Ächtung
und Brandnrarkung nicht vollziehen. Die Arreststrafe
ist immerhin etwas, weil die Menschen noch nicht
so korrumpiert erscheinen, daß ihnen diese gleich-!
gültig wäre, was sich schon daraus zeigt, was
mir im Justizausschuß erfahren haben, daß
wir nebst der Berufung und der Nichtigkeits¬
beschwerde als ein ungeschriebenes Gesetz in
unser Strafverfahren noch eine neue Einrichtung
bekommen haben, nämlich das Gnadengesuch.
Die Herren haben die scharfen Bestimmungen des¬
wegen bekämpft, weil sie gesagt haben, daß sonst
die Leute, wenn sie zu Strafen verurteilt werden,
Gnadengesuche einbringen und denen muß man
nachkornmen, weil doch diese Verurteilung unbillig
war. So verlieren wir selbst das sittliche Bewußt¬
sein. Früher hat man die Preistreiberei — in den
ersten Gesetzen war es immer — von der Amnestie
ausgenommen. Den Preistreibern war das Wahl¬
recht entzogen, wir haben es immer als ein
schmutziges Vergehen gegen die Pflicht, die aus der
Volksgemeinschaft entspringt, betrachtet. Aber heute
ist es eine Beschäftigung so vieler Herren Abge¬
ordneten geworden, die Gnadengesuche von verur¬
teilten Preistreibern dem Justizminister zur Berück¬
sichtigung zu empfehlen.

Es gibt meines Erachtens nur eine einzige
Möglichkeit, die Preistreibereien zu hemmen, das
ist die ausnahmslose Freiheitsstrafe. In der
Tschecho-Slowakei haben sie nicht so viel Witz und
Scharfsinn darauf verwendet, ein Gesetz mit vielen
Definitionen zu verfassen, sie haben aber bestimmt,
daß das geringste Delikt, das, was wir Übertretung
nennen, eine Arreststrafe von mindestens 14 Tagen
erleidet, welche Arreststrafe weder herabgesetzt noch
in eine Geldstrafe verwandelt werden kann. Und sie
haben als Mindeststrafe für den Schleichhandel, die
weder herabsetzbar, noch in eine Geldstrafe ver¬
wandelbar ist, strengen Arrest von sechs Monaten
gesetzt und sie lassen es an wirklicher Schärfe der
Handhabung dieses Gesetzes nicht fehlen. Es gibt
keine bedingte Verurteilung, der Staatsanwalt hat
die Pflicht, gegen jeden Freispruch die Beschwerde
an das Oöergericht zu ergreifen, sie veröffentlichen
jedes Erkenntnis.

Wenn ich auch weiß, daß der Unterschied
der Preise in Böhmen und in Wien auf volkswirt¬
schaftlichen Gründen beruht, was eine solche Weis¬
heit ist, daß auf sie Zu kommen nicht gerade schwer
ist, so bin ich doch überzeugt, daß die Händler es
doch dort fühlen, daß über ihnen ein Richter und
ein Gericht steht und daß dadurch gewisse Exzesse
der Preistreiberei verhindert werden, wogegen bei
uns der Willkür der Preisbildung gar keine
Grenzen, keine wirtschaftlichen und keine staatlichen,
gesetzt sind, weil die staatlichen Gesetze nicht ein
Minimum an Strafe setzen, weil sich die Bevöl¬
kerung nicht wehrt und weil die Organisation der
Gerichte nicht so ist, daß sie die Wirksamkeit der
Strafen verbürgen könnte.

Wir beantragen deshalb, daß die Übertretung
der Preistreiberei mit Arreststrafe zu ahnden ist.
daß aber die Arreststrafe nicht in eine Geldstrafe
umgewandelt werden darf. Denn nur das schreckt,
was der Preistreiber unbedingt zu erwarten hat.

Wie wenig, meine Herren, die Mehrheit, die
den Justizausschuß beherrscht hat, geneigt ist, eine
wirklich wirksame Bekämpfung der Preistreiberei zu
beginnen, zeigt sich darin, daß ihr diese Möglich¬
keit, daß der Richter die Arreststrafe ohnedies in
eine Geldstrafe verwandeln könne, nicht genügt hat.
Insbesondere kann man nicht übersehen, daß sich
die Herren Großdeutschen dabei auf einer Inkonsequenz
ertappen ließen, bei welcher praktische Politiker
wenigstens einen längeren Zeitraum zwischen den
Versprechungen und den Erfüllungen gesetzt hätten.
Sie haben kurz vorher, bevor die Regierung das
Gesetz vorgelegt hat, in einem Antrag im Hause
ein solches Gesetz gefordert und haben darin ver¬
langt, daß die Preistreiberei durchwegs als Ver¬
brechen behandelt wird.

Wir wünschen nun nicht mehr von Ihnen,
als daß Sie einer Mindestarreststrase für die als
Übertretung behandelte Preistreiberei zustimmen.
Sie haben sich aber gegen dieses Ansinnen ver¬
schlossen und Ihre werktätige Unterstützung dabei
geleistet, daß extra noch eine Bestimmung — es ist
die 6. Alinea des 8 2 — in das Gesetz aus¬
genommen worden ist, wonach neben der kleinen
Preistreiberei noch eine sogenannte leichte Preis¬
treiberei unterschieden wird und bei dieser leichten
Preistreiberei, wenn es kein großes Entgelt ist und
das geforderte Entgelt nicht übermäßig ist, die Geld¬
strafe vorangestellt wird.

Es ist überhaupt mit den Preistreibereien,
die vor Gericht kommen, schon eine merkwürdige
Sache. Es schaut immer so komisch aus: der Mann
wird angeklagt und bestraft, weil er etwa ein Stück
Seife zu teuer verkauft hat. Das ist ja nur eine
Hypothese, die ich aufftelle; es wird ja keiner an-
geklagt und verurteilt, obwohl jeder zu teure Seife
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verkauft. Aber es schaut immer so wunderlich aus:
wegen eines Stückes teurer Seife! Aber wie viel
tausendmal hat er diesen Prozeß begangen und ist
dabei nicht ertappt worden! Es verkauft ja einer
nicht bloß ein Stück Seife, sondern viele Stücke,
und er verkauft sämtliche Waren unter dem Gesetze
des Hinaufnumerierens; was vor Gericht kommt, ist
immer nur ein sehr karger Ausschnitt aus seiner
ganzen Hinausnumerierungstätigkeit. Und doch haben
die Herren gemeint, das sei eine Kleinigkeit, die
kleine Preistreiberei. Aber das Leben setzt sich eben
aus lauter Kleinigkeiten zusammen. Wir kaufen ja
nicht jeden Tag ein Warenlager, kaufen nur die
unumgänglich notwendigen Bedürfnisse, und diese
Einzelkäufe des täglichen Lebens sind es, die das
Gleichgewicht zwischen den Einnahmen und den Aus¬
gaben stören.

Wir sollten uns also nicht beirren laßen von
der Höhe der Strafen, mit denen'der Gesetzentwurf
prunkt und mit denen er bei der Bevölkerung die
Illusion erwecken will, daß die Preistreiber in den
schweren Kerker wandern und daß wir etwa mit
den Geldstrafen, die verhängt werden, das Defizit
unseres Staatshaushaltes zu bestreiten in der Lage
sein werden. Das Problem ist vielmehr, die Preis¬
treiberei an der Wurzel zu fassen, und zwar vor
allem die Wirtschaft so zu organisieren, daß die
Preistreiber in ihr überhaupt keinen Platz haben.
Wie seltsam würde der Mann anmuten, der ein
Gewässer immer weiter fließen, immer mehr sich
ausbreiten und gefahrvoller werden ließe und
plötzlich, wenn es über die Dämme flutet, sagt:
jetzt muß man Vorkehrungen treffen und womöglich
dem Wasser verbieten, daß es über die Dämme
fließe. Nein, der Mann wird, wenn er ein sorg¬
samer Beobachter des wirtschaftlichen Lebens ist, die
ordnende, regelnde, vorsorgende Hand selbstverständ¬
lich an den Ursprung legen. Und wir werden. es
also keine Blüte der Volkswirtschaft nennen, in der
es jeder katilinarischen Existenz, jedem Glücksritter
und Glücksspieler nach Maßgabe seiner Bedenken-
und Skmpellosigkeit möglich ist, die ganze Be¬
völkerung auszuplündern. Welch' eigentümlicher
Zustand, daß in einer Bevölkerung, die so verarmt
ist, daß ihr das Allernötigste fehlt, immer neue
Milliardäre entstehen! Sie entstehen nicht durch
Arbeit, wenn auch nur im kapitalistischen Sinne
der Produktion und Ausbeutung der Mehrarbeit
anderer, sondern sie entstehen einfach durch die
skrupellosesten Machenschaften auf dem Gebiete des
Handels. Dies unmöglich zu machen, die Wirtschaft
so zu organisieren, müßte doch wenigstens dem
Verständnisse der Regierenden aufgegangen sein,
wenn ihnen mit dem Verständnis auch noch nicht
die Fähigkeit gekommen sein würde, es zu tun.

Das andere ist, daß wir vorläufig dem
Preistreiber sagen: die schöne Zeit, wo du die

Preise willkürlich diktieren konntest, ist vorüber und
du riskierst ins Gefängnis zu wandern, wenn du
ein staatliches Gebot nicht hältst. Das kann aber
nur durch Arreststrasen erreicht werden und wenn
das Parlament wirklich entschlossen wäre, der Be¬
völkerung auch nur den geringsten Schutz zu geben,
könnte es sich der Notwendigkeit obligatorischer
Arreststrafen für Preistrciber nicht verschließen. Im
allgemeinen wird ja kein Wirtschaftspolitiker meinen,
daß wirtschaftliche und soziale Übel am besten durch
Strafen zu kurieren sind. Wir wissen, daß die
Arreste nicht die Stätten sind, in denen den Menschen
sittliches Bewußtsein neu vermittelt wird. Aber hier
befindet sich die Gesellschaft in einem Notwehrzustand.
Der Einzelne ist unfähig, sich zu wehren und die
Skrupellosigkeit derjenigen, die die Bevölkerung aus¬
plündern, ist ins Gigantische gestiegen. Sie haben
den Erfolg für sich, sie haben keine Strafen erlitten,
es ist eine ganze Verschwörung, jeder von diesen
Menschen kennt, stützt, fördert den andern. Es kann
also nur durch einen energischen chirurgischen Ein¬
griff eine Besserung erzielt werden, und da das
Übel sich Lies eingesressen hat, muß der chirurgische
Eingriff tief gehen. Es ist unvernünftig von vielen,
wenn sie meinen, daß das Preistreibergesetz die
hohen Preise beseitigen werde, es ist aber ebenso
unvernünftig, wenn man meint, es sei eine Atopie,
das Preistreibereigesetz könne an den wirtschaftlichen
Dingen nichts ändern. Was wir wirtschaftliche Ge¬
setze nennen, ist ja das Handeln von Menschen.
Das sind ja keine Naturgesetze, die etwa aus dem
Laufe der Gestirne beruhen, sondern dieses Handeln
ist durch psychologische Antriebe sicherlich veränderbar
und unter den psychologischen Antrieben, die aus
das Handeln des Menschen Einfluß nehmen, es ver¬
ändern, es bewirken, es gestalten, ist sicherlich auch
das, was gesellschaftliches Ansehen verleiht oder
nimmt, unter welchen Begriff auch die Strafe des
Gefängnisses fällt, eine wirkende Kraft.

Ich bin also durchaus frei von Illusionen in
bezug aus - die Wirksamkeit des Gesetzes, bin aber
auch entfernt von der Vorstellung, daß dieses Gesetz
nicht wirksam werden könnte — allerdings nur dann,
wenn man es mit der Wirksamkeit ausstattet, die
dazu gehört, und dazu gehört natürlich auch eine
vernünftige Organisation der Gerichte, eine expeditivc
Anklage, ein expeditiver Prozeß und vor allem eine
Selbstwehr der Bevölkerung. Es muß den Menschen
klar gemacht werden, daß derjenige, der einen
Preistreiber bei der Behörde angibt, nicht eine
Denunziation, sondern eine durchaus nützliche Hand¬
lung vollzieht, zu der er eigentlich verpflichtet ist.
So wie ich verpflichtet bin, meinen Mitmenschen
vor Schaden oder körperlichen Angriffen zu bewahren,
wenn ich es vermag, so bin ich auch verpflichtet,
meinen Mitmenschen davor zu bewahren, daß er
ein Objekt der Ausplünderung durch Ausbeuter
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wird. Und wenn alle Faktoren Zusammenwirken,
damit das Gesetz mit dem Wirksamkeitselement aus¬
gestattet wird, wird es gewiß möglich sein, jenen
Punkt zu erfassen, wo die Teuerung in Preistreiberei
übergeht, und dieser Punkt ist nicht ein kleiner
Punkt, sondern eine große Fläche und umfaßt einen
sehr beträchtlichen Teil der Teuerung überhaupt.
Von diesem Gesichtspunkt aus werden wir für dieses
Gesetz stimmen. Wenn Sie aber den Antrag über
die obligatorische Arreststrafe nicht annehmen — es
scheint das nur eine Kleinigkeit gegenüber dem ganzen
Aufbau des Gesetzes zu bedeuten, ist aber doch ent¬
scheidend —, so werden Sie den Unernst dem ganzen
Gesetz gegenüber bekunden und Ihr Versprechen, der
Bevölkerung ein Gesetz zu geben, wodurch sie halb¬
wegs geschützt ist, nicht erfüllen. (Beifall und Hände¬
klatschen.)

Präsident Seitz: Zum Worte gelangt der
Herr Abgeordnete Dr. Frank.

Abgeordneter Dr. Frank: Hohes Haus! Der
Herr Abgeordnete Austerlitz hat zu Beginn seiner
Ausführungen schon den Zusammenhang angedeutet
der zwischen dem in Beratung stehenden Gesetz imb
der Preisabbaueuquete besteht. Es ist ja schon von
der Konstituierenden Nationalversammlung seinerzeit
in einem Beschlußantrag an die Regierung die Auf¬
forderung gerichtet worden, ein Preistreibereigesetz
zu erlassen. Unsere Partei hat schon im November
des vorigen Jahres einen ähnlichen Antrag gestellt.
Es ist aber gewiß nicht zu leugnen, daß zwischen
den Verhandlungen der Preisabbaueuquete und
diesem Gesetz wenigstens insofern ein Zusammen¬
hang besteht, als die Forderungen, die auf dieser
Enquete nach Schaffung eines Preistreibereigesetzes
gestellt wurden, wenigstens das Tempo der Ein¬
bringung dieses Gesetzentwurfes beschleunigt haben.
Ich sehe nun darin immerhin eine gewisse Gefahr,
nämlich die Gefahr, daß große Bevölkerungskreise,
die erwarten, daß durch dieses Gesetz der Preis¬
abbau, vielleicht sogar im großen Stil, erfolgen
werde, in dieser ihrer Erwartung enttänscht werden.
Ich glaube, dieser Gefahr kann nur dadurch ent¬
gegengewirkt werden, daß klar ausgesprochen wird,
daß dieses Gesetz in dieser Richtung nur einen be¬
schränkten Erfolg erzielen kann.

Man hatte ja eine ähnliche Absicht bei der
ersten Preistreibereiverordnung, die ungefähr ein
Monat nach Kriegsbeginn, am 1. August 1914,
erlassen wurde. Damals dachte man sich die Sache
wirklich so einfach und leicht: es wird verboten, daß
jemand mehr Gewinn nimmt, als er im Frieden
genommen bat; die Gestehungskosten allein sind für
die Beurteilung des zulässigen Gewinnes maßgebend
und wenn man daher die ganze Kette bis zur Ur-
erzeugung zurückgeht, so kann ja, da die Urproduktion

nicht teurer geworden ist, die Natur ihre Produkte
ebenso hergeschenkt hat, wie sie es vor dem Kriege
getan hat, so kann ja — so dachte man sich un¬
gefähr — eine Teuerung nicht entstehen. Zu dieser
Annahme verleitete der Umstand, daß wir damals
vom Auslande fast gänzlich ausgeschlossen warenj
unsere Wirtschaft ganz auf sich gestellt war. Die
Ereignisse haben natürlich diese Erwartung binnen
kurzem über. den Haufen geworfen und es ist ja
heute auch von meinem Herrn Vorredner anerkannt
worden, daß es ganz unmöglich ist, mit Strafmaß¬
regeln allein die Entwicklung wirtschaftlicher Verhält¬
nisse irgendwie maßgebend zu beeinflussen. Daher
kann auch dieses Gesetz nicht voll dem Übel ab¬
helfen, denn wir wissen ja, daß die Teuerung zwar
zum Teil gewiß auch auf den Handlungen der
Schieber, Schleichhändler, Kettenhändler und Preis¬
treiber beruht, daß aber diese Machenschaften nur
einen Teil der Ursachen bilden, die unsere Teuerung
hervorgerufen haben, und die ja in diesem Zu¬
sammenhänge auch anläßlich der Budgetdebatte so
oft und eingehend erörtert worden sind, daß ich
nur darauf hinzuweisen brauche. Ja, es ist sogar
möglich, daß das Gesetz in einzelnen Schleichhandels¬
branchen, wenn ich mich so ausdrücken darf, sogar
eine Erhöhung der Schleichhandelspreise mit sich
bringen wird, weil die Gefahrenprämie größer wird
und der Schleichhändler die Gefahr der strengeren
Bestrafung durch die Forderung eines höheren
Preises eskomptieren wird.

Ich glaube auch, daß man die Wirkungen,
die von der Abschreckung durch hohe Strafen
erwartet werden, nicht allzu hoch einschätzen darf.
Die Erfahrung jedes Kriminalisten lehrt, daß die
abschreckende Wirkung keineswegs, sagen wir, in
irgendeineru proportionalen Verhältnis zur Strenge
der Strafe zunimmt, daß trotz der allerschwersten
Strafen die Abschreckung nur in geringerem Maße
ihre Wirkung äußert. Es ist dies einfach damit zu
erklären, daß die wenigsten, wenn sie sich gegen
das Strafgesetz vergehen, mit dem Erwischtwerden
und mit der Bestrafung rechnen. Die meisten —
und insbesondere gilt dies von den Delikten, die
hier in Frage kvnnnen, Schleichhandel und Ketten¬
handel — rechnen ja schließlich doch damit, daß
sie nicht erwischt werden oder daß, wenn sie schon
angezeigt werden, ihnen nichts nachgewiesen werden
kann. Ich glaube also, daß auch die Abschreckungs¬
wirkungen nicht überschätzt werden dürfen. Wenn
der Herr Abgeordnete Austerlitz auf die Ver¬
hältnisse in der Tschecho-Slowakei hingewiesen und
bemerkt hat, daß dort kein Schleichhandel, fast keine
Preistreiberei besteht, weil das Gesetz dort so
strenge Bestimmungen enthält, so glaube ich, daß
wir nicht vergessen dürfen, daß die wirschaftlichen
Verhältnisse in der Tschecho-Slowakei eben ganz
andere, in bezug aus die Versorgung der Be-
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völkerung mit Lebensmitteln viel günstigere sind,
nnd daß daher der Anreiz zum Schleichhandel nicht
so vorhanden ist wie bei uns, die wir an dem
allernotwendigsten und aüerdringendsten Lebens-
mittelbedarf so empfindlichen Mangel leiden.

Trotzdem bin ich der Ansicht, daß das Gesetz
nicht nur zu begrüßen ist, sondern daß es geradezu
eine Notwendigkeit darstellt.

Wenn auch die Abschreckung, wie ich erwähnt
habe, nicht besondere Wirkungen äußern wird,
wenn wir auch nicht gerade in vielen Füllen mit
einer Besserung des Täters durch die Bestrafung
zu rechnen haben werden, so glaube ich, daß die
Handhabung dieses Gesetzes einen anderen Zweck
zu erfüllen haben wird, nämlich den, das Ge¬
rechtigkeitsgefühl unserer Bevölkerung zu befriedigen.
Dkr Großteil unserer Bevölkerung, der unter den
gegenwärtigen Verhältnissen, außerordentlichen Ent¬
behrungen und dem größten Elend ausgesetzt ist,
soll diese Entbehrungen, dieses Elend ertragen,
wenn er sieht, daß ein anderer Teil der Be¬
völkerung gerade aus der Not der Mitbürger
schamlos Vorteil zieht und sich ein luxuriöses und
bequemes Leben sichert'? Es ist daher eine primitive j
Forderung der Gerechtigkeit, daß gegen diese
Existenzen eingeschritten wird. Wenn schon kein
ariderer Strafzweck zu erreichen wäre, so würde
dieser Zweck das Gesetz rechtfertigen.

Noch in einem anderen Sinne, glaube ich,
muß das Gesetz günstige Wirkungen zeitigen. Unsere
ganze Moral ist — ich nehme da gar keine
Schichte der Bevölkerung aus — gewiß aus den
tiefsten Stand gesunken. -

Es ist insbesondere bei der Beurteilung von
solchen Handlungen, wie sie dem Schiebrrtmn zur
Last gelegt werden, eine außerordentlich laxe und
nachsichtige Beurteilung in vielen Kreisen der Be¬
völkerung gang und gäbe. Man sieht eine Ver¬
urteilung wegen Preistreiberei oder wegen Ketten¬
handels gewissermaßen als eine Art Betriebsunfall
an, man bewundert jemanden, der sich durch irgend¬
eine Spekulation oder durch eine andere aus¬
beuterische Handlung leicht und mühelos ein Ver¬
mögen erworben hat.

Nun haben sich ja Gesetz und Moral im
Jdealsalle zu decken. Sicher ist, daß sie sich gegen¬
seitig beeinflussen. Daher ist es notwendig, daß
diese Beeinflussung der Moral durch die Gesetz¬
gebung stattfindet, daß durch ein Gesetz, das nicht
nur empfindliche Strafen, sondern auch entehrende
Straffolgen festsetzt, der Bevölkerung zum Bewußsein
gebracht wird, daß hier Handlungen in Frage
kommen, die sich als Versündigungen gegen die!
Allgemeinheit, als soziale Verbrechen darstellen.

SSt! weit die Raffgier des Schiebertums
um sich gegriffen hat, ersieht man daraus, daß
auch unsere Jugend von diesem Gifte nicht ver¬

schont geblieben ist. Es war vor ungefähr einem
Jahre, als in den Zeitungen zu lesen war, daß
ein Automobil mit Leder aufgegriffen wurde und
sich schließlich herausstellte, daß dieses Leder Mittel-

j schillern gehörte, die sich zur Verübung von Schleich¬
handelsgeschäften und Schiebereien gewissermaßen
als Gesellschaft mit beschränkter Haftung konstituiert
hatten. Ich kann nur sagen, daß mich eigentlich
lange nichts so ergriffen hat, wie diese Nachricht.
Wenn dieser Geist der hemmungslosen Erwerbsgier
schon unsere Jugend ergriffen hat, wenn sie schon
in einer Zeit einsetzt, von der man annehmen sollte,
daß die Zeit des idealen Denkens, meinetwegen der
Fantasterei ist, so müssen wir uns fragen: Was
haben wir denn dann zu erwarten, wenn diese
Generation einmal heranreist, wenn diese Generation
einmal älter wird? Und ich möchte hier nur
erwähnen, daß ich es für die Ausgabe des
Richterstandes bei der Handhabung dieses Ge¬
setzes halten würde, in allen Fällen, in denen
eine Verführung jugendlicher Personen zu Schie¬
bereien, zu Schleichhandel oder Preistreiberei vor¬
liegt, diesen Umstand als ganz besonders erschwerend
bei der Strafbemessung anzunehmen.'

Das schwierige Problem, das bei der Ab¬
fassung dieses Gesetzes insbesondere zu lösen war,
ist, einesteils scharfe Bestimmungen gegen den volks-
schädlichen Schleichhandel und die Preistreiberei zu
schaffen, anderseits aber doch zu verhindern, daß
die Bestimmungen des Gesetzes möglicherweise die
Handhabe zu später sich als grundlos heraus-
zustellenden Verfolgungen des Gewerbestandcs, der
produzierenden oder Handelsberufe werden. Ich
werde hier gewiß nicht mißverstanden. Es ist keines¬
wegs unsere Absicht und kann die Absicht niemandes
sein, vielleicht für irgend einen Stand, zum Beispiel
für den legitimen Gewerbestand irgend eine Be¬
günstigung schaffen zu wollen. Wenn sich der legitime,
der bodenständige Handels- oder Gewerbetreibende
einer Preistreiberei, eines Schleichhandels oder Ketten¬
handels schuldig macht, soll er gerade so streng,
gerade so empfindlich bestraft werden wie jeder
andere. Das gleiche gilt selbstverständlich auch für
den Bauernstand und für jeden Stand. Aber die
Bestimmungen des Gesetzes müssen und sollen doch
so gefaßt sein, daß sie auch die Einleitung eines
grundlosen Strafverfahrens, die Erstattung grund¬
loser Anzeigen möglichst einschränken. Wir dürfen
ja nicht vergessen, daß gerade die besten Elemente
dieser Berufsstände selbverstäudlich empfindlicher und
feinfühliger sind, als die Berufsschleichhändler und
Schieber, denen ja gar nichts daran liegt, wenn
sie einem Strafverfahren unterzogen werden, wenn
es ihnen nur gelingt, sich der Verurteilung zu ent¬
ziehen. Der anständige Gewerbetreibende, der an¬
ständige Kaufmann wird schon die Erstattung einer
Anzeige, die Einleitung eines Strafverfahrens als
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etwas Furchtbares empfinden, selbst wenn dieses
Verfahren eingestellt wird oder zu einem Freispruche
führt. Ich glaube, daß die wichtigste Bestimmung,
die hier einen Schutz der anständigen Kaufmann¬
schaft beinhaltet, die Änderung der Bestimmungen
über den Begriff des übermäßigen Entgeltes ist.
Die früheren Preistreibereiverordnungen und die
Judikatur des Obersten Gerichtshofes und damit
auch der unteren Gerichte fußten im Wesen auf
der reinen Gestehungskostentheorie. Daß diese Theorie
unhaltbar geworden ist, ist allen Mitgliedern
des Justizausschusses und allen Praktikern klar
geworden. In der gegenwärtigen Fassung leitet das
Gesetz die Übermäßigkeit des Entgeltes nicht aus¬
schließlich aus der Höhe der Gestehungskosten ab,
sondern es weist den Richter ausdrücklich an, auch
die anderen Umstände, insbesondere die Erhöhung
der Reproduktionskosten der Ware zu beurteilen.
Dies schränkt die Gefahr grundloser Anzeigen,
grundloser Strafverfahren gegen Gewerbetreibende,
Kaufleute und ähnliche Berufe wesentlich ein, eine
Gefahr, die bei der Handhabung der mehr for¬
malen, reinen Gestehungskostentheorie nicht weg¬
zuleugnen ist. Im übrigen möchte ich auf die Reso¬
lution verweisen, die vom Herrn Abgeordneten.
Partik und mir gemeinsam eingebracht wurde. Es
handelt sich da um einen, wie ich sagen muß, voll¬
kommen berechtigten Wunsch der Gewerbetreibenden.
Die anständigen Gewerbetreibenden sind an mich
wiederholt mit der Forderung heran getreten, daß
man ihnen doch irgend eine Stelle schaffen möge,
von der sie Auskunft erhalten können, in welcher
Weise sie eigentlich kalkulieren dürfen, ohne sich
irgend einer Beanstandung auszpsetzen. Jeder an¬
ständige Kaufmann sagt: Ich will lieber viel
weniger verdienen, ich will meinetwegen lieber ver¬
lieren, als daß ich mich wegen irgend eines ge¬
ringen Betrages der G-fahr einer Anzeige oder
eines Strafverfahrens aussetze. Nach dem Beschluß-
antrage, den wir eingebracht haben, soll durch eine
Änderung in der Zusammensetzung und Organi¬
sation der Preisprüfungsftelle den Gewerbetreibenden
nun die Möglichkeit geboten fein, durch eine
Anfrage im Wege der Genossenschaft an die Preis¬
prüfungsstelle eine Richtkalkulation zu erfahren, bei
deren Einhaltung er vor strafgerichtlicher Verfolgung
geschützt ist.

Ich möchte nun noch auf die Ausführungen
des Herrn Abgeordneten Austerlitz bezüglich der
Haltung meiner Partei bei der Beratung dieses
Gesetzes im Justizausschuffe zurückkommen. Der Herr
Abgeordnete Austerlitz hat gegen die Christlich-
sozialen und unserer Partei den Anwurf erhoben,
daß es uns mit dem ganzen Preistreibereigesetz
nicht recht Ernst gewesen sei, daß wir gewisser¬
maßen nur so unter dem Drucke der Sozialdemo¬
kraten widerwillig uns herbeigelassen haben, dieses

Gesetz zu beschließen und daß, wenn ein halbwegs
erträgliches Gesetz zustandegekommen sei, dies nur
das Verdienst der sozialdemokratischen Partei fei.
In denselben Gedaukeugängen bewegt sich auch der
heutige Artikel der „Arbeiter-Zeitung", und da der
Herr Abgeordnete Austerlitz nicht nur Mitglied
des Justizausschusses ist, sondern auch Beziehungen
zur „Arbeiter-Zeitung" hat, nehme ich an, daß er
auch diesem Artikel nicht fern steht. Wer diesen
Artikel liest, muß wirklich glauben, daß die Bor¬
niertheit und Böswilligkeit der Christlichsozialen
und der großdeutschen Partei das Zustandekommen
dieses Gesetzes beinahe vereitelt hätte und, was an
diesem Gesetze Gutes ist, selbstverständlich das Ver¬
dienst der sozialdemokratischen Partei ist, während
die Großdeutschen sich stets in Gefolgschaft der
christlichsozialen Partei befunden haben.

Ich möchte nun den Herrn Abgeordneten
Austerlitz nur daran erinnern, daß wir bei einer
wichtigen Bestimmung des Gesetzes, nämlich gerade
bei der Feststellung des übermäßigen Entgeltes —
und meines Erachtens ist das der Angelpunkt des
ganzen Gesetzes — gegen den Antrag des Refe¬
renten und gegen die christlichsoziale Partei gestimmt
haben. Ich möchte ihn auch ferner daran erinnern,
daß der Antrag aus Einführung der Abgabe in
eine Zwangsarbeitsanstalt von unserer Partei zuerst
formuliert wurde, und daß ebenso über meinen
Antrag die Bestimmung in das Gesetz ausgenommen
wurde, daß die bedingte Verurteilung ausgeschlossen
sein soll, eine Bestimmung, die der Herr Abgeord¬
nete .... oder Pardon der Herr Verfasser dieses
Artikels selbst als die wichtigste Bestimmung des
Gesetzes bezeichnet. Ich glaube, es, ist also ganz
unzutreffend und eine Entstellung, wenn behauptet
wird, daß es uns nur darum zu Lun gewesen sei,
nur zum Scheine irgend etwas zu machen, was den
Schiebern und Preistreibern nicht ernstlich weh
tun soll.

Ich möchte mich nun kurz noch mit der
Resolution beschäftigen, die der Herr Abgeord¬
nete Weigl eingebracht hat. Ich glaube, daß bei
der Resolution ein kleiner Irrtum über die Trag¬
weite der Bestimmung des § 2 unterlaufen ist.
Nicht die verschiedenen Kosten der Landwirtschaft
spielen bei der Frage, ob es sich um wirtschaftlich
gerechtfertigte Gestehungskosten handelt, eine Rolle,
sondern hier handelt es sich um etwas ganz anderes.
Es sind die Kosten gemeint, die ja heute von
Schiebern und Schleichhändlern bekanntermaßen
gerne und ohne Rücksicht aufgewendet werden, weil
ja schließlich alle Kosten aus den Konsumenten über¬
wälzt werden können. Solche unwirtschaftliche Kosten
sind cs zum Beispiel, wenn irgend jemand wegen
eines geringen Quantums von Lebensmitteln eine
Reise ins Jnnviertel und wieder zurück antritt,
weil diese Kosten an sich gewiß nicht wirtschaftlich
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aufgewendet sind. ' Der Preistreiber kann sie aber
ruhig aufwenden, weil er weiß, daß bei dem all¬
gemeinen Mangel an Lebensmitteln auch diese Kosten
vom Verbraucher schließlich glatt gezahlt werden
müssen. Es ist auch unmöglich, die Einsetzung einer
Fachkommission zur Beurteilung dieser Frage zu
fordern, da es ja selbstverständlich Sache des Ge¬
richtes ist, sich entweder im Wege der Preis-
prüsungsstelle oder durch Heranziehung von Sach¬
verständigen über diese Frage Klarheit zu verschaffen.

Nun noch kurz zu dem Vorwurf des Herrn
Abgeordneten Austerlitz, daß wir im § 2 eine
Übertretung der Preistreiberei geschaffen haben, die
in geringfügigen Fallen lediglich mit Geldstrafen
oder mit Arrest zu bestrafen ist. Es ist gewiß
richtig, daß der Richter auch sonst die Möglichkeit
gehabt hätte, im Wege des außerordentlichen Straf¬
umwandlungsrechtes die einfache Arreststrafe in eine
Geldstrafe umzuwandeln.

Der Abgeordnete Austerlitz behauptet nun
aber, daß diese Bestimmung überflüssig, ja irre¬
führend sei, weil sie dem Richter geradezu nahelege,
in unbedeutenden Fällen eine Geldstrafe zu verhängen.
Zunächst möchte ich darauf aufmerksam machen,
daß das Verhältnis dieser geringfügigen Preis¬
treiberei zur Übertretung des § 2 ungefähr das¬
selbe ist, wie der Übertretung der Entwendung zur
Übertretung oder dem Verbrechen des Diebstahls.
Aber gerade wegen des außerordentlichen Umwand-
lungsrechtes möchte ich diese Bestimmung besonders
verteidigen. Es kommt sonst der Richter tatsächlich
in die Zwangslage, daß er in Fällen, die nach seiner
Ansicht eine Arreststrafe nicht verdienen, das Umwand-
lungsrecht des § 261 des Strafgesetzes in Anwen¬
dung bringen muß. Es ist legislatorisch gewiß nicht
richtig, von vornherein von der Annahme auszu¬
gehen, daß die Strafbestimmungen des Gesetzes für
eine ganze Kategorie von strafbaren Handlungen
gewissermaßen durchbrochen und durch die nur aus¬
nahmsweise anzuwendende außerordentliche Straf¬
milderung in ihren Härten annehmbar gemacht
werden sollen. Man hat ja gegen das allgemeine
Strafgesetz den Vorwurf erhoben, daß seine Strafen
so streng sind, daß sie den Richter zu einer regel¬
mäßigen Anwendung des außerordentlichen Milde¬
rungsrechtes nötigen. Dasselbe würde eintreten,
wenn wir hier die Möglichkeit der Verhängung
einer Geldstrafe innerhalb des Strafrahmens für
den Richter nicht schaffen würden. Er wäre gezwungen,
in sehr vielen Fällen auch dieses Gesetz durch eine
zu weitgehende Anwendung des außerordentlichen
Milderungs- und Umwandlungsrechtes zu durch-
löchern. Gerade daß die Geldstrafe wahlweise neben
der Arreststrase nur für diese ganz bestimmten
Fälle im Gesetze in Aussicht genommen worden ist,
gerade das ist. ein Hinweis für den Ricüter, daß
er in der Regel der Fülle, wenn diese ausnahms¬

weisen Voraussetzungen, die hier aufgezählt sind,
nicht zutreffen, eine Arreststrase zu verhängen habe.
Wir können auch ganz beruhigt sein, daß unser
Richterstand und unsere Staatsanwaltschaft bei der
Handhabung dieses Gesetzes es gewiß an Ernst
und Nachdruck nicht fehlen lassen werden. Es haben
bisher der Richterftand und die Staatsanwaltschaft
sich bei der Handhabung des früheren Preistreiberei¬
gesetzes stets besondere Mühe gegeben und es lag
gewiß nicht an der Schuld dieser Funktionärs, wenn
die Verfolgungen und Verurteilungen wegen Preis¬
treiberei in keinem Verhältnis zu den tatsächlich
begangenen Preistreibereien und Kettenhandelssakten
standen.

Ich möchte Sie schließlich noch bitten, auch
einer Resolution, die ich im Ausschüsse beantragt
habe, die Zustimmung zu geben. Es ist dies eine
Verschärfung des Konzessionszwanges für Händler
und Erzeuger von Bedarfsgegenständen. Denn
gerade dadurch, daß sich in den letzten Kriegsjahren
und insbesondere in den Jahren nach dem Kriege
eine solche Unzahl von Personen — zumeist sind
es Zugewanderte aus Galizien — dem Handel
zugewendet haben, ist die Moral auf dem Gebiete
des Handels außerordentlich verschlechtert worden.
Gerade diese Elemente, die ohne Schwierigkeit die
Möglichkeit hatten, sich dem Handel mit Bedarfs¬
gegenständen, insbesondere mit Lebensmitteln, zuzu-
wendeu, denen die Lizenz zunl Lebensmittelhandel
anscheinend in der liberalsten Weise gegeben wurde,
sollen von der weiteren Betätigung auf diesem
Gebiete ausgeschaltet werden. Ich bitte das hohe
Haus zu glauben, daß diese Arbeit des Justiz-
ausschusses das Ergebnis einer reiflichen Erwägung,
einer Überlegung aller Folgen sowohl nach der
einen wie nach der anderen Seite hin ist, und bitte
Sie, der- Vorlage des Justizausschuffes Ihre Zu-
ftitttmung geben zu wollen. (Beifall.)

Präsident Dr. Dinghofer (welcher während
vorstehender Rede den Vorsitz übernommen hat):
Zum Worte gelangt der Herr Abgeordnete Eisen¬
hut; ich erteile ihm das Wort.

Abgeordneter Eisenhut: Hohes Haus!
Vielfach hörte man den Ruf nach einem Gesetze,
durch welches die Kettenhändler, Schieber, Schleich¬
händler rc. bestraft werden sollen. Nun liegt uns
das Gesetz vor. Es wird jeder ehrliche Staatsbürger
damit einverstanden sein, daß endlich ein solches
Gesetz geschaffen wird, daß man diesen dunklen
Elementen an den Leib rückt. Wenn man aber als
Urproduzent, der ich ja bin. die Beftinnmungen
dieses Gesetzes durchlieft, so bekommt man, wenn
man die bisherige Praxis der Gerichte im Auge
hat, ein kleines Gruseln. Es muß einem der Ge¬
danke kommen, daß doch das alte Sprichwort wahr
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ist: die Kleinen hangt man, die Großen läßt man
laufen! Wer wird bestraft werden? Die kleine
Bäuerin, die ihre Eier, einen Liter Milch verkauft,
der Greißler, der kleine Händler usw.; der große
Schieber und berufsmäßige Schleichhändler weiß
sich schon durchzubringen und weiß ganz gut, den
Gerichten ein Schnippchen zu schlagen. Es ist schon
ans dem Grunde kaum möglich, daß hauptsächlich
der kleine Landwirt, wenn er angezeigt wird, der
Strafe entgeht, weil er nicht imstande ist, die
Gestehungskosten uachzuweisen. Das war bisher der
Fall und wird auch in Zukunft so sein. War es
im einzelnen Falle doch möglich, ist es nicht
anerkannt worden. Ich selbst habe wiederholt im
Lause der Jahre bei Anzeigen über Preistreiberei,
beim Verkauf von Milch, Eiern, Ferkeln usw.
veranlaßt, daß zum Beispiel vom Landeskulturrat,
der gewiß die berufene Körperschaft ist, Gutachten
provoziert, diese sind nicht anerkannt worden, sondern
das Gutachten der sogenannten Preisprüsungsstelle
war maßgebend. Selbstverständlich wissen wir ja,
wie die Preisprüfungsstellen zusammengesetzt sind.
Es sitzen dort zumeist wenig Vertreter der Produ¬
zenten, und wenn schon, so sind dies gewöhnlich
ältere Herren, die die heutigen Zeitverhältnisse
nicht mehr erfassen können, ältere Herren, die noch
die alten Geldwerte im Auge haben. Ich habe bei
einer anderen Gelegenheit schon gesagt, daß dies
auch bei den Steuerkommissionen der Fall ist. Auch
dort sitzen zumeist ältere Herren, die nicht mehr
in der Lage sind, sich in die heutige Zeit hinein-
zufügen, in der man nicht mit Kronen und zehn
Kronen rechnet, sondern mit Hundertern und
Tausendern. Im Berichte wird nun, was ja schon
früher von einem Vorredner kritisiert wurde, die
Frage der Gestehungskosten dahin geregelt, daß
nur solche Gestehungskosten zu berücksichtigen sind,
die vernünftigen wirtschaftlichen Grundsätzen ent¬
sprechen. Das ist ja aber eben die Schwierigkeit.
Wie bisher die Praxis war, wird sich niemals ein
Bauer finden, der zum Beispiel Elitekorn kauft, der
Spezialzuchttiere kaust.

Freilich wird im Berichte gesagt, daß nur
solche Gestehungskosten zu berücksichtigen sind, die
vernünftigen wirtschaftlichen Grundsätzen entsprechen.
Dies ist eben die Schwierigkeit. Wenn die bisherige
Praxis fortgesetzt wird, wird sich kein Bauer finden,
der zum Beispiel gutes Saatgm, gute Viehrassen,
Spezialmaschinen kaust, durch welche die Produk¬
tion verteuert wird. Verlangt er sodann für sein
Urprodukt mit Rücksicht auf die höheren Auslagen,
größeres Risiko usw. mehr, laust er Gefahr, daß er
mit empfindlichen Geld- und Arreststrafen bestraft
wird. Ich selbst habe beispielsweise schon vor
15 Jahren Kalbinnen, Zuchteber, Rassehühner usw.
angekaust, die damals schon das Drei- bis Vierfache
des normalen Preises gekostet haben. So ist es in

erhöhterem Maße auch heute. Wenn der Landwirt
die heutigen technischen Hilfsmittel, ausnutzt oder
überhaupt intensiv wirtschaftet, so hat er ganz
andere Auslagen wie der andere, der nach denl
alten System wirtschaftet. Infolge dessen ist es
leicht erklärlich, daß ein solcher fortschrittlicher
Bauer für sein Produkt einen höheren Preis ver¬
langt, weil er eben viel größere Gestehungskosten hat.
Leider war es bisher vielfach nicht möglich, die
Richter und die Preisprüfungskommissionen dazu zu
bringen, diese Gesichtspunkte anzuerkennen.

In meiner Gegend werden die Leute wegen
Preistreiberei beim Verkauf von Ferkeln nur so
nach Noten gestraft. Wir haben in meiner engeren

j Heimat Gott sei dank noch eine schöne, auch im
Kriege erhaltene Schweinezucht. In. der allerjüngsten

! Zeit, war nun ein Fall, daß ein Bauer Ferkel ver-
- kauft hat, wo das Köpfel 17 Kilogramm gewogen
| hat. Trotzdem ist der Mann gestraft worden, ob-
j wohl er keinen höheren Preis verlangt hat, als ein
anderer Bansr, wo das Köpfe! nur sechs bis sieben
Kilogramm schwer war. Selbstverständlich war der
Gendarm derjenige, der das große Wort gesührr
hat. der von der Praxis keinen Dunst hat und
nicht verstanden hat, was ein Ferkel wiegen kann.
Der Bauer ist verurteilt worden. Es wird eben
jedermann, der angezeigt wird, bestraft, ohne Rück¬
sicht ans die Qualität des Tieres. Die Herrschaften
müssen doch begreifen, daß es etwas ganz anderes
ist, wenn ein solches Tier dreimal so schwer ist als
rin anderes in demselben Alter. Da muß die Rasse,
die Betreuung und Fütterung eine entsprechende
sein. Das liegt nur im Interesse der Konsumenten.
Wenn ein Ferkel schon mit sechs bis sieben Wochen
so schwer ist, so ist zu hoffen, daß es schon in viel
kürzerer Zeit schlachtreif wird und daher einerseits
kürzere Zeit gefüttert werden muß und anderseits
das Fleisch und Fett viel schneller dem Konsum
zu geführt werden kann.

Ich fürchte, daß ans Grund dieses Gesetzes
auch in Zukunft so vorgegangen wird. Dadurch
wird die Produktion unterbunden und es wird sich
kein Bauer die Mühe nehmen, solche Waren zu
erzeugen, weil er Gefahr läuft, wenn er einen
etwas höheren Preis dafür verlangt, bestraft zu
werden.

In der letzten Zeit sind viele Verurteilungen
wegen Preistreiberei bei Milch erfolgt, die einfach
ganz unglaublich sind. Erst in den letzten Tagen
ist mir ein Briest der Frau des Vizebürgermeisters
in Böhmischkrut zugekommen, die einen Liter Milch
einer Wiener Hamsterin, die sie gebeten und ihr
den Preis angeboten hat, um 10 K verkauft hat.
Sie ist zu 14 Tagen Arrest und 4000 L Geld¬
strafe verurteilt worden. Jeder praktische Landwirt
oder, weil uns Bauern gewöhnlich nicht geglaubt
wird, jeder Bearnte des Großgrundbesitzes wird
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Ihnen Nachweisen, daß ein Liter Milch heute bei
uns in Niederöfterreich ab Stall ohne Amortisation
für die Kuh aus 12 bis 14 E zu stehen kommt.
Die Frau aber, die um 10 K die Milch verlaust
hat, ist so streng bestraft worden! Ich bin nicht
gegen das Gesetz als solches, aber ich fürchte nur,
daß, wenn die Praxis so bleibt, die Verurteilungen
noch ärger sein werden als bis jetzt.

Es ist dadurch eine große Entfremdung zwischen
den Richtern und der Bevölkerung eingetreten, was
zu bedauern ist. Ich selbst bedaure das. Aber durch
diese Praxis, daß niemals die Gestehungskosten an¬
erkannt werden, auch wenn sie von fachmännischer
Seite berechnet sind, ist eine riesige Erbitterung in
der Bevölkerung entstanden. Bei den Bezirksgerichten
ist der jüngste Richter gewöhnlich der Strafrichter;
ein junger Mann, der Sohn eines Beamten oder
Fabrikanten aus der Großstadt, der kommt nun
hinaus aus das Land. Er hat keine Praxis in der
Landwirtschaft und muß dann dort Recht sprechen.
Ich will nicht den jungen Menschen beschuldigen,
sondern man soll das Gesetz besser machen. Mit
einem solchem Gesetz weiß sich der junge Richter
nichts anderes anzufangen als sich an die Gutachten
der Prcisprüsnngsstelle zu halten und nach, diesem
Gutachten ist die Partei wegen Preistreiberei zu
bestrafen. Da er selbst keine Erfahrungen auf dem
Gebiete der Landwirtschaft hat, wird er niemals
den Mitteilungen zugänglich sein, die ihm von
Seite des Angeklagten oder der Zeugen gegeben
werden. Das ist unsere Befürchtung.

Ich fürchte, daß die Kluft zwischen den
Richtern und dem Volke durch die bisherige Praxis
entstanden ist, durch dieses Gesetz nicht überbrückt
werden wird. Das ist aber sehr traurig, weil ein
Zusammenwirken der Bevölkerung mit den Beamten
und Richtern gewiß im Interesse der Allgemeinheit
liegt und niemand haben will, daß ein solcher
Zwiespalt noch weitere Kreise zieht.

Man muß sich ja nur in die Situation des
Bauern versetzen. Der Bauer war bis zum Beginn
des Krieges gewohnt, sich als freier Mann zu
fühlen. Hatte er seine Verpflichtungen erfüllt, seine
Steuern gezahlt, dann war er ein freier Mann auf
seiner Scholle. Seit Kriegsbeginn haben sich die
Verhältnisse vollkommen geändert. Er ist mit einem
solchen Wust von Verordnungen und Fallstricken
umgeben worden, daß er in der Früh, wenn er
aussteht, nicht weiß, ob er nicht schon am Abend
im Arrest sitzen wird. Dazu kommen jetzt die Be¬
stimmungen dieses Gesetzes, wenn sie nicht richtig
ausgelegt werden. Wenn die Sache nicht anders
gehandhabt werden sollte als bisher, dann muß
der Mann alle ^ust zur Arbeit verlieren, weil er
sieht: Ich laufe Gefahr, ob ich cs so mache oder
so; ich werde auf jeden Fall bestraft, entweder

wegen Übertretung der Ablieferungsverordnung oder
wegen Preistreiberei oder wegen verschiedener
anderer Bestimmungen, die wir noch haben.

Ich will jetzt noch zu einigen Paragraphen
Stellung nehmen, die für die Landwirtschaft von
großer Bedeutung sind, das sind die §§ 8, 9 und
10, auf die schon ein Vorredner hingewicfen Hai. Im
8 8 heißt es: „Wer Lebensmittel oder wer andere
Bedarfsgegenstände, an denen Mangel herrscht, auf
eine, öffentliches Ärgernis erregende Art vergeudet'
usw." Es ist schon durch die Einfügung der Worte:
„Auf eine, öffentliches Ärgernis erregende Art" durch
den Ausschuß eine Abschwächuug eingetreten; aber
auch das ist noch sehr schwer. Denn was ist nicht
alles öffentliches Ärgernis erregend! Düs ist ja
dem Ermessen des Richters vollkommen anheimge¬
geben. Öffentliches Ärgernis läßt sich leicht kon¬
struieren. Es gibt sehr viel Neider. Es muß einer
bloß ein wenig beim Effen über die Schnur hauen,
so hat er schon öffentliches Ärgernis erregt und es
ist schon eine Vergeudung von Bedarfsartikeln ge¬
geben. Es muß nur eine Festlichkeit im Hause sein,
wie sie auf den: Lande üblich sind, wo es ein
bißchen höher hergeht, und es muß dann nur ein
anderer, der nicht in der Lage ist, sich das zu
leisten, ans Neid die Anzeige machen, es ist ein
bissel mehr gegessen worden als sonst. Gerade die
Bauern haben ja bei ihrer schweren Arbeit nicht
oft die nötige Zeit zur Erholung und Unterhaltung,
und wenn dann eine Festlichkeit ist, so tun sie
möglicherweise ein bißchen mehr als sonst und das
kann dann die Ursache sein, daß die Leute bestraft
werden. Es kommen heute noch, obwohl ich selbst
schon vor 28 Jahren mit dieser Idee nicht einver¬
standen war, die sogenannten Bauernhochzeiten vor.
Ich will gar nicht einmal von den Bauernhochzeiten
reden, die zwei bis drei Tage dauern. Auf einer
solchen Bauernhochzeit tut sich dann der Bauer ein
bißchen gütlich und die jungen Leute oder auch die
alten können wegen Vergeudung von Lebensmitteln
in den Arrest wandern. (Abgeordneter Falzer: Ein
Kalb, vier Schweine, 20 Gänse!) Herr Kollege, ich
bin auch nicht dafür, aber es ist doch nicht an¬
gängig, daß man die Leute bestraft, wenn sie schon
so ungeschickt sind und etwas an einem Tage ver¬
zehren, was sie vielleicht in zwei bis drei Tagen
verzehren könnten. Aberdas sind alte Gebräuche.
Man kann nicht verlangen, daß sich der Bauer
immer vor Augen hält, daß in der Stadt so viele
Leute Hunger leiden. Man muß eben die Psyche
des Bauern berücksichtigen. Wenn der Bauer diese
Dinge täglich vor sich sähe, er würde anders denken,
aber er kennt die wirklichen Verhältnisse oft nicht,
weil er aus seinem Kirchturmsprengel vor lauter
Arbeit nicht herauskommt.

Bezüglich des Schleichhandels möchte rch
auch sagen, daß Leute oft wegen einer Kleinigkeit
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bestraft werden. Es ist hier schon wiederholt davon
gesprochen werden, daß die Leute aufs Land hinaus¬
gehen und den Bauern, um nur etwas zu bekommen,
viel höhere Preise bieten, als der Staat mit seiner
Höchstpreispolitik leider gewährt. Da kann man es
dem einzelnen nicht übelnehmen, wenn er dieser
Versuchung erliegt, und ich habe es hier schon ein¬
mal erwähnt, daß man vom Bauern eine so ideale
Gesinnung nicht verlangen kann, daß er gleich in der
Früh beim Aufstehen cm die Verordnung denkt, wo
es heißt: im Augenblick der Trennung vom Boden
ist die Frucht Zugunsten des Staates beschlagnahmt.
Er ist eben von früher gewohnt, demjenigen zu ver¬
kaufen, der ihm mehr bietet; er ist ja früher auf
den Markt gefahren und hat die Ware demjenigen
verkauft, der am meisten geboten hat. So ist auch
diese Preistreiberei entschuldbar. Ich will ja nicht
leugnen, daß es auch unter den Bauern Leute gibt,
die wirklich bestraft werden sollen, dagegen habe ich
auch nichts, nur soll man 'das nicht so allgemein
behandeln, sondern auch im einzelnen Fall die
Gründe erwägen und berücksichtigen.

Im ß 10 ist von der Hinterziehung von
Bedarfsgegenständen die Rede, die zur Ablieferung
bestimmt sind. Es hat schon ein Vorredner darauf
hingewiesen, daß durch diesen Parvgraphen leicht
Leute gestraft werden können, die ohnehin ein
Unglück getroffen hat. Nehmen wir zum Beispiel
an, daß dem Bauern ein Pferd umsteht, was ja ;
alltäglich vorkommt. Das kostet heute 200.000 bis
300.000 K und vielfach hat der Mann gar nicht
das Bargeld — viele haben es ja, ich will heute
über diese Frage nicht sprechen. Schulden will der
Mann nicht machen, aber es ist eventuell nach der!
Ernte und er ist ganz im guten Glauben, wenn er
denkt: ich habe ein großes Unglück gehabt, man
bietet mir höhere Preise und ich verschaffe mir auf
diese Weise das Geld. Erst unlängst, als ich in einer
Versammlung über die Ablieferung gesprochen habe
und sagte, daß jedermann seine Pflicht erfüllen
und sein Kontingent restlos zur Ablieferung bringen
soll, sagte mir ein Mann: Mir ist ein Pferd zu¬
grunde gegangen, das 150.000 K gekostet hat, und
ich habe mir halt gedacht, daß niemand etwas
dagegen haben wird, wenn ich das Getreide teuerer
verkaufe, damit ich das Pferd bezahlen kann. Ich
habe gesagt: Lieber Freund, das wäre ja menschlich
begreiflich, aber das darfst du nicht machen, das
nützt dir nichts. Man muß sich aber in die
Situation des Menschen hineindenken. Oder der
Betreffende kauft sich eine teuere Spezialmaschine
oder irgend etwas anderes, um seine Produktion zu
heben, was ja auch im Interesse der Konsumenten
liegt. Wenn diese Dinge so wie bisher ausgelegt
werden, werden die Leute vielleicht länger im Arrest
sitzen als sie arbeiten können, und es wird jeder
die Freude an der Produktion verlieren. !

Ich möchte zum Schluß noch etwas Vor¬
bringen, was gerade für den Kreisgerichtssprengel
Korneuburg von größter Bedeutung ist. In diesem
Sprengel kommen nämlich die meisten Verurteilungen
wegen Preistreiberei vor und es ist leider der Fall
— ich glaube, Kollege Austerlitz hat es gesagt —,
daß wir mit den Gnadengesuchen überschwemmt
werden. In anderen Kreisgerichtssprengeln ist die
Sache nicht so arg, aber bei uns kommen tatsächlich
Verurteilungen vor, daß einem die Haare zu Berge
stehen. Es ist dort der Oberstaatsanwalt Domingo
der Tyrann. Mich selbst haben Richter gebeten —
ich werde die Namen selbstverständlich nicht nennen
— schauen Sie, Herr Abgeordneter, daß da
Remedur geschaffen wird, wir wissen, daß die Frau
oder der Manu unschuldig ist, aber wir müssen
verurteilen, weil der staatsanwaltschastliche Funktionär
von oben den Auftbag hat, er muß gegen jedes
Urteil berufen, und in Korneuburg wird die Strafe
meist verdoppelt; wenn wir die Leute nicht ver¬
urteilen, so laufen wir Gefahr, daß wir einer Dis-
ziplinarunteriuchnng unterzogen werden, — und was
da sonst beim Richter passieren kann. Ich bin kein
Jurist und verstehe die Sache nicht. Sie haben
mich gebeten einzuschreiten, und ich habe schon im
Vorjahre mich beschwert, aber bisher ist nichts ge-
geschehen. Ich muß das hier Vorbringen, weil es
Tatsache ist, daß dieser Oberstaatsanwalt Domingo
Einfluß nimmt auf die staatsanwaltschaftlichen
Funktionäre, daß sie gegen jedes Urteil berufen.
(Abgeordneter Par rer: Das ist Bevormundung des
Richters!) Er beeinflußt auch die Gerichte ganz un¬
gesetzlich. Um Berufungen zu vermeiden, strafen
närnlich die Richter mit der größten Strenge. Mir
sind Hunderte von Fällen bekannt, bei denen ich
wegen Begnadigung interveniert habe, und die
Advokaten schicken von allen Seiten Gnadengesuche.
Ich bin überzeugt, daß sie das nicht um ihres
Geschäftes willen, sondern aus Überzeugung tun, sie
bitten um die Begnadigung dieser Leute und ver¬
weisen darauf, daß gerade nur dieses strenge Vor¬
gehen die Schuld trage.

Anderseits hat die Preisprüfungskommission
in Korneuburg ungeheuerliche Beschlüsse gefaßt, ins¬
besondere in bezug aus die Gestehungskosten. Sic
hat zum Beispiel die Kosten des Eis auf ein Zehntel-
heller berechnen lasten und so kleinliche, so haarspalte-
rische Entscheidungen getroffen, daß es dann kein
Wunder ist, wenn der Richter von ihnen beeinflußt
wird und eben, wie Kollege Parrer in seinem
Zwischenruf sagte, gar nicht mehr selbständig ist.
Und das war ja doch die Ursache, warum mich
die Richter gebeten haben. Wir stehen auf dem
Standpunkte, daß unsere Richter unabhängig sein
müssen, und sind stolz darauf, daß sie es sind. Wir
haben*zum Beispiel seinerzeit, beim damaligen Justiz-
minister Hochenburger in einer Sache interveniert.
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bei der es sich um eine ganze Gemeinde wegen
Preistreiberei bei Kartoffeln gehandelt hat, und da
hat uns der Minister gesagt: Meine Herren! Es ist
unmöglich, in die Judikatur kann man nicht ein-
greifen; das kann ich als Minister nicht tun. Das
ist auch gut und wir erkennen das an. In Korneu-
burg handelt es sich aber wirklich, wie nachgewiesen
ist, darum, daß das Gericht beeinflußt und bevor¬
mundet wird, und da ist es kein Wunder, daß ich
heute dastehe und um Abhilfe bitte. Die Herren
von der linken Seite lächeln und sagen vielleicht:
Ja, die Bauern jammern halt schon wieder! Davon
bin ich weit entfernt. Die Herren kennen mich ja
schon länger, ich bin in jeder Beziehung objektiv
und wenn wir jammern, so hat daß gewiß einen
Grund und so ist es auch hier. Sie können sich
selbst davon überzeugen, ob das nicht der Fall ist;
die Preisprüsnngsstelle in Korneuburg gibt unge¬
heuere Gutachten ab. Und von wem werden diese
Gutachten diktiert? Vom Herrn Hofrat Häufler, der
früher Vizepräsident des Kreisgerichtes war und ein
alter Herr ist, und auch die anderen Herren sind,
wie ich schon erwähnt habe, so ziemlich aus der
heutigen Zeit heraus. Die Gutachten, die sie dort
abgeben, sind oft längst überholt. Die Verurteilung
oder eigentlich das Delikt erfolgt zu einer Zeit, zu
der die Preise infolge der Geldentwertung schon
bedeutend höhere sind, aber die Preisprüfungsstelle
ist um ein halbes Jahr zurück und infolgedessen
werden dann die Leute verurteilt.

' Das habe ich mir vorzubringen erlaubt, nicht
um gegen das Gesetz selbst Stellung zu nehmen. Ich
und meine Partei, wir sind überzeugt, daß cs not¬
wendig ist, daß man alle wirklichen Schieber,
Schleichhändler und Prasser trifft, wir haben aber
die Befürchtung, daß der kleine Mann und speziell
die Landwirtschaft, die in solchen Fällen vielfach noch
unbeholfen ist, Gefahr laufen wird, bestraft zu
werden.

Wir Abgeordnete haben dann einen schweren
Standpunkt, indem wir von den Leuten überlaufen
werden. Ich möchte daher den Herrn Bundes¬
minister bitten — er ist leider weggegangen—,daß
da Einfluß genommen wird, mindestens in der
Weise, das die Herren beim Kreisgericht Korneuburg
aufmerksam gemacht werden, daß es so nicht weiter
geht. Wenn nicht eine Änderung cintritt, so kommt
es zu einer Explosion, da dies unsere brave, fleißige
Bevölkerung nicht mehr länger aushalten kann und
auch nicht länger diese Tyrannei ertragen will. Es
solle gerecht jndiziert werden, wer wirklich das
Gesetz Übertritt, soll bestraft werden, dies ist unser
Standpunkt, an dem wir festhalten wollen.

Ich hoffe, meine Herren, daß, wenn die Reso¬
lution, die vom Kollegen Weigl und mir einge-
bracht wurde und die darauf fußt, daß Fachleute
zur Beurteilung berufen werden und nicht senile

Herren, die von der Praxis nichts verstehen, vom
hohen Hause einstimmig angenommen wird, die
Regierung auch die Verpflichtung hat, unseren
Wünschen Rechnung zu tragen. Ich hoffe auch, daß
dieses Gesetz, das wir unseren Wählern als Oster¬
geschenk hinausbringen, nicht vielleicht für manche
einen bitteren Nachgeschmack in Form von Strafen
haben wird. Damit schließe ich. (Lebhafter Beifall
und Händeklatschen.)

Präsident Dr. Dinghofer: Zürn Worte
gelangt der Herr Abgeordnete Partik. Ich erteile
ihm das Wort.

Abgeordneter Partik: Hohes Hans! Es
wird sich wohl niemand der Notwendigkeit ver¬
schließen können, daß Menschen, welche die Nor der
Zeit durch Preistreiberei und Kettenhandel für ihre
Zwecke ausnützen, strenge bestraft werden müssen.
Aber wir, namentlich die Handelstreibenden, kennen die
Bestimmungen und die Wirkungen der früheren
Preistreibereiverordnung. Dieses Gesetz hier wird
auch die Bedarfsleistungen unter die Strasbestim-
mungen stellen. Es ist daher eine Erweiterung und
es werden auch Gewerbe und Industrie im Falle
von Übertretungen unter diese Strafbestimmungen
gestellt.

Schon bei der ersten Preistreibereiverordnung,
welche im August 1914 erlassen worden ist, haben
wir die Wirkungen sehen können, die diese Ver¬
ordnung bei dem legitimen Handel ausgelöst hat.
Es hat sich infolge dieser Bestimmungen der legitime
Handel, der bodenständige Kaufmann von dem Ge¬
schäfte zurückgezogen und wir haben es während des
Krieges beobachten können, daß sich die legitime
Kaufmannschaft tatsächlich zurückgezogen hat und daß
an ihre Stelle die Schleichhändler, die Flüchtlinge,
die hieher gekommen sind, getreten sind. Es wurde
vielfach während des Krieges sind auch nach dem
Kriege der bodenständigen Kaufmannschaft der Vor¬
wurf gemacht, daß sie sich eigentlich nicht betätigt
und nicht dazu beigetragen hat, Lebensmittel und
Bedarfsgegenstände herzubringen, und daß man sich
daher anderer Elemente bedienen mußte.

Meine sehr Verehrten! Wi§ ist das aber ge¬
kommen? Der legitime Handel hat sich zurückgezogen,
weil er infolge dieser Bestimmungen nicht arbeiten
konnte, weil er immer fürchten' mußte, daß er wegen
geringfügiger Übertretungen verurteilt werde, und
weil er sich denken mußte, daß er es nicht not¬
wendig habe, sich in solche Gefahren zu begeben.
Die Gefahren waren groß, weil ihm niemand sagen
konnte, was „übermäßig" sei. Diejenigen, die an dje
Stelle der legitimen Kaufmannschaft getreten sind,
waren natürlich skrupellose Elemente, die sich um
solche Dinge gar nicht gekümmert haben, und wir
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haben auch gesehen, daß die Anwendung dieser Ver¬
ordnung diejenigen, für die sie eigentlich erlassen
worden war, nicht treffen konnte. Da man aber
diese Behörden nun einmal eingesetzt hatte und sie
auch beschäftigen mußte, so. hat man eben die kleinen
Leute gepackt, nicht aber die großen und gerade
diese haben enorme Gewinne gemacht. Sie haben
sie gemacht utib auch leicht machen können, weil
man das ganz vertraulich gemacht und selbst denen,
welchen man die Ware verkauft hat, nicht gesagt
hat, von wem und zu welchen Preisen man die
Waren gekauft hat. Ich erinnere mich: es hat wäh¬
rend des Krieges eine Zeit gegeben, wo wir in
Wien über die Überfüllung, über die Verstopfung
der Bahnhöfe Klage geführt haben, weil die Waggons
zu lauge gestanden und nicht entladen worden sind.
Man hat das untersucht und ist daraus gekommen,
daß zum Beispiel ein solcher Schieber drei, vier
oder fünf Waggons Ware aus Ungarn bezogen hat,
diese Ware ist am Ostbahnhof angelangt und hat
dort eine Lager- und Standfreiheit von 24 Stunden
gehabt. Er hat diese 24 Stunden ausgenutzt, und
bevor er in das Standgeld gekommen ist, das 50 K
pro Waggon betragen hätte, hat er diese Waggons
nach Matzleinsdorf überstellt. Diese Überstellung hat
zu der Zeit eine Bagatelle gekostet. In Matzleins¬
dorf hat er wieder die 24 Stunden abgewartet,
die der Wagen lager- oder standsrei war, und dann
hat sich dasselbe Spiel wiederholt: er hat die
Wagen von Matzleinsdorf nach Ottakring dirigiert,
von Ottakring ans den Franz Josefs-Bahnhof, von
der Franz Josef-Bahn auf den Nordwestbahnhof
und vom Nordwestbahnhos auf den Nordbahnhof.
So sind 14 Tage und noch mehr vergangen. In
dieser Zeit ist die Ware gestiegen, wie das während
des Krieges selbstverständlich war. So hat er die
Konjunktur ausgenutzt, hat keinen Lagerzins gezahlt
und keine Lagerräume gebraucht, hat die Ware auch
nicht abführen müssen und hat sie nach 14 Tagen
entweder an ein Flüchtlingslager oder hier an eine j
öffentliche Stelle verkauft. Während des Krieges -
sind ja verschiedene Gemeinschafts- und Kriegsküchen!
errichtet worden, ebenso verschiedene Pcrsonalkonsum-
anstalten und an diese Stellen wurde die Ware
verkauft, mit der man in Wien um die Bahnhöfe
Ringelspiel gefahren war. Die Käufer dieser Lebens¬
mittel waren sehr verschwiegen und haben nichts davon
gesagt, und die Leute haben massenhaft Geld ver¬
dient. Zum Schlüsse hat man sich noch besondere
Mühe gegeben, daß die Leute auch noch Auszeich¬
nungen bekommen. Sie sind auch vielfach ausge¬
zeichnet worden, weil man gesagt hat: ihnen ver¬
danken wir, daß wir unser Personal erhalten können,
wir verdanken diesen Leuten sogar, daß wir die
Ruhe und Ordnung hier aufrechterhalten haben.
(Zwischenruf.) Es waren zumeist Flüchtlinge. Wir
können nichts dafür, daß es solche waren. Aber

das Geschäft ist gemacht worden. (Abgeordneter
Eldersch: Waren die Waren billiger oder teurer
als im legitimen Handel'?)

Ich habe gesagt, daß der überhaupt aus¬
geschaltet war, weil er solche Geschäfte nicht
machen konnte. Es handelte sich hier nicht um das
Billigere, sondern darum, daß sich infolge dieser Ver¬
ordnung der Handel ganz zurückgezogen bat; die
anderen sind an seine Stelle getreten.

Namentlich die Kaufmannschaft steht nun auf
dem Standpunkte, daß ein Gesetz, das tatsächlich
der Bestrafung von Preistreibern und anderen aus¬
beuterischen Handlungen dient, nur in ihrem

- eigenen Interesse gelegen ist. Aber es kommt
hauptsächlich auf die Auslegung und Anwendung
des Gesetzes an. Und die Kaufmannschaft verlangt
fort und fort von den Behörden, daß Bestim¬
mungen in das Gesetz ausgenommen werden, auf
Grund welcher der Kaufmann, Gewerbetreibende
oder Industrielle von seinen Erzeugnissen sagen
kann: Was ist ein übermäßiges Entgelt? Das
konnte man. bis jetzt nirgends erfahren. Wir haben
daher verlangt, daß eine genauere Definition in
das Gesetz und namentlich in den § 2 Aufnahme
findet, wonach der Richter im Falle einer Ver¬
urteilung Richtlinien haben soll, aus denen er
genau ersehen kann, ob hier eine Preistreiberei
vorliegt oder nicht, und haben gefordert, daß im
Zusammenhänge mit der Übermäßigkeit des Ent¬
geltes auch der Verkehrswert berücksichtigt werden
solle. Unser Referent hat diesen Antrag gestellt, wir
wurden aber von den Vertretern der sozial¬
demokratischen und der großdeutschen Partei nieder-
gestimmt. Wir haben diesen Antrag einerseits
deshalb gestellt, um den Gewerbetreibenden und
Kaufmann vor einer falschen Auslegung zu schützen,
anderseits aber auch, um zu erreichen, daß der
Ausverkauf, der sich jetzt vollzieht, vermindert oder
vermieden wird.

Dieses Gesetz hält immer noch an der
Gestehungskostentheorie fest, wir müssen aber
schließlich einmal auch den Verkehrswert berück¬
sichtigen, denn wir sehen, daß wir bei der
Gestehungskostentheorie »schließlich ausverkaust werden
und beim Festhalten an diesen Bestimmungen jeder
Handel und jedes Gewerbe aushören muß. Wir
sind von Staaten mit besserer Valuta umgeben.
Die Fremden, die hieher kommen, haben es leicht,
bei uns Einkäufe zu machen, weil sie mit ihrer
kaufkräftigen Valuta nahezu alles kaufen können.
Durch die Bestimmungen der bestehenden Preis¬
treibereiverordnung müssen die Preise aller Gegen¬
stände, die in den Auslagen zur Schau gestellt
werden, angeschrieben werden und der Kaufmann,
der die Waren anschreibt, darf die Preise natürlich
nur zu den Gestehungskosten in der Auslage
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bezeichnen. Wenn eine Kleiderfirma, sagen wir, ein
Schneider, zehn Anzüge besitzt, die aus Grund der
Gestehungskosten mit 10-000 K berechnet werden
und sie um 10.000 Li in der Auslage anschreibt,
so besteht selbstverständlich die Möglichkeit — und
das vollzieht sich auch —, daß jemand ein oder
zwei Anzüge kauft, damit zum Beispiel nach Prag
sährt und sür diese Anzüge, die einige tausend
österreichische Kronen gekostet haben, in Prag
3000 tschecho-slowakische Kronen bekommt, mit
einem großen Gewinne nach Wien zurücksährt und
den Rest dieser Kleider kauft. Der Kleiderhändler
kann sich aus dem Erlöse statt zehn Anzüge, die
er früher besessen hak, vielleicht nur mehr fünf
neue Anzüge anschaffen und zum Schluß, wenn sich
das weiter wiederholt, vielleicht nur mehr einen
oder gar keinen. Daher ist das Festhalten an der
Gestehungskostentheorie eine wirtschaftliche Ver¬
nichtung unseres Handels und Gewerbes, weshalb
wir verlangt haben, daß neben den Gestehungs¬
kosten zumindest noch der Verkehrswert bei
der Beurteilung des Richters in Anwendung
kommen solle.

Um aber hier wenigstens dem Gewerbestande
etwas entgegenzukömmen, der unter der bestehenden
Preistreibereiverordnung nichts davon zu spüren
bekommen hat, sür den aber gerade jetzt eine Gefahr
besteht, und zwar deswegen, weil es früher Ge¬
pflogenheit war, daß die verschiedenen Genossenschaften
Richtpreise errechnet haben, die sie an die Genossen¬
schafter hinausgaben und nach denen sich die
einzelnen Genossenschaftsmitglieder bei der Preis¬
erstellung gehalten haben — dies wurde aber auf
Grund einer Verfügung des Wiener Magistrates
verboten, so daß ein Vakuum eintritt und die
Leute überhaupt nicht wissen, welche Preise sie
erstellen dürfen, was eventuell einem Richter als
angemessen erscheinen kann — müssen wir fordern,
daß die Preisprüftmgsstcllen ausgestältet werden.
Diese erfreuen sich in Wien eines großen Ver¬
trauens. Es sind für die verschiedenen Beruss-
gruppen schon Preiskalkulationen von den Preis-
prüsungsstellen errechnet und genehmigt worden und
die Kreise, die davon betroffen wurden, sind sehr
zufrieden, namentlich deswegen, weil sie endlich
einmal wissen, lvas für einen Gewinn sie als Aus¬
schlag nehmen können, und weil sie wissen, daß sie
nicht Gefahr laufen, wegen dieses Aufschlages vor
den Richter gestellt und angeklagt zu werden. Ich
habe daher im Vereine mit Dr. Frank einen
Resolutionsantrag eingebracht, in welchem ich fordere,
daß die Preisprüftmgsftellen ausgestaltet werden
sollen. Das ist eine der wichtigsten Bestimmungen,
ich möchte sogar sagen, daß dieses Gesetz nicht
früher in Wirksamkeit treten soll, bis nicht auch die
Preisprüfungsstellen in der Lage sind, die Richt-
preiskalknlationen für die verschiedenen gewerblichen

Unternehmungen oder gewerblichen Berufszweige
errechnet und ausgegeben zu haben.

Hohes Haus! Es sind noch einige drückende
Bestimmungen in diesem Gesetze. Vor allem handelt
es sich um den Verfall der Ware. Gerade gegen
diese Bestimmung hat die Kaufmannschaft große
Bedenken, weil sie' fürchtet, daß wir dadurch im
Auslande nicht die nötigen Kredite erlangen könnten.
Denn der ausländische Kaufmann, der die War?
nach Wien verkauft, die hier aus Lager gehalten
wird, könnte vielleicht Gefahr lausen, daß durch
solche Bestimmungen, wie sie in dem neuen Preis¬
treibereigesetze vorhanden sind, auch seine Ware
beschlagnahmt oder zum Verfall gebracht wird.

Wir sprechen immer davon, daß Wien nur
als Handelsstadt, als Handelsplatz werde bestehen
können, und wir sagen, Wien müsse ein Umschlag¬
platz werden. Das ist auch richtig. Wien kann sich
als große, als Millionenstadt nur dann erhalten,
wenn wir aus Wien eine Handelsstadt machen. Es
sind auch alle Voraussetzungen für diese Handels¬
stadt gegeben. Wir sehen bereits, daß der Zug nach
Wien sich von allen Seiten wieder bemerkbar macht.
Es werden von den Kaufleuten aus Rumänien, aus
Serbien und auch aus den Nachbarstaaten wieder
die Wege beschritten, die sie schon vor dem Kriege
beschritten haben und die nach Wien führen. Es
kommen die Rumänen, es kommen die Serben nach
Wien kaufen. Trotzdem sich die tschecho-slowakische
Regierung alle Mühe gibt, den Handel nach Prag
zu ziehen, sieht man jetzt schon, daß ihnen das nicht
gelingen wird. Es ist auch begreiflich, daß das nicht
so leicht gelingen kann, denn die ganze Welt hat
jetzt wenig Vertrauen, das Vertrauen ist im allge¬
meinen erschüttert. Aber der fremde Kaufmann, der
nach Wien geht, hat doch in Wien einen bekannten
Lieferanten gehabt und er hat zu ihm gewiß mehr
Vertrauen als zu dem in Prag, den er noch nicht
kennt. Man sieht auch wie die Leute Herkommen, sie
haben es ja versucht und sind nach Prag gegangen,
sie sagen aber, sie kennen in Prag niemanden. Hier
in Wien hat er die großen Warenhäuser, die großen
Lagerplätze und hat auch die Banken und Geld¬
institute, die ihn kennen und die er kennt. So sehen
wir, daß sich der Handel allmählich wieder so voll¬
zieht. Naturgemäße Voraussetzung ist aber für diesen
Handel, daß wir hier Lager, halten können. Wir
können Wien als Umschlagplatz ausbauen. Wenn
hier große Lager gehalten werden, sind für den
mehr nach Osten gelegenen Kaufmann die Risten
geringer und wenn der hiesige Großhändler Ware
ab Holland kaust und bringt sie nach Wien, so
besteht das Risiko nur sür den Wiener, nicht für
den unteren Kaufmann und so kaufen sie gerne in
Wien. Die natürliche Voraussetzung sür dieses
Geschäft in Wien ist, daß in Wien die Möglichkeit
besteht, größere Lagermengen zu halten. Diese
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Geschäfte, daß sich hier machen und infolge ■ desLagerungen können auch nicht so leicht in der
heutigen Zeit gehalten werden, wo alle Lebens¬
mittel und Bedarfsgegenstände so teuer geworden
sind und solche Riesensummen erfordern, um sie hier
lagern zu können. So ist es auch selbstverständlich,
daß ein solcher großer Kaufmann Bankkredite in
Anspruch nehmen muß und eventuell auch die
Waren belehnen muß. Und aus Grund dieses Ge¬
setzes könnte es auch möglich sein, daß durch eine
solche Belehnung eine Preistreiberei, beziehungs¬
weise Unterstützung zur Preistreiberei konstruiert
werden könnte und daß auch schon dieser Geld¬
geber, diese Darlehenskasse Gefahr laufen könnte,
unter die Strafsanktion dieses Gesetzes zu fallen.
Es sind aber gerade Gefahren für den legitimen
Handel und es sind auch Gefahren für die Volks¬
wirtschaft damit verbunden. Denn wir dürfen hier
nicht alles unterbinden. Wenn wir an den Wieder¬
aufbau nuferer Volkswirtschaft schreiten wollen, muß
eine Bewegungsfreiheit möglich sein. Das kann aber
nicht sein.

Selbstverständlich ist es, daß wir es nur be¬
grüßen würden, wenn man alle diese Schieber, die
während der Kriegszeit und auch der Nachkriegs¬
zeit die Wiener Bevölkerung ausgebeutet und aus¬
geplündert haben, bestraft. Das ist ja alles zum
Schaden der bodenständigen Händler und der boden¬
ständigen Gewerbetreibenden geschehen, weil sie sich
auch der Steuerleistungen entzogen haben. Sie
haben ihre Geschäfte nicht in festen Betriebsstätten
gemacht, die Geschäfte sind in Kaffeehäusern gemacht
worden, Millionenumsätze sind gemacht worden, ohne
daß die Steuerbehörden davon Kenntnis erlangt
haben. Und nur diejenigen, die zurückgeblieben sind,
müssen die Vermögensabgabe und die übrigen
Steuern bezahlen und daher können wir es be¬
grüßen, wenn Bestimmungen ausgenommen worden
sind, kraft bereu man die wirklichen Schieber und
Preistreiber zur strengsten exemplarischen Strafe
verurteilen kann.

Es ist uns bei verschiedenen Paragraphen
gelungen, eine solche Fassung zu wählen, durch
welche der Richter die Möglichkeit hat, zu beurteilen,
ob hier eine Preistreiberei oder ein bewußter
Kettenhandel vorliegt oder ob es sich hier um
einen reellen Geschäftsmann handelt, der vielleicht
nur durch eine Fahrlässigkeit oder durch eine un¬
überlegte Auslegung sich eine kleine Überschreitung
hat zuschulden kommen lassen, und, was die Haupt¬
sache ist, daß die kleinen Leute geschützt werden,
daß auf sie, die sich oft nur durch ungeschickte Be¬
handlung einer Preistreiberei schuldig gemacht haben,
nicht diese strengen Bestimmungen angewendet
werden.

Der Herr Kollege Austerlitz hat gesagt, daß
durch die Vermehrung des Handels die Ware teurer
werden muß. daß immer mehr Kaufleute von dem

Warenmangels nicht steigern läßt, davon leben
müssen und daß infolge dessen die Preise steigen.
Das ist eine ganz falsche Anschauung. Was die
Vermehrung der Handelstreibenden in Wien anlangt,
so stehen wir ganz auf dem Standpunkte des Herrn
Kollegen Austerlitz. Wir wollen auch nicht die
Vermehrung und namentlich die Vermehrung, die
sich während des Krieges vollzogen hat. Das sind
die Leute, die wir nicht hier haben wollen, die sich
aber bemühen, um jeden Preis ein Lokal zu er¬
langen, um nur hier zu sein, um den Gewerbeschein
zu bekommest und sich hier bodenständig zu machen.
Ich glaube, es war in der Geschichte noch niemals
der Fall, daß durch die Vermehrung der Konkurrenz
die Ware teurer geworden ist; es war immer um¬
gekehrt der Fall, immer ist durch die Vermehrung
des Angebotes, dadurch, daß mehr Kaufleute sind,
eine Konkurrenz unter ihnen eingetreten und die
hat immer zu einem Preisabbau und nicht zu einer
Preissteigerung geführt. (Zustimmung.)

Wir bitten daher diese Gesetzesvortage anzn-
nehmen. (Beifall)

Präsident Dr. Dinghofer: Zum Worte
gelangt der Herr Abgeordnete Hölzl.

Abgeordneter Hölzl: Hohes Haus! Die Ver¬
treter der zwei anderen Parteien, die hier gesprochen
haben, konnten sich nicht gegen das Gesetz aus¬
sprechen, denn sie gehören zu den Regierungsparteien
und es handelt sich um eine Regierungsvorlage, die
zur Annahme unterbreitet wurde. Aber dennoch
konnten es die einzelnen Redner der bürgerlichen
Parteien nicht unterlassen, auf mildernde Um¬
stände bei der Handhabung dieses Gesetzes zu
plaidieren. Das war ja auch schon ihr Verhalten
bei der Beratung im Justizausschusse. Nun ist es
doch notwendig festzustcllen, warum das Gesetz über¬
haupt gemacht wird, warum es als eine zwingende
Notwendigkeit erscheint. Bei der Bevölkerung draußen
wurde geflissentlich die Meitiung hervorgerusen, daß
es nach den Wahlen, wenn sie so ausgehen, wie
sich das die die Sozialdemokratie bekämpfenden
Parteien vorgestellt haben, mit der Teuerung zu
Ende sein werde und daß der Preisabbau zur Durch¬
führung gelangen wird. Nicht nur vor den Wahlen,
sondern auch noch nach den Wahlen wurde das der
Bevölkerung versprochen. Es ist begreiflich, wenn
man der Bevölkerung vorgemacht hat, daß cs mög¬
lich sein wird, billiges Mehl aus Ungarn herbei¬
zuschassen, daß der Preisabbau möglich sein wird,
wenn das in einer Weise geschehen ist, wie es hier
in dem christlichsozialen Blättchen zu ersehen ist,
wo der Herr Abgeordnete Weiskirchner am
6. Dezember als Nikolo hingestellt wird, der aus
Budapest die Säcke Doppelnullermehl bringt und
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der Abgeordnete Seitz als armer Teufel dargestellt
ist, der sich nun, nachdem er bei dem kommenden
glorreichen Regime der Christlichsozialeu nichts mehr
zu tun haben wird, mit dem Fliegenfangen abgeben
kann, so ist es begreiflich, daß in der Bevölkerung
die Meinung verbreitet war, daß nun jene
glänzenden Zeiten anbrcchen werden, in denen der ver¬
sprochene Preisabbau ihr das Leben erleichtern wird.
Dies ist nicht- eingetreten.

Die Politik der Regierung, das Geschrei nach
dem freien Handel hat die gegenteiligen Wirkungen
ausgelöst und nun mußte die christlichsoziale Re¬
gierung, mehr der Not gehorchend als dem eigenen
Triebe, eine Vorlage unterbreiten, die gegen die
Preistreiberei, gegen den Schleichhandel und gegen
ausbeuterische Machenschaften anderer Art Stellung
nimmt. .Es mußte jedoch noch eine Nachhilfe vor¬
genommen werden. Es mußte in der Preisabbau-
enquete von den dort vertretenen Bevölkerungs¬
schichten mit aller Energie verlangt werden, daß die
Regierung endlich einmal Ernst mache. Es ist be¬
greiflich, daß, wenn man den politischen Kindern
über 20 Jahren immer das Märchen vom „Tisch¬
lein deck dich" erzählt hat, das sich einstellen wird,
wenn die Wahlen vorbei sind, und die geduldige
Bevölkerung dann nicht mehr imstande war, weiter¬
hin das „Eselein streck dich" abzugeben, dann schließ¬
lich auch die christlichsoziale Regierung gezwungen
war, den „Knüppel aus dem Sack" springen zu
lassen. Da dies nun geschehen mußte, waren die
Vertreter der Regierungsparteien im Justizausschusse
bestrebt, diesen Knüppel mit etwas Baumwolle zu um¬
wickeln. Heute sehen wir aus den Ausführungen der
Vertreter der bürgerlichen Parteien im Hanse, daß
sie fortgesetzt davon reden, es bestünde die Gefahr,
daß der reelle Handel und der freie Bauer getroffen
werden könnten und was dergleichen Redensarten
mehr sind, obwohl aus der Struktur des Gesetzes
ganz deutlich zu ersehen ist, daß es sich hier nicht
um diese Dinge dreht. Wenn der Spezialist für den
reellen Handel, Herr Abgeordneter Partik, hier wie
im Ausschüsse davon sprach, daß die Gefahr bestünde,
daß auch der kleine Mann getroffen wird, so weiß
ich nicht, was er damit meint. Es wird nur der
Preistreiber und der Schleichhändler getroffen, auch
der kleine Preistreiber und der kleine Schleichhändler.
Der Begriff Preistreiberei und Schleichhandel ist
es, der durch das Gesetz erfaßt wird.

Ebenso bezeichnend ist es, daß man hier
davon redet, es sei die Gefahr vorhanden, daß
der freie Bauer durch die Bestimmungen des
Gesetzes ersaßt werden könnte. Hier aber handelt
es sich nicht darum. Der Spezialist für den freien
Bauernstand Abgeordneter Dr. Waiss hat im
Ausschüsse dieselbe Melodei gesungen. Aber es
handelt sich im Gesetze nicht darum, den anständigen
Landwirt, den anständigen, reellen Handel zu er¬

fassen und unter Strafe zu stellen, sondern was
ersaßt werden soll, ist Preistreiberei und Schleich¬
handel. Diese Dinge sind aber so bekampfensmert,
daß auch Sie sich dieser Aufgabe nicht entziehen
können und daß es verwunderlich ist, wie ja auch
das Verhalten Ihrer Vertreter im Ausschüsse bei
einigen Stellen des Gesetzes zur Verwunderung
Anlaß gegeben hat, daß Sie als Regierungs¬
parteien gegen eine Regierungsvorlage in dieser
Weife Stellung genommen haben und daß Sie jetzt,
wo der Ausschuß diese Vorlage im großen und
ganzen unverändert angenommen hat, bei der Ver¬
handlung im Hause Befürchtungen aussprechen,
die wirklich nicht vorhanden sein können.

Wenn davon geredet wird, daß diese Be¬
fürchtungen berechtigt seien, so möchte ich nicht
unterlassen, auf andere Befürchtungen hinzuweisen,
die meiner Ansicht nach viel berechtigter erscheinen.

Mir liegt eine Mitteilung über eine Ver¬
sammlung vor, die Mittwoch, am 16. des vorigen
Monats, um 5 Uhr nachmittags, im Technologischen
Gewerbemuseum in Wien stattgefunden hat. Es
handelte sich uni eine Vollversammlung des Wiener
Gewerbegenossenschaftsverbandes. Dort wurde über
wichtige Dinge gesprochen, über ganz notwendige
Dinge, über die Lehrlingsarbeitenausstellung in
Stockholm und über das Fortbildungsschulwcsen.
Aber diese Tagung hatte noch ein anderes Ereignis
zu verzeichnen, und zwar heißt es hier (liest):

„Die weitere Beratung wurde durch das Er¬
scheinen des Herrn Nationalrates Partik unter¬
brochen, der erklärte, keine Zeit zu haben und
wieder in eine Sitzung gehen zu müssen, weshalb
er um das Wort bitte, da er über das neue Preis¬
treibereigesetz sprechen wolle."

An dem Tage hat auch tatsächlich abends
eine Sitzmig des Justizausschusses zur Weiter¬
beratung dieses Gesetzes stattgefunden. (Liest:)

„Er besprach an der Hand des Gesetzes
einzelne Paragraphen, führte aus, daß jetzt auch
der Gewerbestand unter dieses Gesetz falle ... —
das ist eine Falschmeldung, denn der Gewerbestand
fällt nicht darunter, sondern nur diejenigen Ange¬
hörigen des Gewerbestandes, die eben die Delikte
der Preistreiberei, des Schleichhandels und aus¬
beuterischer Machenschaften begehen. Er sagt weiter
(liest): „das geradezu unmenschliche Strafen —
Kerker von 5 bis 10 Jahren und Strafen von
5 bis 10 Millionen Kronen — Vorsicht."

Nachdem er so diesen reellen Geschäftsleuten
das Gruseln gelehrt hat, fährt er weiter fort
(liest):

„Er führte des weiteren aus, daß die Christlich-
sozialen sich bemühen, das Gesetz in den wichtigsten
Punkten abzuändern, und es dürfte ihnen auch ge¬
lingen, trotzdem der Widerstand der Sozialdemo¬
kraten ein ganz ungeheurer sei. So sei es ihm

87

23. Sitzung NR I. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 33 von 66

www.parlament.gv.at



754 23. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich am 9. März 1921.

bereits gelungen, die Berechnung auf Grund des
Gestehungswertes zu Fall zu bringen." .

Das ist jene Bestimmung, die. im § 2 vor¬
gesehen war, daß eben bei den Gestebungskostcn
auch auf eine etwa seither eingetrctene Änderung in
den Herstellungs- und Anschaffnngsbedingungen billige
Rücksicht zu nehmen sei. Es ist durch eine Um-
stillsierung, die dann gegen unseren Widerstand durch
die Majorität der Christlichsozialen und Großdeutschen
vorgeuommen wurde, zwar doch nicht ganz die Ab-
sicht der Herren Vertreter der christlichsozialen Partei
bei diesem Paragraphen und Absatz erfüllt worden,
aber dennoch ist cs ja sicher, daß diese Bestimmung
eine Abschwächung erfahren hat, auf die der Herr
Abgeordnete Partik sehr stolz zu sein scheint
(liest):

„Das wichtigste an der ganzen Sache sei
aber" — sagt der Herr Partik weiter —, „daß
die Preisprüiungsstcllen jetzt ordentlich arbeiten. Die
Gewerbetreibenden müssen verlangen, daß in aller¬
kürzester Zeit, jedenfalls noch vor Inkrafttreten
dieses Gesetzes, für jedes einzelne Gewerbe Richt-
kalkulationen geseliaffen werden." Er meinte weiter:
„Daß die Großindustrie mit diesen Preisprüfnngs-
stellen bisher ganz prächtig gearbeitet habe, denn in
in diesen Preisprüfungssiellen seien, wie die H rren
ja wissen, llnternehmer, Arbeiter und.Konsumenten
und im Vertrauen könne er ja sagen, daß die
Arbeiter und Konstituenten zuni Glück von der
ganzen Sache nichts verstehen, weswegen sich die
Großindustrie heute ganz leicht arbeite."

Und so empfiehlt der Herr Abgeordnete Partik,
damit solche Stellen auch für das Kleingewetbe
wirken sollen, und zwar indem geschilderten Sinne,
ihre Zusammensetzung in entsprech uder Weise vor-
genornmeu werde. Er tuuß aber des betonten Nicht-
verständii'sst's der Arbeiter und Konsumenten in
diesen Stellen nicht ganz sicher gewesen sein, denn
ich habe wahrgenommen, daß der Herr Abgeordnete
Partik in dem Resolutwn^antrage, den er dein
hohen Hause vorgclegt hat. dort wo es sich um die
Zusammensetzung der Preisprüfungsstellen handelt,
ganz daran vergessen hat, darauf Rücksicht zu nehmen,
daß dort auch die Konjumenteuvertretcr Aufnahme
finden, und ich erlaube mir daher, eine Ergänzung
dvser Resolution in der Richtung zu beantragen,
daß es au der betreffenden Stelle heißen soll, daß
die von den Berufs- — und hier kommt die Ein¬
schaltung — „und Kowumentenverbänden" über¬
reichten Vorschläge der Beschlußfassung zugeführt
werden. Also neben den B rnfsverbänden auch bie
Konsumentenverbände in die Preisprüfungsstellen
Aufnahiiie finden. Ich will damit nicht sagen, daß
sich meine Parteigenossen mit dein meritorischen In¬
halte'der Resolution vollständig identifizieren, aber
aus formellen Gründen halten wir es für notwendig,
daß jetzt betont wird, daß bei der Beschlußfassung

über die Resolution in bezug aus die Zusammen¬
setzung auch die Konsumentenverbände Berücksichtigung
zu finden haben.

Der Herr Abgeordnete Partik sagte aber
zum Schlüsse (liest): „Es wäre daher jetzt Auf¬
gabe der Gewerbegenossenschaften, in diese Preis-
prüsungsstelle Leute hineinzubringen, die ihr Gewerbe
vollständig beherrschen und daher in der Lage sind,
die vorhin erwähnten Nichtkalkulationen auszu-
arbciteu." Er meint: „Wie er die Verhältnisse kenne,
wird diesen Arbeiten in den Preisprüfungssiellen
ohne weiteres zugcstimmt und es wäre dann der
Weg für uns geebnet, das vorliegende Preistreiberei -
gesetz soviel als möglich unwirksam zu machen."
'(Hört! Hort!)

Hohes Haus! Wenn hier ein Gesetz beschlossen
wird, bei dem es sich um eine Regierungsvorlage,
um ein Gesetz der christlichsozialen Regierung handelt,
so ist es verwunderlich, daß ein Mitglied des hohen
Hauses draußen die Meinung ausspricht, es werde
das Gesetz hier gemacht, damit es so viel als mög¬
lich unwirksam bleibt, obwohl es der Regierungs¬
partei angehört (Zwischenrufe des Abgeordneten
Vaugoin ) Ich überlasse es dem hohen Hause,
was sich seine Mitglieder für ein Urteil über diese
VorgangswU e bilden. Daß es aber nicht so kommt,
dafür wird Sorge getragen werden. Es wird dafür
Sorge getragen werden . . . (Abgeordneter Vau¬
goin: Ist das ein offizieller Bericht?) Ich wundere

mich, daß der Herr Abgeordnete Vaugoin sich als
Ex offo Verteidiger des neben ihm sitzenden Abge¬
ordneten Partik anfspielt. Herr Partik sitzt doch
neben Ihnen und könnte den Bericht selbst be¬
streiten. Es ist sehr verwunderlich, daß Sie diese
Frage stellen. Ich bin aber s lbstverstä.'dlich bereit,
die entsprechenden Aufklärungen zu geben. Sie
rönnen aber ganz sicher sein, der Bericht ist echt
und auch der Herr Abgeordnete Vaugoin kann dies
bezüglich ganz beruhigt sein. (Abgeordneter Vaugoin:
Ich weif nicht!) Sie können ganz sicher sein, wenn
alles so richtig ist, was Sie zitieren, wie das hier,
können Sie ganz ruhig schlafen.

Es'ist aber nötig zu s gen, daß dafür Sorge
getragen werden muß. daß das Gesetz nicht un¬
wirksam bl.ibt. Zu diesem Zwecke ist es notwendig,
daß auch jene Stellen, die zur Durchführung des
Gesetzes berufen sein werden, in entsprechender
Weise ausgestaltet werden. Die Kciegswucherämter
müssen eine Erweiterung finden. Diesbezüglich war
ja im Finanz- und Budgetausschnffe Gelegenheit,
entsprechende Forderungen zu erheben. Mein Partei¬
genosse Eldersch hat dort eine Entschließung bean¬
tragt, wonach die Regierung anfgefordert wird, den
Kampf gegen den Preiswucher energisch aufzunehmen
»nd für eine dem Ausgabenk>cis der Wucher-
bekampfung entsprechende Ausgestaltung der Kriegs¬
wucherämter Sorge zu tragen. Die hiefür crforder-
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lichen Summen sind in den Nachträgen zum
Budget einzustellen. Diese Resolution, die in der
weiteren Verhandlung des Staatsvoranschlages zur
Behandlung kommen wird, wird, wenn sie ange¬
nommen wird, die Regierung dazu veranlassen, da-
sür Sorge zu tragen und es wird damit auch die
Möglichkeit geschaffen sein, daß die Kriegswucher-
ümter, die in erster Linie berufen sind, bei der
Durchführung des Gesetzes wichtige Dienste zu
leisten, entsprechend arbeiten können.

Es ist aber notwendig, daß das Gesetz auch
noch einzelne Ergänzungen findet. Ich erlaube mir
im Namen meiner Parteigenossen zu § 2, Absatz 1,
eine Einschaltung zu beantragen, und zwar soll im
Absatz 1 des 8 2 nach dem Worte „bestraft" die
Einschaltung gemacht werden (liest):

„Die Arreststrafe darf in eine Geld¬
strafe nicht umgewandelt werden".

Es ist unbedingt notwendig, daß für die
Übertretung der Preistreiberei vor allem eine Arrest¬
strafe festgesetzt werde und daß diese Arrestrafe keine
Umwandlung in eine Geldstrafe finden dürfe. Mein
Parteigenosse Austerlitz hat bereits betont, daß in
der Tschecho-Slowakei das Gesetz gegen Preis¬
treiberei die Arreststrafe vorsieht und obligatorisch
eingesührt hat, und daß es nicht zu begreifen ist,
warum man dasselbe Delikt bei uns anders be¬
handeln soll, als cs im Nachbarstaate geschieht,
nachdem cs sich dabei um die gleichen ausbeuterischen
Machenschaften handelt. Ihnen ist es zuzuschreiben,
daß die Bevölkerung noch mehr in Not und Ver¬
zweiflung getrieben wird, daß die Bevölk rnng nicht
vor den fortgesetzten Steigerungen und vor dem
Hinaufnummcrieren der Preise geschützt wird. Das
Wirken der jetzt in Wien eingesetzten fliegenden
Prcisvrüfungskommissionen zeigt, daß zumindest
in der Richtung Ordnung geschaffen wird, daß die
Preise ersichtlich gemacht werden und daß die Unter¬
schiede in den Preisen, die oft in den einzelnen
Vierteln der Stadt ganz horrend sind, zum Ver¬
schwinden gebracht werden.

Außerdem ist es notwendig, daß auch in
bezug auf die Bemessung von Strafen eine Ein¬
schaltung in das Gesetz ausgenommen wird, damit
Arbeiter und Angestellte unter gewissen Voraus¬
setzungen nicht unter Strafsanktion gestellt werden.
Diese Einschaltung soll folgendermaßen lauten: Vor
dem § 14 ist als neuer Paragraph zu setzen (liest):

„Arbeiter und Angestellte sind für Hand¬
lungen in Erfüllung ihrer Dienst- oder
Arbeitsverträge nach den Bestimmungen
des Gesetzes strafbar, wenn diese Hand¬
lungen gegen die Anordnungen des Dienst-
odcr Arbeitgebers oder ausschließlich zum
eigenen Vorteil des Dienst' oder Arbeit¬
nehmers erfolgen."

Durch diese Einschaltung in das Gesetz
soll vermieden werden, daß Angestellte oder Arbeiter
bestraft werden, ohne daß ihr Vorgehen eigentlich
strafbar wäre. Es kann sich beispielsweise um
folgenden Fall handeln: Es wird der Reisende einer
Firma seine Kollektion bekommen. Es werden ihm
die Preise vom Unternehmer mitgcteilt, es wird
ihm aber gesagt: Sie bekommen keine Bezahlung,
kein Fixum, keine Provision, sondern die Überpreise,
die sie erzielen, sind ihr Entgelt, ihre Entlohnung.
Kann man nun einen solchen Menschen, einen wirt¬
schaftlich schwachen Menschen bestrafen? Ich glaube
nicht. Hier ist es notwendig, daß eine Schutz-
bcstimmung für Arbeiter und Angestellte in diesem
Sinne zur Aufnahtue gelange. Ein anderes Bei¬
spiel: Es wird den Angestellten gewissermaßen der
unausgesprochene Auftrag erteilt, möalichst hohe
Preise zu erzielen. Sie werden zur Ambition in
dieser Richtung veranlaßt. Es ist nun ein Fall
vorgekommen, wo eine Verkäuferin bestraft wurde,
weil sie einen Rasierpinsel um 9 X verkauft hat,
für den der entsprechende Preis nur 7 Li betragen hat.
Ter Besitzer des Geschäftes weilte am Semmering.
Die Angestellte wurde bestraft, weil sie diesem
gewissermaßen unausgesprochenen allgemeinen Auf¬
träge, möglichst hohe Preise zu erzielen, in dem
Sinne Rechnung getragen hat, wie sie es nach ihrer
Beurteilung für angemessen erachtet hat. Ich glaube,
auch in diesem Falle wäre es ungerecht, einen An¬
gestellten zu bestrafen.

Ich möchte nicht unterlassen, auch auf die
Resolutionen hinzuweisen, die dem hohen Hause
unterbreitet wurden. Meine Partei wird für die
beiden Resolutionen stimmen, sowohl für die erste,
welche die Regierung auffordert, unverzüglich dem
Nationalrat ein Gesetz über die Regelung des Ver¬
kehres mit Devisen und Valuten vorzülegen, in
welchem der Schleichhandel, die Hamsterei und der
Schmuggel mit Zahlungsmitteln unter schwere ge¬
richtliche Strafe gestellt wird.

Es ist auch selbstverständlich, daß wir für
die Resolution 3 stimmen werden, die auf einen
von uns im Juftizausschuß gestellten Antrag zurück¬
zuführen ist und welche fordert, daß im Verord-
nungswege oder anläßlich der Novellierung der
verwaltungsrechtlichen durch das Preistreibereigesetz
unberührt gebliebenen Bestimmungen der Kaiserlichen
Verordnung vom 24. März 1917, R. G. Bl.
Nr. 131, im Sinne des heute bereits geübten Vor¬
ganges Maßregeln getroffen werden, daß Luxus¬
vergnügungsstätten, Kaffeehäuser, in denen er-
fahrung gemäß bedenkliche Geschäfte abgeschlossen
werden, und ähnliche Lokale perlustriert und die in
denselben ausgegriffenen Personen oder solche, die
einen übermäßigen Aufwand in Luxuslokalen machen,
einer Untersuchung in der Richtung unterzogen
werden, welches Einkommen sie beziehen, aus welchen
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Quellen es stammt und welcher Beschäftigung sie
nachgehen, ferner ob diese Personen ihrer Stener-
pflicht, vor allem der Vermögensabgabe, nach¬
gekommen sind und ob nicht Anlaß zu einer Sreuer-
vorschreibung vorliegt.

Außerdem ist es aber notwendig, daß der
zweite Teil der Resolution vom hohen Hanse an-
genoninien wird, denn es handelt sich dabei um
eine sehr wichtige Sache. Es kann Vorkommen, daß
auf den Bahnhöfen und in den Zollmagazinen —
auch der Herr Kollege Partik hat heute Beispiele
dafür angeführt — Waren zum Zwecke der Preis¬
treiberei liegen gelassen werden. Der Adressat
wartet, bis es ihm möglich ist, durch das bloße
Liegeulassen der Ware die Preise in die Höhe zu
treiben, höhere Preise zu erzielen. Obwohl eine
Nachfrage nach diesen Waren auf dem Markte vor¬
handen ist, werden sie nicht znm Verkauf gebracht,
es wird der Bevölkerung unmöglich gemacht, in
den Besitz der Ware zu kommen, aus Spekulations¬
gründen zum Zwecke der Preistreiberei oder des
Schleichhandels. Dadurch entsteht eine Verstopfung
der Bahnhöfe und eine Überfüllung der Magazine.
Heute finden wir in den Blättern eine Verordnung
der Regierung, die dem entgegenwirken will. Es
wird in der Begründung dieser Verordnung an¬
gegeben: „aus verschiedenen Gründen" bleiben die
Waren liegen. Diese verschiedenen Gründe sind
eben die Preistreiberei und der Schleichhandel. Es
ist notwendig, Vorkehrungen zu treffen, damit
Güter, die in den Bahnhöfen oder Zollmagazinen
oder in Waggons liegen bleiben, obwohl der
Adressat verständigt wurde, oder die zum Zweck
einer ausbeuterischen Handlung im Sinne dieses
Gesetzes verschoben werden, nach einer angemessenen
Frist zum freihändigen Verkauf gebracht oder, wenn
es sich um staatlich bewirtschaftete Waren handelt,
der zuständigen ftaailichen Stelle überwiesen werden
können. Wir wollten eine kürzere Frist in diese
unsere Resolution hineinnehme-!, der Ausschuß hat
aber schließlich nach längerer Beratung die Frist
mit längstens vier Wochen bemessen.

Ich möchte mir noch zunr Schlüsse erlauben,
daran zu erinnern, daß es augezeigt wäre, wenn
die Regierung dm an denken würde, eigene Wncher-
senate zu schaffen, um auch für d e Bekämpsung
der Preistreiberei eine bessere Handhabe zu finden.
Diese Wucheisenate hätten sich mit den Delikten zu
befassen, die nach dem vorliegenden Gesetze geahndet
werden sollen.

Wenn in der Debatte von einzelnen Rednern
die Meinung ausgesprochen wurde, daß das Gesetz
in bezug auf seine Durchführung milde gehandhabt
werden soll, so meine ich, daß zu dieser Aufforderung
keine Ursache ist. Es handelt sich bei der Preis¬
treiberei und beim Schleichhandel um derart ver¬
werfliche Dinge, daß die Bevölkerung mit Recht er¬

warten kann, daß nicht nur das Gesetz in seinem
Worilaute scharfe Bestimmungen enthält, wie sie
nun geschaffen werden sollen, sondern auch die
Durchführung dieses Gesetzes eine solche wird, daß
die Bevölkerung sieht, daß es ernst wird, jene ver¬
brecherischen Machenschaften an unserem Volke mit
allen Machtmitteln zu bekämpfen und rücksichtslos
gegen jene Ausbeuter des Volkes vorzugehen, wozu
ja eben das Gesetz die Möglichkeit schafft. (Beifall
und Händeklatschen.)

Präsident Dr. Dinghofer: Zum Worte hat
sich gemeldet der Herr Abgeordnete Partik; ich
erteile ihm das Wort.

Abgeordneter Partik: Hohes Haus! Der
Herr Kollege Hölzl hat hier einen Bericht zur'
Verlesung gebracht, , wonach ich in einer Ver¬
sammlung gesagt haben soll, daß die Preisprüfnngs-
stellen aus Arbeiter- und Konsumentenvertretern und
Unternehmern zusammengesetzt sind und daß die
Konsumenten- und Arbeitervertreter nichts verstehen.
Das Gegenteil davon ist richtig. Ich habe überall
darauf aufmerksam gemacht, daß die fähigsten
Menschen seitens der Gewerbetreibenden in die
Preisprüfungsiellen entsendet werden sollen und
bei der Entsendung auf verhandlungsfähige Personen
Rücksicht genommen werden soll. Mensch n, die ver¬
handeln können, sollen von den Gewerbetreibenden
und von den Genossenschaften in diese Preisprüsungs-
stellen entsendet werden, weil sie dort mit Konsu¬
menten und Arbeitern bei der Rich>Preiserstellung
zu verhandeln haben. Es ist also unrichtig, daß ich
das, ivas der Herr Abgeordnete Hölzl vorgebracht
hat, in jener Versammlung gesagt habe, ich weiß
auch nicht, von wem der Herr Kollege den Bericht
bekommen hat. Vor allem war es auch keine ver¬
trauliche Besprechung, sondern eine öffentliche Ver¬
sammlung und in dieser Versammlung habe ich
nicht gesagt, daß dieses Gesetz unwirksam werden
soll oder durch unser Hinzntun unwirksam gemacht
inerden wird, sondern daß wir durch unser Hinzntuu
dieses Gesetz so gestalten werden, daß es keine
Sekkatur für die Handels- und Gewerbetreibenden
werden soll. Das habe ich in dieser Versammlung
gesagt und das bitte ich zur Kenntnis zu nehmen.
(Abgeordneter Skaret: Es war aber eine steno¬
graphische Aufnahme!) Es ist kein Stenograph
dort gewesen, wer das stenographiert hat, ist nicht
meine Sache.

Präsident Dr. Dinghofer: Zum Worte hat
sich gemeldet der Herr Abgeordnete Geisler; ich
erteile ihm das Wort.

Abgeordneter Geisler: Hohes Haus! Der
sehr verehrte Herr Vorvorredner, Abgeordneter Hölzl,
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hat in seinen Ausführungen dnrchblicken lassen, daß
unter allen Umstanden das Gesetz in seiner vollen
Gänze zur Anwendung gebral-t werden soll und
muß. Ich kann ihm hiebei nur voll und ganz bei¬
pflichten. Um so mehr hat es aber ans mich, und
ich glaube, auf das ganze Haus, einen sonderbaren
Eindruck gemacht, daß er es denn doch für gut be¬
funden hat, zu wünschen, daß Ausnahmsbestimmungen
in Form von Resolutionen oder Anträgen in dem
Gesetze Aufnahme finden. Auch hiebei, sehr ver¬
ehrter Herr Vorvorredner, treffen wir uns, und es
ist merkwürdig, auch ich wünsche, daß in dieser
Hinsicht kein Unterschied gemacht wird. Wenn es
zum Beispiel dem Bauernstände, dem Gewerbe¬
treibenden oder irgend einem anderen Stande ver
argt worden ist und übel genommen wurde, daß sie
ihre Stimme dafür erhoben haben, daß bei der
Durchführung und Handhabung des Gesetzes darauf
geachtet werde, daß der Richtige mit dem richtigen
Maße getroffen werde, so hätte man glauben mögen,
daß auch von der linken Seite des Hauses dagegen
nichts eingewendet worden wäre. Dem war aber
nicht so, und deshalb wollen wir die Frage auch
von der umgekehrten Seite aus betrachten. Ich
kenne Gegenden, weit entlegen am Lande draußen,
wo noch der Jahreslohn usuell ist, wo aber außer
dem Jahreslohne vom Arbeitgeber nicht nur die
volle freie Station gewährt, sondern auch Arbeits¬
und Sonntags- oder sogenannte Feiertageanzüge,
ferner eine gewisse Anzahl Schuhe, zwei bis drei
Paar pro Jahr, dem Arbeiter beigestellt werden
müssen, der selbstverständlich außerdem einen Jahres¬
lohn von 30.000 bis 40.000 K bekommt. (Ab¬
geordneter’ Schneidmadl: Wo sind denn diese
Gegenden?) Nun entspinnt sich die Frage, ob das
am Platz ist oder nicht. Manchmal — ich gebe es
zu — wäre es am Platze. Wenn der Betreffende
Familienvater ist oder aber sonst für Angehörige zu
sorgen hat, so daß er also mit seinem Barlohn für
diese aufzukommen hat, ist es vollkommen am Platz
und nichts dagegen einzuwenden. Es wird niemand
behaupten können, daß es in diesem Falle eine
Preistreiberei oder eine Preissteigerung der wichtig¬
sten Lebensmittel darzustellen geeignet sei. Aber
nehmen wir die umgekehrten Fälle, und diese sind
viel häufiger: es sind unverheiratete, ganz freie
Arbeiter; diese bleiben in der Regel mit ihren
Forderungen nicht hinter denjenigen zurück, die für
verschiedene Angehörige zu sorgen haben, im Gegen¬
teil, sie sind bei Lohnforderungen und Lohn¬
steigerungen meistens beispielgebend. Wenn ein Pro¬
duzent,- der eine kleinere Wirtschaft hat, eine solche
sehr teure Arbeitskraft entlohnen muß, so ist nur
logisch daraus Zu folgern, daß er auch die von ihm
produzierten Artikel um so teurer wird an den
Konsumenten wieder weitergeben müssen.. Entweder —
oder! Überwälzen oder von der Bildfläche ver¬

schwinden, so geht das Manöver weiter. Run glaube
ich, daß es vielleicht nicht unangebracht wäre, wenn
auch in dieser Hinsicht im Gesetze irgendwie Vor¬
sorge getroffen worden wäre. Ich -werde mit meiner
Partei für das Gesetz stimmen, aber 'ch konstatiere
von dieser Stelle aus, daß es, wie in dem Falle,
den der verehrte Herr Abgeordnete Hölzl ange¬
führt hat, nach seinem Dafürhalten mangelhaft er¬
scheint, auch in dem umgekehrten Falle mangelhaft
wirken muß, und zwar mangelhaft und schädlich für
die konsumierende Bevölkerung. Das wollte ich hier
festgestellt wissen. (Beifall.)

Präsident Dr. Dinghofer: Es ist niemand
mehr zum Worte gemeldet, die Generaldebatte
ist geschlossen. Ich erteile dem Herrn Bericht¬
erstatter das Schlußwort.

Berichterstatter Dr. Ramek bean¬
trage das Eingehen in die Spezialdebatte.
Im Übrigen verzichte ich auf das Schlußwort.

Präsident Dr. Dinghofer: Der Herr
Berichterstatter verzichtet auf das Schlußwort.
Wir schreiten zur A b sti m m u n g.

Ich bitte diejenigen Frauen und Herren Ab¬
geordneten, welche gemäß dem Anträge des Herrn
Berichterstatters in die Spezialdebatte eingchen
wollen, sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.)
Das hohe Haus hat das Eingehen in die
Spezialdebatte beschlossen.

Ich werde die Spezialdebalte in zwei Ab¬
teilungen führen und zwar zunächst über die §§ 1
bis einschließlich 13, dann dw §§ 14 bis Schluß.

Zu tz 2 haben die Abgeordneten Hölzl,
Pick und Allina und Genossen folgenden Antrag
überreicht (liest):

„„Im § 2, erster Absatz, ist nach dem
Worte „bestraft" einzuschalten:

„Die Arreststrafe darf in eine Geldstrafe
nicht umgewaudelt werden.""

Hat der Herr Berichterstatter zum ersten Teil
der Spezialdebatte etwas zu bemerken?

Berichterstatter Dr. Ramek: Zum ersten
Teil der Spezialdebatte habe ich nur auf die
Anträge, die der Herr Abgeordnete Hölzl einge¬
bracht hat, folgendes zu bemerken: Für den Zusatz¬
antrag zu § 2 in der Ruhtung, daß die Arreststrafe
in eine Geldstrafe nicht umwandelbar sei, fehlt jede
kriminalpolitische Notwendigkeit und ich spreche mich
daher dagegen aus. Was den and ren Antrag an¬
belangt: Aufnahme einer besonderen Bestimmung
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vor dem § 14, also noch int ersten Teil, vor den
„gemeinsamer Bestimmungen", so besteht hiefür
auch keine Notwendigkeit. Denn der Angestellte, der
Arbeiter, der einen übermäßigen Preis im Geschäfts¬
betriebe eines anderen fordert, kann natürlich, weil
das Delikt der Preistreiberei ein vorsätzliches ist,
nur dann bestraft werden, wenn er die ganze Ge-
schäitsaebarnng übersehen hat, wenn er in der Lage
war, die Preisbildung zu kontrollieren, wenn er
den ganzen Preisbildnngsprozeß verstanden hat.
Fehlen ihm die Kenntnisse ü'wr die Gestehungskosten
oder sonst wichtige wirtschaftliche Umstände, welche
aus die Bildung des Preises von Einfluß sino, nnd
nach denen die Angemessenheit oder Nichtangemessen¬
heit des Preises beurteilt werden soll, oder ist er
in einem speziellen Fall über ein besonderes Ge¬
schäft nicht orientiert, so kann er, weil kein Vorsatz
vorhanden ist, nicht bestraft werden. Daher ist von
diesem Gesichtspunkte aus, eine derartige gesetzliche
Bestimmung gegenstandslos.

Wenn alnr der Antrag darüber hinansgehr,
und der Arbeiter und Angestellte straflos bleibe»
soll, ausgenommen jene Fälle, wo er ausschließlich
zu seinem eigenen Vorteil gehandelt bat, so setzt
sich diese Bestimmung mit len Grundsätzen unserem
ganzen Strafrechtes in Widerspruch. Wir würden
da ein ganz neues Prinzip, das sonst nicht ange¬
wendet wird, in unser Strafgesetz hineinbringen.
Derjenige, der aus Anraten oder sogar auf Befehl
eine strafbare Handlung begeht, vorausgesetzt, daß
er sich der Strafbarkeit der 'Handlung bewußt ist,
und vorausgesetzt, daß auch ihm der Vorsatz znge-
rechnet werden muß, kann nach den Normen unseres
Strafgesetzes höchstens darauf rechnen, daß ihm diese
Tatsache als Strafmilderung, als Milderungs¬
umstand, aber nie und nimmer als ein Strafaus¬
schließungsgrund angerechnet wird, selbst bei
Soldaten nicht. Nach den Strafnormen, die speziell
für unsere Wehrleute bestehen, haften auch sie,
selbst wenn sie auf Befehl gehandelt haben,
vorausgesetzt, daß sie dabei dolos vorgegangen sind.
Da im allgemeinen, abgesehen von den jetzt ange¬
führten Gründen, dieser Znsatzantrag an und für
sich Mißverständnisse in der Rechtssprechung Hervor¬
rufen würde, so spreche ich mich gegen den Antrag
des Herrn Kollegen Hölzl aus. .

Präsident Dr. Dinghofer: Zum Worte
hat sich der Herr Abgeordnete Dr. Frank ge¬
meldet; ich erteile ihm das Wort.

Abgeordneter Dr. Frank: Hohes Haus!
Wir haben von unserem Standpunkte aus nichts
dagegen einzuwcnden, daß die Arrefistrafe im § 2
als eine in eine Geldstrafe nicht verwandelbare
dargestellt wird, um so weniger, als die Bestimmung

des Absatzes 6 dieses Paragraphen ohnedies für
einfache kleine Fälle die Geldstrafe vorsieht. Ich
glaube aber, daß es gesetzestechnisch einfacher zu
machen ist als in dem Anträge Hölzl und würde
lediglich beantragen, im § 2, Absatz 1, Zeile 7
von oben vor dem Worte „Arrest" das Wort
„strengem" einzuschalten, wodurch derselbe Effekt
erzielt wird, wie durch den Antrag Hölzl.

Was den zweiten Antrag betrifft, die Ein¬
schaltung einer eigenen sttafgesctzlichen Bestimmung
im 8 14, die die Angestellten in gewissen Fällen
von der Strafbarkeit ausnimmt, so sind wir nicht
in der Lage, für diese Bestimmung zu stimmen. Ich
schließe mich den Ausführungen des Herrn Referenten
an und kann nur hinzufügen, daß in den meisten
Fällen der Angestellte praktisch nicht zur Verant¬
wortung gezogen werden kann, weil ihm nicht nach-
gewiesen werden kann, daß er die Übermäßigkeit des
Preises gekannt hat. Das märe nur dann der Fall, wenn
er sich an der Kalkulation der Ware beteiligt hätte.
Selbstverständlich kann aber ebensowenig für die
Gewerbetreibenden wie für die Angestellten oder
einen anderen Stand eine Ausnahme von dem all¬
gemein geltenden strafrechtlichen Grundsätze ge¬
schaffen werden.

Präsident Dr. Dinghofer: Der Antrag
des Abgeordneten Dr. Frank ist genügend
unterstützt, er steht in Verhandlung.

Es ist niemand mehr zum Worte gemeldet.
Die Spezialdebatte über den ersten Teil ist
geschlossen. Wünscht der Herr Referent noch
das Wort?

Berichterstatter Dr. Ramek: Ich verzichte.

Präsident Dr. Dingghofer: Es ist nicht
der Fall, wir kommen zur Abstimmung.

Ich bitte diejenigen Frauen und Herren,
welche § 1 in der Fassung des Ausschusses an-
nehmen wollen, sich von den Sitzen zu erheben.
(Geschieht.) § 1 ist angenommen.

Zu 8 2 liegen zwei Anträge vor, und zwar
ein Zusatzantrag des Abgeordneten Dr. Frank,
dahingehend, daß vor dem Worte „Arrest" in der
viertletzten Zeile das Wort „strengem" einzufügen
ist. Dann ein Znsatzantrag des Abgeordneten
Hölzl, der dahingeht, daß nach dem Worte:
„bestraft" der Zusatz einzuschalten sei: „Die Arrest¬
strafe darf in eine Geldstrafe nicht umgewandelt
werden."

Ich lasse zunächst über den Absatz 1, und
zwar in der Fassung des Ausschusses abstimmen.
Ich bitte diejenigen Frauen und Herren, welche
Absatz 1 in der Faffnng des Ausschusses zustimmen,
sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Ist
angenommen.
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Ich bitte nun diejenigen Frauen und Herren,
welche mit dem Anträge Dr. Frank einverstanden
sind, daß zwischen den Worten „mit" und „Arrest"
das Wort „strengem" eingeschaliet wird, sich von
den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Ist äu¬
ge no m m e n.

Ich bitte nun diejenigen Frauen und Herren,
welche dem Zusatzantrage Hölzl ihre Zustimmung
geben wollen, sich von den Sitzen zu erheben.
(Geschieht.) Das ist die Minderheit, er ist ab-
gelehut.

' Zu § .2, Absatz 2, bis einschließlich
Absatz 5, liegt kein Abänderungs- oder Zusatz¬
antrag vor. Ich bitte diejenigen Frauen und
Herren, welche die Absätze 2 bis 5 in der
Fassung des Ausschusses annehmen wollen, sich von
den Einen zu erheben. (Geschieht.) Angenommen,

Hinsichtlich des Absatzes 6 beantragt der
Abgeordnete Sever getrennte Abstimmung. Ich
werde daher über d.esen Absatz getrennt abstimmen
lassen. Ich bitte diejenigen Frauen und Herren,
welche Absatz 6 in der Fassung des Ausschusses
annehmen wollen, sich von den Sitzen zu erheben.
(Geschieht.) Ist angenommen. '

Absatz 7 des $ 2, ferner die §§ 3 bis
einschließlich § 13 sind unbeanstandet geblieben.
Ich bitte diejenigen Frauen und Herren, welche den
Absatz 7, die S§ 3 bis einschließlich § 13 in der
Fassung des Ausschusses anuehmen wollen, sich von
den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Sind an¬
genommen.

Jetzt kommen wir zur Abstimmung über den
Antrag Allina, Pick, Hölzl und Genossen
dahingehend, daß vor dem § 14 ein n uer Para¬
graph zu setzen sei. Das hohe Haus hat ihn gehört.
Ich bitte diejenigen Frauen und Herren, welche
diesem Paragraph ihre Zustimmnng geben wollen,
sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.)

Abgeordneter Sever: Ich Litte um Kon¬
statierung des Stimmenverhältnisses.

Präsident Dr. Dinghofer: Es wurde die
Konstatierung des Stimmenverhältnisses beantragt.
Ich bitte die Schriftführer, das Stimmenverhältnis
zu konstatieren. (Nach Auszählung des Hauses.)
Der Antrag der Herren Abgeordneten Allina,
Pick, Hölzl und Genossen ist mit 69 gegen
57 Stimmen abgelehnt.

Wir kommen zur zweiten Gruppe der
Spezialdebatte. Ich erteile dem Herrn Bericht¬
erstatter das Wort.

Berichterstatter Dr. Ramek: Im § 21,
Absatz 2, letzte Zeile ist ein Drulfehler. Es heißt
dort: „ausbeuterischer Handlung" und es soll
heißen: „ausbeuterischer Handlungen".

Präsident Dr. Dinghofer: Wünscht sonst
jemand bas Wort? (Niemand meldet sich.) Es ist
nicht der Fall. Wir kommen zur Abstimmung.

Ich nehme an, daß das hohe Haus einver¬
standen ist, daß ich über ' die vorgcschlagene
Korrektur im 8 21, daß es im zwei-en Absatz
statt „ausbeuterischer Handlung" heißen soll:
„ausbeuterischer Handlungen" unter Einem ab-
stimmen lasse. (Zustimmung.)

Es liegen weder Abänderungs- noch Zn-
satzanträge vor. Ich ersuche daher diejenigen Herren
unb Frauen, welche die §§ 14 bis einschließ¬
lich 28, sowie Titel und Eingang des Gesetzes
in der Fassung des Ausschusses annehmen wollen,
sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Auch
dieser Teil des Gesetzes ist angenommen.

Somit ist das Gesetz in zweiter Lesung
erledigt.

Berichterstatter Dr. Ramek: Ich bean¬
trage die sofortige Vornahme der dritten
Lesung.

Präsident Dr. Dinghofer: Ter Herr
Berichterstat'er beantragt die sofortige Vornahme
der dritten Lesung.

Ich bitte diejenigen Frauen und Herren,
welche mit der sofortigen Vor»ahme der dritten
Lesung einverstanden sind, sich von den Sitzen zu
erheben. (Geschieht.) Das hohe Haus hat mit
mehr als Zweidrittelmehrheit rie sofortige Vor¬
nahme der dritten Lesung beschlossen.

Wünscht jemanb hiezu das Wort? (Niemand
meldet sich.) Es ist nicht der Fall. Ich bitte also
diejcnig n Frauen und Herren, welche das Gesetz
auch in dritter Lesung annehmcn wollen, sich von
den Sitzen zu erheben. (Geschieht.)

Das Bundesgesctz über die Bestrafung
der Preistreiberei, des Schletchhandels
und anderer ausbeuterischer oder die Ver¬
sorgung der Bevölkerung gefährdender
Handlungen (Preistreibereigesetz) ist auch in
dritter Lesung angenommen.

Wir kommen nun zur Abstimmung über die
verschiedenen Entschließungen. Wir haben drei
Entschließungen des Ausschußes. Soll ich dieselben
verlesen? (Rufe: Nein!)

Wenn kein Widerspruch erhoben wird, bringe
ich die drei Entschließungen unter Einem zur Ab¬
stimmung. (Abgeordneter Sever: Ich bitte um ge¬
trennte Abstimmung!) Ich werde diesem Wunsche
willfahren.

Ich bitte diejenigen Frauen und Herren,
welche die Entschließung 1 des Aussbusses an¬
nehmcn wollen, sich von den Sitzen zu erheben,
(Geschieht.) Angenommen.
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8ch bitte diejenigen Frauen und Herren,
welche die Entschließung 2 des Ausschusses an¬
nehmen wollen, sich von den Sitzen zu erheben.
(Geschieht.) Mit Mehrheit angenommen.

Ich bitte diejenigen Frauen und Herren,
welche die Entschließung 3 annehmen wollen,
sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Ange¬
nommen.

ferner haben wir einen Entschließungsantrag
des Abgeordneten Lanner und Genossen '(liest):

„Die Mitglieder der Preisprüsungs-
stellen werden über Vorschlag der zu¬
ständigen Fachkorporationen bestellt."

Berichterstatter Dr. Ramek: Zu dieser
Resolution mache ich das hohe Haus aufmerksam,
daß sie im Widerspruch mit der Resolution Partik-
Frank steht, weshalb ich für diese Resolution nicht
eintreten kann.

' Präsident Dr. Dinghofer: Ich bitte die¬
jenigen Frauen und Herren, welche der Resolution
Launer ihre Zustimmung geben wollen, sich von
den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Ist abge¬
lehnt.

Dann liegt eine Resolution Partik-Frank
vor. Zu dieser Resolution hat der Herr Abgeord¬
nete Hölzl einen Zusatzantrag gestellt, und zwar
in der Richtung, daß bei dem Worte „Berufs-
verbänden" nach „Berufs-" eingeschaltet werde „und
Konsumenten-". Ich werde zunächst über die Re¬
solution Partik-Frank so abstimmen lassen, wie
sie vorliegt, und dann über den Antrag Hölzl als
Ergänzungsantrag.

Ich bitte diejenigen Frauen und Herren,
welche der Entschließung Partik-Frank in der
ersten Fassung ihre Zustimmung geben wollen, sich
von ihren Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Ist an¬
genommen.

Ich bitte diejenigen Frauen und Herren,
welche dem Anträge Hölzl ihre Zustimmung geben
wollen, sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.)
Ebenfalls angenommen.

Dann haben wir noch einen Resolutions¬
antrag der Herren Abgeordneten Weigl, Diwald,
Eisenhut und Genossen. Soll ich ihn vorlesen?
(Ruf: Ja!) Er lautet (liest):

„Die Regierung wird ansgesordert, Fach-
. kommissionen zur Begutachtung der Über¬

mäßigkeit des Preises zu bilden und so
dahin zu wirken, daß die Gerichte sich bei
ihren Urteilen an die Gutachten dieser
Kommissionen halten können."

Ich bitte diejenigen Frauen und Herren,
welche diesem Resolmionsantrage ihre Zustimmung

geben wollen, sich von den Sitzen zu erheben. (Ge¬
schieh.) Angenommen.

Damit ist dieser Gegenstand der Tages¬
ordnung erledigt.

Wir gelangen zum nächsten Punkte der
Tagesordnung, das ist der Bericht des Er¬
nährungsausschusses über die Vorlage der
Bundesregierung (148 der Beilagen), be¬
treffend das Bundesgesetz, womit ergänzende
Bestimmungen zu dem Gesetze vom 3. Juli
1919, >Lt. G. Bl. Nr. 345, über die Regelung
des Verkehres mit Getreide und Mahl¬
produkten getroffen werden (II. Nachtrag
zum Getreideverkehrsgesetz) (219 der Bei¬
lagen).

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete
Födermayr; ich ersuche ihn, die Verhandlung
einzu leiten.

Berichterstatter Födermayr: Hohes Haus!
Bekanntlich war für das Wirtschaftsjahr 1919/20
für ganz Österreich ein Kontingent von 180.000
Tonnen Brotgetreide vorgeschrieben. Durch den
Friedensvertrag wurden Produktionsgebiete von
Österreich abgetrennt und daraus mußte sich not¬
wendigerweise eine Reduktion des Kontingents auf
rund 170.000 Tonnen Brotgetreide ergeben. Im
Lause der Ernte, beziehungsweise Druschzeit des
Jahres 1919 zeigte es sich jedoch, daß die schon
vor der Ernte festgesetzten Kontingentmengen zu hoch
gegriffen waren und den Ernteergebnissen nicht ent¬
brachen. Aus den ohnedies schon oft erwähnten
und allgemein bekannten Ursachen, wie Mangel an
Dünger, Nachwirkung der mangelhaften Bearbeitung
des Bodens während des Krieges usw., warf die
Ernte einen bedeutend geringeren Ertrag ab, als
ursprüglich gehofft wurde. Trotz aller Bemühungen
konnten nur rund 110.000 Tonnen Brotgetreide
ausgebracht werden.

Man hat sich nun diese Erfahrung zunutze
gemacht und für das Wirtschaftsjahr 1920/21 die
Kontingentmenge mit 110.000 Tonnen Brotgetreide
festgesetzt. Die Landwirte haben sich im vergangenen
Jahre aus staatsfinanziellen und transporttechnischen
Rücksichten für die staatliche Bewirtschaftung ' des
Getreides ausgesprochen. Unsere Ernährungslage ge¬
bietet eben noch immer eine staatliche Verbrauchs-
regel'.rng der Mahlprodukte.

Unser Jahresbedarf an Jmportgetreide be¬
trägt bei der jetzigen Ration und bei voller Erfassung
der Jnlandskontingentmengen rund 460.000 Tonnen
Getreide. Bei nicht voller Eriassung des Jnlands-
kontingents müßte daher das Jmportgetreide um
jene Mengen erhöbt werden, die von der heimischen
Landwirtschaft nicht aufgebracht würden. Aus volks¬
wirtschaftlichen Erwägungen müssen wir aber trachten,
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den Importbedarf soweit als möglich einzuschränken.
Der finanzielle Aufwand bei Beschaffung von Aus¬
landsgetreide ist ein ungeheuer großer und dieser
Aufwand bleibt nicht ohne Einwirkung ans unsere
ohnedsts schlimmen valutarischen Verhältnisse. Zur
Erläuterung sei erwähnt, daß ein Aufwand von
6900 Millionen erforderlich wäre, wenn wir das
Jnlandskontingentgetreide nach dem Preise Mitte
Jänner aus dem Auslande beziehen müssen. Dem
gegenüber stellen sich die Kosten des Jnlands-
kontingents bei bcm jetzigen Getreidepreis nur ans
1114 Millionen Kronen und bei Berücksichtigung
des beabsichtigten endgültigen Preises für die Jn-
lanöSctnie auf rund 2214 Millionen Kronen. Dies
ergibt eine Ersparnis von rund 5800 Millionen Kronen,
beziehungsweise 4700 Millionen Kronen gegenüber
der Beschaffung aus dem Anslande.

Die Kontingentierung sowie die Einschränkung
der freien Preisentfaltnng beinhalten gewiß ein
Opfer der heimischen Landwirtschaft. Wenn nun dem
Staate in seiner bedrängten Ernührnngs- und
finanziellen Lage ein Opfer gebracht werden muß,
so soll dieses Opfer den tatsächlichen Verhältnissen
in der Landwirtschaft entsprechend gerecht aufgeteilt
und ebenso atich gleichmäßig getragen werden. Wenn
wir auf der einen Seite die Wahrnehmung machen,
daß ein großer Teil der Landwirte bisher schon
ihrer Ablieferungspflicht voll nachgekommen ist,
müssen wir leider auf der anderen Seite feststellen,
daß ein Teil der Landwirte mit der Ablieferung
im Rückstände ist. Wenn ich hier auch als Bericht¬
erstatter zu sprechen habe, so fei mir doch erlaubt,
daß ich als Oberösterreicher feststelle, daß in die
erste Gruppe von Landwirten besonders die ober-
österreichischen Landwirte gehören, und zur Ehre
der oberösterreichischen Bauern sei hier festgestellt,
daß in Oberösterreich bereits 95 Prozent der Kon¬
tingentmengen an Getreide zur Ablieferung gelangt
sind. (Bravo!)

Angesichts der niedrig gehaltenen Preise be¬
deutete die Verwertung der Getreidemengen durch
Versütterung oder durch Verkauf an Konsumenten
oder durch Übergabe an den Schleichhandel für
jene Landwirte, welche es mit der Ablieferungs¬
pflicht nicht ernst genommen haben, einen finanziellen
Vorteil. Dieser Umstand blieb nicht ohne Rückwirkung
auf jene Landwirte, welche sich in bezug auf Ge¬
treideablieferung auf den Boden des Gesetzes stellten.
Zum Schutze dieser Landwirte nun müssen wir
Mittel-und Wege suchen, um auch bei den anderen
Landwirten die restlose Ablieferung der ausständigen
Kontingentmengen Getreide zu erzielen. Es ist na¬
türlich und selbstverständlich, daß von einer Ersatz-
vorschreibung, Ersatzpflicht keine Rede sein kann, bei
all jenen Landwirten, bei denen nach Aufteilung der
Kontingentmengen Umstände eingetreten sind, die es
dem Landwirt unmöglich machen, die vorgeschriebenen

Mengen tatsächlich zur Ablieferung zu bringen und
so seine Ablieferungspflicht zu erfüllen. Der Schaden¬
ersatz soll aus der Preisdifferenz zwischen dem In¬
lands- und Auslandsgetreide errechnet werden. Der
gesamte Schaden wird hiedurch allerdings nicht
gut gemacht, weil die Transportkosten und die
Einwirkung ans unsere Valuta nicht berücksichtigt
worden sind.

Der Ernährungsausschuß hat beschlossen,
einige Änderungen der Regierungsvorlage zu diesem
Gesetze zu beantragen.

Diese Änderungen, beziehungsweise der Antrag
des Ernährungsausschusses beziehen sich auf den im
8 1 der Regierungsvorlage mit 31. März fest¬
gesetzten Stichtag für die Preisermittlung für nord¬
amerikanischen Weizen.

Der Ernährungsausschuß ist der Meinung,
daß die Festlegung eines bestimmten Tages mit
Rücksicht auf die Kursschwankungen unserer Valuta
nicht jene volle Sicherheiten für eine gerechte Er¬
mittlung der Preisdifferenz gibt und es besser ist,
die Termine auseinander zu halten und den Preis
aus den durchschnittlichen Preisen des Monats
März für die gleiche Ware zu bestimmen.

Was den Antrag zu 8 2 betrifft, soll durch
denselben jede Ungerechtigkeit, welche sich bei der
Konnngentaufteilung ergeben haben sollte, behoben
werden können. Wenn zum Beispiel in einem Aus-
bringung'sgebiet, sei es Gemeinde oder Bezirk, der
eine oder andere Landwirt gegenüber anderen aus
was immer für einer Ursache ungleich schwerer
bei Aufteilung des Kontingents belastet wurde, soll
auf Grund des Gesetzes vom Jahre 1919 eine den
tatsächlichen Ernteverhältnisscn der einzelnen Ver¬
pflichteten entsprechende Regelung der Kontingente
im Aufbringungssprengel möglich sein. Durch die in
den ZK 3 und 6 beantragten Verlängerungen des
Termines für Einsprache gegen Vorschreibung und
Zahlung der vorgeschriebenen Ersatzbeträge soll den
örtlichen Verhältnissen.entsprochen werden, da, wie
bekannt, der Landwirt im Laufe der Woche schwer
von seiner Wirtschaft abkommen kann und er doch
genügend Zeit zur Rechtfertigung offen haben must.

Es muß ausdrücklich hervorgehoben werden,
daß sich der Ernährungsausschuß von der Durch¬
führung dieses Gesetzes in erster Linie eine günstige
Einwirkung ans die restlose Getreideaufbringung
erwartet. Es sollen angesichts unserer Ernährungs¬
lage nicht die angedrohten Geldbeträge, sondern
vielmehr die noch ausstehenden Kontingente ein-
fließen. Wird durch das Gesetz und durch die An¬
drohung der Differenznachzahlung dieser Zweck zum
größeren Teil erreicht, so hat das Gesetz seinen
Zweck erfüllt und es hat dieser Nachtrag zum
Getreidebewirtschastungsgcsetz dem ursprünglichen
Gesetz zur Durchführung verholfen. Die landwirt
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schaftlichen Vertreter im Nationalrate können durch
Unterstützung dieser Gesetzesoorlage den Beweis ^er¬
bringen, daß ihnen schon bei Annahme des ur¬
sprünglichen Getreidebewirtschaftungsgesetzes tatsächlich
ernst darum zu tun war, die Einbringung des Gc-
treidekontingents durchzusetzen.

Ich stelle sohin den Antrag:

„Das bohe Haus wolle den vorliegen¬
den Gesetzentwurf mit den vom Ausschüsse
beantragten Änderungen zum Beschluß er¬
heben."

Präsident Dr. Dinghofrr: Mit Zu¬
stimmung des hohen Hauses werde ich die General¬
und Spezialdebatte unter Einem durchführen. Zum
Worte hat sich gemeldet kontra der Herr Abgeord¬
nete Eldersch; ich erteile ihm das Wort.

Abgeordneter Eldersch Hohes Haus! Über
die unheilvollen Wirkungen, die die Entwertung
unserer Valuta aus das ganze Wirtschaftsleben geübt
hat, wurde an dieser Stelle schon wiederholt ge¬
sprochen und ich kann es mir ersparen, aus dieses
Kapitel einzugehen. Eine der Ursachen der Ent¬
wertung unserer Valuta ist das Defizit im Staats¬
haushalte. Zum Teil wird dieses Defizit von der
Regierung mit den Kosten der staatlichen Ver-
billignngsaktion beim Leb nsmittelbezug begründet.
Ich will aus die Berechnungen der Regierung nicht
näher eingehen, denn sie wechseln ja natür ich, weil
in den Berichten der Negierung der jeweilige Kurs
zur Grundlage dieser Berechnungen gemacht wird,
diese Ziffern sich im Lause des Jahres ändern und
auch keine Rücksicht auf das bisher gekaufte Ge¬
treide und die anderen bisher gekauften Lebens¬
mittel genommen wird. Nun rechnet die Regierung
für Jänner und Februar bei Mehl und Brot mit
einem Defizit von 51 Millionen Kronen täglich und
schätzt das Defizit für die nächsten Monate auf
61 Millionen Kronen täglich. Es schein! also nach
diesen Berechnungen, daß die Hälfte unseres Defizites
auf die staatlichen Verbilligungsaktionen beim
Lebensmittclbezug zurückzusühren ist. Ich sage, daß
es jetzt die Hälfte ausmacht. Wir sind leider noch
nicht am Ende des Budgetjahres, wir können die
Gestaltung unserer valutarischen Verhältnisse nicht
überblicken, wir wissen auch nicht, wie es mit den
Ententekrediten stehen wird, speziell für den Bezug
von Nahrungsmitteln, wir wissen auch nicht, wie
sich die anderen Pudgettitel im Laufe der nächsten
Monate gestalten werden. Aber es soll zugestanden
werden, daß ein erheblicher Teil des Staatsdefizites
auf diese Verbilligungsaktion zurückzusühren ist.
Und die Regierung sinnt nun über Mittel, wie
diese Verbiüigungsaktionen abgebaut werden könnten.

Ich muß sagen, daß die Arbeiterschaft, daß
die Konsumenten ungeheuer daran interessiert sind,
daß die valutarischen Verhältnisse gebessert werden,
daher auch daran interessiert sind, daß das Defizit
im Staatshaushalte verschwindet oder auf ein er¬
trägliches Maß herabgesetzt wird. Und so müssen
die Arbeiter und auh die übrigen Konsumenten er¬
klären, daß es. eigentlich ein Danaergeschenk ist,
wenn es bei den gegenwärtigen Verhältnissen bleibt,
wenn sie im Wege der staatlichen Verbillignngs-
aktion einen Laib Brot, ein Kilo Mehl billig be¬
kommen, aber de Lohnkrone, die sie dann am
Samstag ausbezahlt erhalten, um so vieles ent¬
wertet lvird. So sehr sich aber die Konsumenten zu
wirksamen Aktionen bekennen, die den Zweck haben,
die Valuta zu bessern, kann das nicht einsei'ig auf
dem Rücken der Arbeiter und Konsumenten ge¬
schehen.

Wenn ich das noch weiter ausführen soll, so
ist d'e Folge der Verschlechterung unserer Valuta
doch immer die, daß die Arbeiter gezwungen sind,
neuerliche Lohnforderungen zu stellen, und daß sich
aus diesen Lohnforderungen wieder neue Preis¬
wellen ergeben. Der Arbeiter ist also gar nicht
daran interessiert, daß sein Lohn irgendwie in
erheblichem Maße steigt, wenn sich die Valuta nicht
verschlechtert.

Nun hohes Haus, dürste und könnte, wie ich
schon gesagt habe, diese Aktion nicht einseitig auf
dem Rücken der Arbeiter, auf dem Rücken der
Konsumenten geschehen, man müßte auch versuchen,
andere Defizitquellen zu verstopfen, versuchen, das
Defizit auch entweder durch Einschränkung von
Ausgaben oder durch Erschließung neuer Einnahmen
abzubauen.

Es ist nun jetzt eine solche Aktion im Zuge, und
die Frauen und Herren wissen ja, daß die Re¬
gierung drei Gesetzentwürfe vorgelegt hat; den
einen, den wir jetzt verhandeln, und es liegt noch
ein Gesetzentwurf, betreffend die Staffelung der
Lebensmittelpreise vor. Wir haben auch hier gute
Ratschläge erteilt, wir haben auch hier anerkannt,
daß auf diesem Gebiete etwas geschehen muß. Wir
haben erklärt, daß die Industrie tributpflichtig
gemacht werden soll, damit das Defizit in der
staatlichen Verbilligungsaktion abgebaut werden
kann. Die Unternehmer haben sich schließlich bereit
erklärt, einen Teil dieses Defizits zu tragen, es
sind Verhandlungen gepflogen worden, aber ich muß
gestehen, seit mehreren Wochen ist diese Aktion ins
Stocken geraten. Wir hören nichts weiter darüber
und es muß deshalb bei dieser Gelegenheit an die
Regierung die Frage gestellt werden, warum sie
denn mit dieser Aktion nicht Ernst macht. Ta auch
von seiten der Unternehmer Bereitwilligkeit gezeigt
wurde, sehen wir nicht ein, warum nicht so rasch
wie möglich diese Aktion abgeschlossen werden soll

23. Sitzung NR I. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)42 von 66

www.parlament.gv.at



23. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich am 9. März 1921. 763

und die in Aussicht gestellten Maßnahmen durch¬
geführt werden sollen.

Hohes Haus! Die Regierung stellt fest, daß
wir bei einem Kontingente von 11.000 Wagen
Brotgetreide bei den gegenwärtigen Rationen noch
46.000 Wagen Getreide einführen muffen. Dabei
will ich feststellen, daß die gegenwärtigen Brot-
und Mehlratiouen, soweit die Arbeiterschaft in Be-
tracht kommt, durchaus unzureichend find und diese
Rationen in einer Qualität verabreicht werden, die
unbekömmlich ist (Sehr richtig!), so daß nicht nur
die Reichen den Weg zunl Schleichhandel nehmen,
um sich zu versorgen, sondern vielfach aus dem
Mittelstand und auch aus dem Arbeiterstand der
Drang nach besserem Brote sehr stark ist. Das
Maisbrot ist unbekömmlich, so daß vielfach auch aus
diesen Gründen der Schleichhandlel ausgesucht wird,
um erstens zu einer Erhöhung der Ration zu
kommen, weil die Ration durchaus unzulässig ist,
und zweitens auch eine Verbesserung, ein bekömm¬
liches Lebensmittel zu erreichen.

Ich tage also, daß die schlechte Qualität
vielfach Anlaß gibt, den Schleichhandel zu frequen¬
tieren, und Durchstechereien fördert, denn es ist
ganz klar, daß das Edelmehl, das der Staat zur
Versorgung der Bevölkerung ausgibt, nicht den
Weg nimmt, den es nehmen soll, weil es ja sehr
einträglich ist, die Edelmehlrationen der Bevölkerung
zu kürzen und das auf diese Weise gewonnene
Edelmehl lukrativ zu verwerten. Es ist kein Ge¬
heimnis, daß man um 4, 6 oder 10 Li eine
Kaisersemmel, ein Salzstangerl oder daß wcißcste
Brot wie in Frankreich bekommen kann. Vielfach
ist dieses Mehl aus den staatlichen Lebensmitteln
gewonnen, wodurch die Brotqualität für die übrige
Bevölkerung, da dieses Edelmehl der Brotbereituug
entzogen wird, noch mehr verschlechtert wird. (Sehr
richtig!)

WeunwiralsodasKontingcntvon 11.000 Wagen
zur Grundlage unserer Beurteilung machen, so haben
wir damit den Inlandsbedarf für 2°4 Monate ge¬
deckt. Für 9°6 Monate müssen wir das Brotgetreide
aus dem Auslande beziehen. Unter diesem Übel¬
stande leidet unsere Wirtschaft schwer und wir haben
schon jetzt eine ganze Literatur darüber, wie denn
die landwirtschaftliche Produktion gesteigert werden
könnte. Es gibt Optimisten, die sogar die Legi¬
timation dazu haben, weil sie Professoren der Hoch¬
schule für Bodenkultur sind, die aus dem Stand¬
punkte stehen, daß wir bei entsprechender Ökono-,
misierung und Steigerung der landwirtschaftlichen
Produktion unseren Lebcnsmittclbedars vielleicht
vollständig im Jnlande erzeugen könnten, also nicht
aus Einfuhren angewiesen wären.

Wer die Dinge näher untersucht und dem
praktischen Leben nahesteht, wird diese Meinung
nicht teilen können. Aber selbstverständlich müssen

wir das Bestreben haben, unsere landwirtschaftliche
Produktion zu steigern, zu intensivieren, sie auszu-
gestalien, um den Bezug von Nahrungsmitteln aus
dem Auslande möglichst herabzusetzen, cinzuschränken.
Das ist auch eine der Maßnahmen, die notwendig
sind, um eine Besserung unseres Kronenkurses in
die Wege leiten zu können.

Wir sind für derartige großzügige Aktionen,
aber nicht für das System, das jetzt im Bundes¬
ministerium für Ackerbau üblich ist und bisher
üblich war, nicht für Subventionen und kleine Vor¬
teile. (Widerspruch.) Es ist langjähriger Brauch,
daß man nicht großzügig an dieser Stelle handelt,
sondern daß die Bureaukraten im Ackerbauministerium
sich bisher immer nur damit begnügt haben, das
Subventionswesen auszugestalten, den Bauer davor
zu behüten, daß er irgendwelche Lasten übernimmt,
und ihm kleine Gefälligkeiten zu erwevcn. Auf das
g'-oße Ganze ist man nie gegangen. (Zustimmung.)
Ich weiß nicht, ob der gegenwärtige Herr Bundes¬
minister in der Lage sein wird, im Ackerbaumini¬
sterium einen neuen Kurs einzuleiten. Ich habe
leider diese Hoffnung nicht.

Hnhes Haus! Wir sind der Meinung, daß
bei uns die Verhältn'sse unvergleichlich günstig für
eine großzügige Ausgestaltung und Intensivierung
unserer V ebwirtschaft wären. Man müßte in den
Alpen züchten und in den Niederungen mästen und
uns so befreien von dem Bezug von Fleisch, Fett
und Milch aus dem Auslande, der auch schwer auf
unserem Budget und aus unserer Valuta lastet. Das
müßte gehen. Die Verhältnisse sind für eine solche
Aktion geschaffen und doch kommen wir nicht vor¬
wärts. Natürlich so gehts nicht, wie es heute ge¬
macht wird, daß beispielsweise Tirol für sein Nutz¬
vieh den Preis von 160 K pro Kilogramm Lebend¬
gewicht verlangt, wobei wir außerdem noch das
Anderthalbfache des Gewichtes an Schlachtvieh von
hier aus liefern sollen, aber nur zu 60 Li. (Hört!
Hört!)

Wir haben gerade jetzt das Preistreiberei¬
gesetz verabschiedet. Es wäre wirkungsvoll, es gegen
unsere Tiroler Herren in Anwendung zu bringen,
die da glauben, daß sie uns in so schamloser Weise
ausbcuten können. Obwohl wir auf das Nutzvieh
aus Tirol warten, wird es nicht nach Österreich
abgegeben; es wird natürlich zu höheren Preisen,
für Mark oder Lire verkauft. (Abgeordneter Wid¬
holz: Nach Bayern und in die Schweiz!) Die Bevöl¬
kerung unserer Städte muß hungern, muß wahnsinnige
Fleischpreise bezahlen, und wenn sie schließlich den
Preis bezahlen würde, den Tirol verlangt, würde
er sich in nichts von dem Preis unterscheiden, den
wir für ausländisches Fleisch zahlen müssen. Selbst
aber wollen die Tiroler natürlich für den Bezug
von Schlachtvieh einen ungleich niedrigeren Preis
zahlen.
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Solcher Beispiele konnte ich Dutzende an¬
führen, jedes Land hat sich bei uns selbständig
gemacht, jedes Land sitzt aus den Produkten seiner
eigenen Erzeugung, läßt aber nichts ausführen.
Wenn aber der Staat den Tirolern nicht Mehl
und Getreide liefern würde, würden sie mit ihrem
Nutzvieh verhungern müssen, weil sie einfach nicht
in der Lage sind, auf ihrem Boden das notwendige
Getreide zu erzeugen. (Zustimmung.) Der Tiroler
muß sich auch daran erinnern, daß er diesen Staat
für den Getreidcbezug, für den Bezug von Futter¬
mitteln braucht und er muß doch seinerseits auch
wieder die Verpflichtung anerkennen, daß er, wenn
er solche Bezüge durch den Staat hat, wieder Bezüge
für die Allgemeinheit an den Staat abgeben muß.
(Beifall.) Es muß auch in den Kreisen der Land¬
wirte daraus gesehen werden, daß der Demoralisation,
die heute um sich gegriffen hat, ein Ende gemacht
werde. Wir haben immer befürwortet, daß der
Staat Futtermittel, namentlich Mais, Zu billigen
Preisen an die Landwirte.abgibt, weil wir ja darin
ein Mittel sehen, daß die Schweinezucht, die Vieh-

.mast gefördert wird. Was geschieht aber? Der Staat
gibt Mais zu 15 K das Kilo ab und wir sehen
diesen Mais zu 25 X das Kilo im Schleichhandel
erscheinen. (Hört! Hört!) Sie können waggonweise
den Mais kaufen, er wird von den Schleichhändlern
auf dem Lande angekauft. Ich will die Allgemeinheit
nicht beschuldigen, aber das sind Erscheinungen,
denen nachgegangen werden nmß, daß sind Er¬
scheinungen, denen entgegengetreten werden nmß,
das sind wirtschaftliche Krebsschäden, die für den
ganzen Berufsstand einen Schandfleck bilden. Denn
wenn mit Mitteln der Allgemeinheit billiges Futter
verschafft wird, darf doch dieses Futter, nicht ein
Kilo dieses Futters, den Weg in den Schleichhandel
nehmen, denn dazu dringt der Staat nicht das
Opfer. Der Mais kostet ihn selbst viel mehr, es
kostet sicherlich ein Kilo 20 oder 25 Kronen, so
daß er bei jedem Kilo Mais darauszahlt. Er zahlt
aber darauf, damit daß die Viehzucht und die
Viehmast gefördert wird und schließlich und endlich
ist das Ende, die Wirkung der ganzen Aktion, daß
der Schleichhandel mit Mais eine Förderung
erfährt.

Meine Herren! Wie unwirtschaftlich mit dem
Getreide vorgegangen wird, beweist schon der Um¬
stand, daß jetzt so viele Bewilligungen erteilt werden,
Getreide zum Branntweinbrennen zu verwenden.
{Hört! Hört!) Wir leiden Mangel, wir leiden
Hunger, wir müssen das Getreide im Auslande
aufkaufen und fuderweise werden Bewilligungen
erteilt, nach welchen — ich habe gerade eine solche
Bewilligung bei mir, es handelt sich nicht, um
einen großen Landwirt, dem in Oberösterreich die
Bewilligung erteilt wird, 300 oder 400 Kilogramm
Hintergetreide 'zur Branntweinbrennerei zu ver¬

wenden. (Zwischenrufe.) Was soll man denn alles
mit dem Hintergetreide machen? -Ich stehe auch
einer großen Landwirtschaft nahe/ Zuerst soll man
das Vieh mit dem Hintergetreide füttern und auch
zur Branntweinerzeugung soll man cs verwenden.
Es glaubt jedoch kein Mensch unter uns daran, daß
Hintergetreide zur Branntweinerzeugung verarbeitet
wird, sondern es wird natürlich eine solche Be¬
willigung dazu, ausqenutzt, uni gutes, genußfähiges
Getreide zur Branntweinerzeugung zu verarbeiten.
Den Branntwein braucht man jedoch gar nicht,
namentlich nicht in Oberösterreich, in einem Lande,
wo ohnehin genug Most ist, wo man also nicht die
Ausrede hat, daß die Arbeiter mit Branntwein
regaliert werden müssen. Ich bin überzeugt, daß
der Arbeiter den Branntwein nicht sieht, denn bei
den heutigen Preisen des Alkohols ist . das meiner
Ansicht nach ganz ausgeschlossen. Das ist eine
lukrative Verwertung des Getreides. Und solche
Bewilligungen gehen in Massen von den Behörden
an die Landwirte.

Allen diesen Erscheinungen einer weitgehenden
Demoralisation müßte also begegnet werden. Wir
sind für die Förderung der Produktion, für ihre
Steigerung, Intensivierung, aber, meine Herren, mit
vernünftigen Maßnahmen, mit Maßnahmen, die
nicht den Zweck haben, einzelnen Vorteile zuzuwenden
oder einer kleinen Gruppe Vorteile zuzuschanzen,
sondern die den Zweck haben, der Allgemeinheit zu
dienen, das Interesse der Allgemeinheit zu fördern.
Auf alle Ratschläge, die uns da gegeben worden
sind, können wir nicht eingehen, sie sind vielfach
bei näherer Prüfung unausführbar. Wir versprechen
uns viel von einer Förderung der Siedlerdcwegung
und wir können mit Befriedigung konstatieren, daß
zum Beispiel das Schrebergärtnerwesen eine wesent¬
liche Entspannung in der Versorgung mit Gemüse
in den Städten und auch in den größeren Orten
aus dem Lande zustande gebracht hat. Solange
aber die Bauern nicht, erfüllt sein werden mit dem
Geiste, der ein Bekenntnis zum Staate beinhaltet,
solange sie nicht getragen sein werden von dem
Willen, das Kriegselend zu überwinden und nicht
durch dessen spekulative Ausnutzung noch zu ver¬
schärfen, solange werden wir unserer Volkswirtschaft
nicht in großzügiger Weise aufhelfen können.

Ich stehe auch aus dem Standpunkte, daß
die Strasmaßnahmen nicht allein ihre Wirkung
zeitigen können; sie find wohl ein Abschreckungs¬
mittel, aber damit allein können wir unsere Wirt¬
schaft nicht hochbringen. Der Bauer muß sich nur
von der Meinung befreien, in der er befangen ist,
daß der Bauernhof eine Welt für sich ist. Es scheint
alles darauf hinzudeuten, daß die Landwirte von
dieser Meinung besangen sind: Wenn er nur auf
seinem Hofe leben kann, wenn die Verhältnisse auf
seinem Hofe erträglich sind, um 'ihn kann die
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Sintflut sein, er glaubt, ihm geschieht nichts.
Diese Me nung ist falsch; auch* der Bauernhof ist
nicht eine Welt für sich, auch der Bauernhof kann
nicht in einer Weltabgeschiedenheit leben, er steht
in innigen Beziehungen zur Volkswirtschaft und
der Landwirt kann noch so viel Geld in den
Truhen anhäufen, wenn das so weiter geht, wird
das nur bewirken, daß das ganze Geld in den
Truhen absolut nichts wert ist (Zustimmung) und
seine Hamsterei, Schieberei, der Verkehr mit dem
Schleichhandel war dann ganz zwecklos, er hat nur
geholfen, die Allgemeinheit zugrunde zu richten.
(Zustimmung.) Er selbst hat keinen nennenswerten
Vorteil gehabt. (Abgeordneter Geyer: Es sind
nicht edle!) Ich will nicht sagen, d -ß es alle sind,
aber zu jedem Schleichhändler gehört ein Bauer.
(Zustimmung.) Denn der Schleichhändler int Kaffee-
Hause hat weder den Mais noch das Getreide
erzeugt. (Abgeordneter Geyer: Solche Leute finden
Sie in allen Ständen!) Ich will bestreiten, daß
Schleichhändler nicht in allen Ständen zu finden
wären, aber jeder Schleichhändler muß einen
Bauern gefunden haben oder mehrere Bauern, denn
von einem Bauern kann er nicht leben. (Abgeord¬
neter Geyer: Von woher kommt aber der Schleich¬
händler? Aus der Stadt!) Ich antworte Ihnen
damit: wenn die Bauern gewissenhaft wären, dann
würden sie die Schleichhändler beim Kragen nehmen
und hinauswerfen, dann könnte der Schleichhändler
fein Schaudgewerbe nicht betreiben. (Zustimmung. —
Zwischenrufe.)

Meine Frauen und Herren! Sie müssen mir
zubilligen, daß ich die Verhältnisse objektiv schildere;
es hat gar keinen Sinn, der Wahrheit aus dem
Wege zu gehen, sie zu verschleiern oder zu be¬
schönigen. Wenn man ei« Übel heilen wich so muß
man zugeben, wo die Wurzeln dieses Übels zu
finden sind. Darüber kommen wir nicht hinweg.
Sie werden nun das Argument anführen, daß der
Bauer der Versuchung, enorme Preise zu erzielen,
unterliegt und deshalb mit den Schleichhändlern
verkehrt. Deshalb müssen Sie die Bauern darüber
aufklüren, daß dieser momentane Vorteil dem
Bauern nicht zum Heile gereicht, sondern eine
Devastierung unserer ganzen Wirtschaft zur Folge
hat, daß der Bauer feine Wirtschaft führen muß
auch in dem Bestreben, die Bedürfnisse der Be-
völkernng zu decken, sich den Bedürfnissen der
Bevölkerung und des Staates anzupassen und nicht
immer spekulative Wege zu gehen und die Wirtschaft
nur so zu führen, daß aus den geernteten Pro¬
dukten das meiste herauszuschlagen ist.

Ich bitte zu entschuldigen, daß ich abge-
schwcift bin und mich nicht strikte au die Materie
gehalten habe, aber die Versuchung liegt nahe, daß
man aus diese Dinge eingeht. Wenn ich nun auf
die vorliegende Gesetzesvorlage zu sprechen kommen

soll, so muß ich sagen, daß der Zweck dieser Vor¬
lage natürlich nicht der ist, Geld vom Bauern zu
erhalten, sondern der Zweck der Vorlage ist, das
vorgeschriebene Kontingent hereinzubringen und den
Staat von der Nötigung zu befreien, sich dieses
Kontingent aus dem Auslande zu beschaffen. Hiebei
muß man doch zugeben, daß das Opfer, das den
Landwirten mit dem Kontingent zugemutet worden
ist, kein allzu großes ist. Ich schätze es bei einer
mittleren Ernte auf ein Sechstel des tatsächlichen
Ernteertrages. Die Kontingente in den Kriegsjahren
waren viel höher. Und nun ist man im Jahre
1919/20 bei der Bestimmung des Kontingentes,
das ursprünglich 180.000 Tonnen betragen hat
und dann wegen des Wegfalles einiger kleinerer
Gebiete auf 170.000 Tonnen ermäßigt worden ist,
zu dieser Ziffer gekommen, indem man den drei¬
jährigen Durchschnitt der tatsächlichen Ablieferung
der letzten Jahre genommen hat. Das heißt also,
was die Landwirte in den drei Jahren vor 1919/20
gutwillig abgeliefert haben, hat man als Grundlage
für das Kontingent genommen. Und nun hören Sie!
Im Jahre t 919/20 hat man tatsächlich nur
110.000 Tonnen aufgebracht und für 1920/21
hat man wieder als Kontingent bestimmt, was man
im Jahre 1919/20 an Getreide aufgebracht hat.
Die Ernährungsbehörden find also mit den Ziffern
lediglich dem tatsächlichen Ablieferungswillen der
Landwirte nachgehinkt. Dieser Ablieferungswille —
das ist jetzt statistisch festgestellt — ist von
Jahr zu Jahr geringer geworden und man hat
also das Kontingent von Jahr zu Jahr er¬
mäßigt. Der Bericht drückt das sehr euphemistisch
aus. Er sagt, man hat sich „diese Erfahrungen
zunutzen gewacht", (Heiterkeit) das heißt, die
Erfahrung, daß die Landwirte weniger abge¬
liefert haben, war die Grundlage für die Bemessung
des Kontingentes. Wenn man auf dieser Grundlage'
die Verpflichtungen der Staatsbürger feststellen
wollte, dann würden wir sehr bald ruf Null kommen.
Das wird dann von Jahr zu Jahr kleiner werden.
Heuer hätten wir glücklich — wir stehen im siebenten
Monat nach der Ernte — 80 Prozent des Kon¬
tingentes aufgebracht. Tatsächlich find nur 70 Pro¬
zent übernommen, aber ich schätze, daß noch etwas
bei den Genossenschaften ist, so daß man auf
80 Prozent rechnen kann. Wenn wir nun das Ge¬
setz nicht machen, so werden wir auch nur 80 Pro¬
zent hcreinbringen. Wir werden uns dann nächstes
Jahr „diese Erfahrung zunutze machen" und daun
nur vielleicht 80.000 Tonnen festsetzen. Und so
wird das in lieblicher Reihenfolge weitergehen, bis
wir schließlich mit dem Kontingent auf dem Null¬
punkt angelangt sein werden. Ich meine also, so
geht es nicht.

Ich möchte bei dieser Gelegenheit auf den
Streit bezüglich der Stellungnahme der sozialdemo-
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kratischen Vertreter in der Wirtschaftskommission
zurückkommen. Es hat damals der Herr Abgeordnete
Kunschak aus dem Protokolle festgestellt, wir hätten
bei der niedrigeren Bemessung des Kontingents keine
Gegenanträge eingebracht. Ich möchte feststellen, daß
es sich in der Wirtschaftskommission nicht allein um
die Ziffer des Kontingents gehandelt hat, sondern
daß dabei ein Gemeindekontingent oder ein Bezirks¬
kontingent in Aussicht genommen war. Sie aber
haben dann hier das Gesetz geändert. Es ist aber
etwas anderes, wenn ich ein Gemeinde- oder Bezirks¬
kontingent habe, bei welchem ich in der Lage bin,
den Verkehr mit Getreide zu überwachen. Da außer¬
dem der freihändige Verkehr mit Getreide verboten
war und auch ein Vermahlungsverbot bestand —
es sind ja Verordnungen erschienen, die den frei¬
händigen Verkehr unterbunden haben —, so hat
man die Hoffnung haben können, daß, wenn ein
Gemeinde- oder Bezirkskontingent festgestellt ist, der
Verkehr überwacht werden kann und daß man auch
Exkontingent wird aufkausen können, was natürlich
eine Verteuerung bedeutet härte, aber immerhin
gegenüber dem Auslandsbezug als ein Vorteil zu
werten gewesen wäre. Sie haben aber hier das
Gemeindekoniingent, das Bezirkskontingent beseitigt
und haben sich nur aus ein Landeskontingent fest¬
gelegt. Deshalb, meine Herren, ist sogar der da¬
damalige Minister für Volksernährung aus der Re¬
gierung geschieden, weil er nicht die Verantwortung
für dieses Gesetz übernehmen konnte, und schließlich
und endlich mußte der gegenwärtige Bundesminister
für Volksernährung auch erklären: Dieses Getreide-
bewirrschaftungsgesetz ist nicht ausführbar, wenn man
nicht dieses Gesetz hier macht, wenn man nicht dem
Landwirt, der seine Lieferung-Pflicht nicht erfüllt,
eine Ersatzpflicht in dem Maße auferlegt, als der
Sraat durch diese Nichtablieferung des Kontingents
geschädigt wird. Es ist der Vorwurf, als ob wir
der Verringerung des Kontingents vorbehaltlos zu¬
gestimmt hätten, und zwar in der Fassung, die hier
dem Gesetze gegeben wurde, also durchaus un¬
berechtigt, sondern damals war eine Reihe von
Maßnahmen vorgesehen, die die Erfassung des Ge¬
treides möglich gemacht hätten, und diese Maß'
nahmen wurden im Hause nicht beschlossen.

Meine Frauen und Herren, ich möchte auch
konstatieren, daß mir festgestellt zu sein scheint, daß
die Bauern den landwirtschaftlichen Genossenschaften,
die ja die Aufkäufer des Getreides sind, eigentlich
aus dem Wege gehen. Wir sehen das bei der Milch,
aber wir sehen das namentlich beim Getreide. Das
sch unt seinen Grund darin zu haben, daß der Land¬
wirt fürchtet, die Steuerbehörde werde einmal im
Wege der Genossenschaft seinen Verkehr und den
Umfang seines Geschäftes feststellen können, es weide
ihn dann eine Steuerpfl'cht treffen, und er geht
deshalb den Geschäften mit der Genossenschaft aus

dem Wege. Ich mache auf diesen-Umstand aufmerk-
sam, der mir ein ÜSelstand zu sein scheint und dem
entgcgenzuwirken auch die Pflicht der Landwirte¬
organisation wäre.

Zu dem Gesetze selbst muß ich sagen, daß
die Ersatzpflicht, die für den nicht abliesernden Land¬
wirt statuiert wird, nicht das volle Maß des
Schadens, den der Staat durch die Nichtablieferung
hat, erreicht. (Bundesminister für Volksernährung
Dr. Grünberger: Die Fracht!) Nicht nur die
Fracht, Herr Minister, wird den Landwirten
geschenkt, sondern es wird ihnen auch der
allerdings nicht leicht meßbare Schaden geschenkt,
der durch die Verschlechterung unserer Valuta ent¬
steht; denn wenn ich soviel Tonnen Getreide mehr
aus dem Auslande bringen muß, wenn ich dafür
um soviel mehr auswärtige Valuta beschaffen muß,
so erleidet natürlich unsere Valuta eine Verschlech¬
terung um einige Punkte, die wohl gerade bei
dieser Gelegenheit nicht meßbar ist, aber jedenfalls
nicht nur einen ideellen Schaden, sondern einen fakti¬
schen Schaden bedeutet, der uns im Valntaverkehr
entsteht, und dieser Schaden wird durch die im
Gesetze statuierte Ersatzpflicht nicht gedeckt.

Ich möchte feststellen, daß wir die Wirkung
dieses Gesetzes auch für die nächsten Jahre brauchen.
Solange es ein Kontingent gibt, muß es, hohes
Haus, auch eine Ersatzvflicht geben für die ihre
Kontingentpflicht nicht erfüllenden Landwirte, denn es
geht nicht an und würde zu einer weitgehenden
Demoralisation unter der landwirtschaftlichen Be¬
völkerung führen, wenn derjenige, der seine Kon¬
tingentverpflichtungen nicht erfüllt, straflos bleibt;
dann wird langsam kein Landwirt mehr abliesern.
Es muß also dieses Gesetz auch für die nächsten
Jahre in Wirksamkeit bleiben; es muß jeder Land¬
wirt wissen, daß, wenn er seine Pflicht nicht erfüllt,
er den Schaden zu tragen hat. Meine Herren!
Wenn das der Landwirt gleich bei der Ernte weiß,
dann wird er rascher sein Kontingent abliesern, dann
wird er rascher trachten, feine Verpflichtung zu erfüllen,
und man wird nicht erst hinterher kommen müssen,
bis vielleicht das Nichtabliefern der Landwirte seine
üblen valntarischen Wirkungen bereits geäußert hat.

Wir müssen, hohes Haus-, aus das entschiedenste
dagegen protestieren, wenn die Regierung etwa die
Absicht hätte, die günstige Wirkung dieses Gesetzes
für den Staatshaushalt etwa mit einer Nachzahlung
zu paralysieren, einer Aufzahlung für das bereits
abgclieferte Getreide. Davon, meine Herren, kann
und darf keine Rede sein. (Sehr richtig!) Wenn
alle Landwirte ihr Kontingent abliesern, so werden
sie ja nichts zahlen, sie werden nicht belastet werden;
wenn Sie aber etwa, wie das die Absicht zu sein
scheint, die Aufzahlung von 1000 K für den Meter¬
zentner des schon abgelieferten Getreides leisten
wollen — und dabei ist es ja gleichgültig, ob die

23. Sitzung NR I. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)46 von 66

www.parlament.gv.at



23. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich am 9. März 1921. 767

Hälfte in bar und die Hälfte in anderen Zuwen¬
dungen gegeben wird —, so werden Sie wieder
1 Vi Milliarden brauchen.

Meine Herren! Es wäre also eine Sisyphus¬
arbeit gewesen: Auf der einen Seite versucht man
die Verbilligungsaktion abzubauen, man versucht
Zuschüsse von der Industrie, von dem Gewerbe pro
Kops des Arbeiters herauszuholen, um diese Zuschüsse
zu restringieren, die Wirkungen dieser Zuschüsse auf
den Staatshaushalt, zum Teile wenigstens, zu para¬
lysieren und auf der anderen Seite leisten Sie im
April und Mai eine Nachzahlung auf ein Produkt,
das im Vorjahre unter ganz anderen Verhältnissen
erzeugt wurde. Es ist selbstverständlich, daß die
Gestehungskosten des Vorjahres ungleich niedrigere
waren, als es die Gestehungskosten heuer sein
werden. Aber jedenfalls ist eine '.Nachzahlung auf
das Produkt des Vorjahres ungerechtfertigt. Das ist
eine durchaus ungerechtfertigte Zuwendung zu¬
gunsten der Landwirte, namentlich deshalb, weil,
wie ich schon gesagt habe, das Kontingent als ein
kleines Opfer des Landwirtes für den Staat zu be¬
zeichnen ist.

Meine Herren! Ich erkläre, daß wir für dieses
Gesetz stiinmen werden. Wir stimmen dafür in der
Erwartung, daß es auch für die nächsten Jahre
Geltung haben wird, daß mit der Bestimmung eines
Kontingents zugleich auch eine solche Ersatzpflicht
der nicht abliefernden Landwirte statuiert werden
muß. Wir verwahren uns gegen jede Nachzahlung,
weil dadurch die Wirkungen dieser Abbauaktion
wieder illusorisch gemacht werden.

Zum Schlüsse möchte ich an die Vertreter
der Landwirte den Appell richten, sich zur
Erkenntnis aufzuschwingen, daß Arbeiter aus der
ein n Sette und Landwirte auf der anderen Seite
durch ihre Arbeit allein imstande sind, unsere
Wirtschaft wieder hoch zu bringen, und daß die
Landwirte die Idee mit dem Weltmarktpreise wieder
fallen lassen sollen. Die Arbeiter erfüllen dem
Staate gegenüber ihre Pflicht, die Löhne der
Arbeiter . . . (Ruf: Ja, wenn sie streiken!) Hören
Sie mir auf mit solchen Bemerkungen über Streik!
Natürlich gibt es auch Verhältnisse, wo der
Arbeiter zu streiken gezwungen ist. Ja, Ihren
Bedürfnissen nach Ausbeutung natürlich wird der
Arbeiter nicht genügen können, Sie haben eben
Bedürfnisse, die das menschliche Maß übersteigen.
Ter Lohn des Arbeiters, das muß sestgestellt
werden,"-steht weit unter der Weltmarkt-Parität
(lebhafte Zustimmung) und der Arbeiter hat atlch
die Überzeugung, daß es für unsere Produktion
gefährlich ist, wenn der Lohn die Weltmarkts¬
parität erreichen wird; vielfach hört man aber bei
Ihnen nur Agitatoren, die herumgehen und vom
Weltmarktspr. ise reden. Wir haben die Über¬
zeugung, daß, wenn wir die Weltmarktsparität

erreichen, unsere Wirtschaft zugrunde gegangen sein
wird. Die Arbeiter bringen also diesem Staate, der
Republik, Opfer, schwere Opfer, und es ist nun an
Ihnen zu zeigen, daß Sie auch vom Opferwillen
beseelt sind, daß sie von dem Geiste beherrscht
sind, dahin zu wirken, daß unsere Wirtschaft wieder
ausgebaut wird, daß wir uns wieder ausrichten aus
dem Elend, in das der Krieg uns gebracht hat.
Das wird aber nicht gehen, wenn Sie den
Schleichhandel frequentieren, und das wird nicht
gehen, wenn Sie hypnotisiert bleiben werden von
den Weltmarktspreisen für Lebensmittel. (Lebhafter
Beifall und Händeklatschen.)

Präsident: (welcher während vorstehender
Rede den Vorsitz übernommen hat): Zum Worte
gelangt der Herr Abgeordnete Hofer. Ich erteile
ihm das Wort.

Abgeordneter Hofer: Hohes Haus! Zunächst
erkläre ich, daß gerade wir Bauern das jetzt in
Verhandlung stehende Gesetz aus dem Grunde
wünschen, weil wir von unseren Kollegen in den
Versammlungen zu wiederholten Malen ausgesordcrt
wurden, wir müssen denjenigen bestrafen, der sich
seiner Ablieferungspflicht entzieht, sonst werden sie
selber, die die Ablieferungswilligen sind, nicht mehr
gewillt sein, tatsächlich ihrer Pflicht in der Be¬
ziehung nachzukommen.

Meine hochverehrten Herren und Damen! Der
Herr Vorredner hat am Schluß einen Appell an
uns Bauern gerichtet, worin er uns auffordert, wir
mögen gemeinsam mit den Arbeitern mithelsen,
unsere R-publck aufzurichten und alles das aus dem
Wege zu räumen, was uns in Betreff der Valuta
hindert. Meine Hochverehrten! Ich erkläre Ihnen,
daß gerade wir Bauern derjenige Stand sind, der
von jeher alles getan hat, um tatsächlich die Re¬
publik wieder aufzurichten und wieder aufzubauen,
und zwar aus dem Grunde, weil ich Ihnen heute
erklären kann, daß wir Bauern trotz dieses niedrigen
Preises, der bei weitem den Gestehungskosten nicht
entspricht, von diesen vorgeschriebenen 11.000 Wag¬
gons bereits über 8000 Waggons aufgebracht
haben. Wenn wir untersuchen, woher das aufge¬
bracht wurde, so muß ich konstatieren, daß dies
größtenteils von den kleineren Bauern aufgebracht
wurde. Wenn wir mit unserem Kontingent noch im
Rückstände sind, so ist cs der Großgrundbesitz, der
uns leider gerade im heurigen Jahre mit seiner
Ablieferung im Stich gelassen hat.

Ich w ll Ihnen hier tatsächlich Ziffern nennen.
Zum Beispiel! Die Gutsbcsitzung Unierwalters-
dorf hat an Vorschreibung bekommen 407 Meter¬
zentner und hat 63 Meterzentner abgeliefert, die
Gutsbesitzung Trumau hat eine Vorschreibung be¬
kommen auf 236 Meterzentner und hat 138 Meter-
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zentner abgeliefert, die Gutsbesihnng Pottendorf
hat vorgeschrieben bekommen 700 Meterzentner und
hat 470-Meterzentner abgeliefert, die Gutsbesitzung
Ebreichsdorf (Dräsche selbst) hat vorgeschrieben
gehabt 350 Meterzentner und hat abgeliefert
100 Meterzentner, die Gutspachtuug in Eb¬
reichsdorf, die Viehverwertung, hat vorgeschrieben
gehabt 750 Meterzentner und hat abgeliefert
155 Meterzentner, die Gutsbesitzung Moosbrunn
hat vorgeschrieben gehabt 196 Meterzentner,
hat abgeluefert 96 Meterzentner, die Gutsbesitzung
Münchendorf hat vorgeschrieben gehabt 850 Meter¬
zentner, hat abgelicfert 520 Meterzentner, Dürnkrut
hat vorgeschrieben 190 Meterzentner, hat abgeliefert
20 Meterzentner, Stripfing hat vorgeschrieben
530Meterzentner,hat abgeliefert 206 Meterzentner,die
Gödinger Zuckerfabrik hat vorgeschrieben 2100 Meter¬
zentner, hat abgeliesert 820 Meterzentner (Rufe:
Hört! Hört!), Mährisch Grußbach hat vorgeschrieben
4500 Meterzentner, hat abgeliefert 3120 Meter¬
zentner, Ernstbrunn hat vorgeschrieben 1000 Meter¬
zentner, hat abgeliefert 320 Meterzentner, Nieder-
leis hat vorgeschrieben 180 Meterzentner, hat ab¬
geliesert 70 Meterzentner, Oberhollabrunn hat
vorgeschrieben 600 Meterzentner, hat abgeliefert
206 Meterzentner, Orth hat vorgeschrieben 1386 M ter-
zentner, hat abgeliefert 389 Meterzentner (Rufe:
Hön!Hört!), Raasdorf hat vorgeschrieben 800 Meter¬
zentner, hat abgeliefert 388 Meterzentner, Reitzen¬
dorf hat vorgcschricben 1400 Meterzentner, hat
abgeliefert 550 Meterzentner, Lassee hat vor¬
geschrieben 1100 Meterzentner, hat abgeliefert
820 Meterzentner, Eßlingen hat vorgeschrieben
800 Meterzentner, hat abgeliesert 300 Meterzentner,
Fuchsenbiegel hat vorgeschrieben 1200 Meterzentner,
hat abgeliefert 942 Meterzentner, Leopoldsdorf hat
vorgeschrieben 1913 Meterzentner, hat abgeliesert
928 Meterzentner, Markgrafneusiedl hat vor¬
geschrieben 1192 Meterzentner, hat abgeliefert
325 Meterzentner, -Oberhausen hat vorgeschrieben
2089 Meterzentner, hat abgeliesert 750 Meter¬
zentner, Oversiebenbrunn hat vorgeschrieben900Meter¬
zentner, hat abgeliefert 100 Meterzentner (Hört!
Hört!), Wolfsthal hat vorgeschrieben 1657 Meter¬
zentner, hat abgeliefert 890 Meterzentner, Prellen-
kirchen hat vorgeschrieben 750 Meterzentner, hat
abgeliefert 99 Meterzentner.

Meine hochverehrten Herren! Diese Zahlen sind
authentisch, die habe ich von meinen Kommissionären
in Niederösterreich erhoben. Das sind selbstver¬
ständlich Ziffern, die in keiner Richtung ange-
zweifelt werden können. Aus diesen Zahlen werden
Sie ersehen, daß hauptsächlich gerade der Groß¬
grundbesitz mit seiner Lieferung im Rückstand ge¬
blieben ist. Wenn wir hier eine genaue Untersuchung
über die Ursache anstellen, so finden wir, daß es
leider die Kollektivverträge sind, die den Großgrund¬

besitzer verhinderten, heuer sein vorgeschriebenes
Kontingent voll und ganz abliefern zu können. Ich
kann hier konstatieren, daß gerade der Großgrund¬
besitz cs war, der seiner Ablieferungspflicht in erster
Linie immer voll und ganz nachgekommen ist, aber
heuer war er eben im Rückstand, weil er so riesig
große Deputate an die Arbeiter hinausgeben mußte.
(Abgeordneter Eidersch: Wenn man lauter Rühen
baut, statt Getreide, ist es selbstverständlich!) Ich

bitte, Herr Kollega, das hier bezieht sich aber auf
Getreide, und ich kann Sie versichern, daß die
Anbaufläche nicht geringer geworden ist, aber der
Großgrundbesitz ist eben nicht mehr in der Lage,
so viel Frucht im Kontingcntierungswege für die
Allgemeinheit abzugeben, wenn er von vornherein
schon den größten Teil seiner Fechsung an seine
Arbeiter ab geben muß.

Nun, meine hochverehrten Herren, weil ich
gerade bei dieser Arbeiterfrage bin, so gestatten Sie
mir, daß ich mir nur einige Worte über die Zu¬
kunft erlaube, die uns jetzt in betreff der Saison¬
arbeiter droht. Die Saisonarbeiter, das sind Slowaken
und Ungarn, verlangen heuer folgende Naturalien.
Ich will gar nicht auf die Löhne eingehen, die sie
beanspruchen. Ich stehe auf dem Standpunkte und
erkläre, daß wir Bauern alle auf. dem Standpunkt
stehen, wir wollen gerne unserem Arbeiter diesen
Lohn geben, den er in diesen schweren Zeiten selbst¬
verständlich braucht, um seinen Unterhalt zu be¬
streiten; aber in den neuen Kollektivverträgen
werden von den Saisonarbeitern beispielsweise ver¬
langt: täglich 60 Dekagramm Kochmehl und 65 Deka-
gramm Brotmehl pro Kops, also 1 Kilogramm
25 Dekagramm, das macht im Monat 37Vs Kilo¬
gramm, und demgegenüber bewilligt man oem
Bauern großherzig, daß er sich 11 Kilogramm
Getreide im Monate für seinen Hausbedarf mahlen
darf. (Hört!) Ich frage hier ganz besonders die
Konsumenten: Glauben Sie, daß, wenn wir derartige
Forderungen bewilligen müssen, die Allgemeinheit
daraus einen Vorteil ziehen wird? Ich glaube es
nicht, weil dadurch ganz einfach jenes Quantum,
welches wir gerne bereit sind, der Allgemeinheit
zuzuführen, ganz bedeutend verringert wird.

Ich habe hier nur einige Ziffern aus diesem
Kollektivverträge genannt, ich will mich nicht weiter
darauf einlassen, aber ich glaube doch, auf die
Ursachen eingehen zu müssen, warum der Bauer
nicht imstande ist, sein Kontingent vollkommen ab¬
liefern zu können. Der hochverehrte Herr Vorredner
hat auch die Behauptung aufgestellt, daß die Vor¬
schreibung kaum ein Sechstel unserer Fechsung
beträgt. DaS muß ich, meine Herren, als erfahrener
Bauer ganz entschieden in Abrede stellen, weil ich
vollkommen überzeugt bin, daß wir heuer selbst
weit mehr als ein Drittel unserer Fechsung ab¬
geliesert haben. (Zwischenruf des Abgeordneten
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Eidersch.) Lieber Herr Kollega, ich sage Ihnen,
unsere Fechsung hat heuer pro Joch durchschnittlich
nicht ^mehr als 6 bis höchstens 8 Meterzentner be¬
tragen und abgeliefert beziehungsweise vorgeschrieben
wurden urw pro Joch 250 bis 350 Kilogramm.
Sie werden da einsehen, daß wir nicht ein Secbstel,
sondern beinahe die Hälfte abgeliesert haben. Das
wollte ich nur richtigstellen.

,Nun f)at auch der hochverehrte Herr Kollege
daraus hin gewiesen, daß die Bauern mit diesen!
Betrage von 10 K eine kolossale Überzahlung ihrer
Produkte bekommen hätten. (Heiterkeit.) Ich bitte
um Verzeihung, aber wenn nicht eine Nacbzahlung
kommt, ist der Bauer überhaupt nicht mehr im¬
stande, das auszuhalten. (Sehr richtig!) Wenn man
mit dem Bauer immer so verführt, daß man ihm fort¬
während seine eigenen Produkte nimmt und ihm
gewissermaßen seinen Lohn aus eine Höhe drückt,
die weit unter den Gestehungskosten ist, dann werden
wir mit unserer Landwirtschaft in ein bis zwei
Jahren fertig sein.

Es wird immer vom Reichtnme der Bauern
gesprochen — ich spreche im allgemeinen, ich nehme
diejenigen, die Schieber sind, nicht aus, ich will
auch im Aufträge des Großteiles unserer Bauern¬
schaft die Schieber unter den Bauern nicht schützen,
aber Sie haben gesagt, der Bauer sieht das
Schicbertum recht gerne. Ich werde Ihnen nur
einen konkreten Fall erzählen, den ich selber in der
Ortschaft Belm mitgemacht habe. Ich bin wegen
der Kontingentvorschreibung eines Tages auch in
der Gemeinde Belm gewesen und da sehe ich eine
ganze Prozession von Leuten. Ich frage, was das
ist, und da sagt man mir, das sind lauter Leute,
die von Wien kommen und Kraut haben wollen.
Die Bauern haben buchstäblich Haus für Haus die
Tore versperrt gehabt, und ich war selber Augen¬
zeuge, wie man dort daran gegangen ist, die Tore
der Bauernhäuser zu demolieren. Nun stellen Sie
sich vor: Der Bauer kann gerade unter der Ernte¬
zeit, wo er alle seine Hilfskräfte, die er im Hause
zur Verfügung hat, unbedingt notwendig braucht,
sie zur Arbeit für landwirtschaftliche Zwecke nicht
verwenden, weil er sie zum Schutze seines Eigen¬
tums zu Hause lassen muß. In den Bauernhäusern
war es früher intnter so, daß eine alte Mutter
oder eine Großmutter zu Hause bei den Kindern
geblieben ist und die Aufsicht der Kinder besorgt
hat. Jetzt aber kommen die Schleichhändler in
solchen Massen und drohen mit allen möglichen —
doch von den Drohungen will ich ganz absehen,
aber sie ^schreiten auch tatsächlich zu Gewaltakten.
Und so ist es auch in Velm geschehen, daß diese
Leute, weil sie in der Ortschaft kein Kraut bekommen
haben, aufs Feld hinausgegangen sind, dort sich
das Kraut genommen und einen Wächter blutig
geschlagen haben. So sind die Verhältnisse. Sie

sehen daraus, daß die Bauern absolut nicht wollen
und auch wirklich gar kein Interesse haben, sich in
dieser Weise mit den Schleichhändlern abzugeben,
obwohl ich anderseits vom wirtschaftlichen Stand¬
punkt es einsehe. Sie wissen, meine Herren, daß
der Bauer mit Herz und Hand an seiner Scholle
hängt, daß er der einzige Stand ist, der seine
Arbeitsfreude während des Krieges und auch jetzt
nach dem Kriege noch nicht eingebüßt hat, daß der
Bauer der einzige Stand ist, der sich immer zurück-
gehalten hat, mit Drohungen hervorzutreten, daß
der Bauer vielleicht sogar der einzige Stand ist,
der noch nicht auf die Gasse gegangen ist (Sehr
richtig)f daß der Bauer aber auch der einzige
Stand ist, der tatsächlich keinen Streik macht.
(Zwischenrufe.)

Meine Herren! Sie sehen, welche Geduld in
dem Bauernstände ruht. Versetzen Sie sich einmal
in die Lage der Bauern! Hand aufs Herz! Pro¬
bieren Sie es einmal und werden Sie Bauer und
Sie werden sehen, daß Sie wirklich für Ihre
schwere Arbeit, die Sie das ganze Jahr hindurch
zu leisten haben, einen so schmählichen Lohn be¬
kommen, daß sie tatsächlich nicht imstande sind, auch
nur die Gestehungskosten damit zu decken. Darum
ist es ein Standpunkt der Gerechtigkeit, daß man
dem Bauern tatsächlich das gibt, was er sich ehrlich
verdient hat. Gerade das ist eben die unglückselige
Hgltung in unserem Staate, daß man es nicht
verstanden hat, dem Bauern Preise zu bieten, welche
ihn arbeitsfreudig stimmen, sondern daß man ihm
immer Preise gegeben hat, die bei weitem unter
den normalen Preisen in jeder Beziehung waren.
Sie sprechen davon, daß der Bauer von Weltmarkt¬
preisen phantasiere. Meine Herren! Das glauben
Sie selbst nicht. Der Bauer hat sein Lebtag den
Weltmarktpreis noch nicht verlangt, obwohl er für
alle seine Bedarfsartikel, die er in seiner Wirtschaft
braucht, schon lange die Weltmarktpreise bezahlen
muß. So will ich Ihnen zum Beispiel nur eines
sagen: ich habe vor ungefähr 14 Tagen ein Pferd
beschlagen lassen; ich habe aber die Eisen her¬
gegeben und habe für das Beschlagen des einen
Pferdes 480 K bezahlt! Das hat man einmal um
2 K 80 li bekommen. (Abgeordneter Eldersch:
Hätten Sie gefragt, wie viel der Gehilfe Lohn hat!)
Ich bin nicht neidig, ich stehe auf dem Standpunkt,
daß man dem Arbeiter so viel geben muß, damit
er anständig leben kann, aber man muß auch dem
Bauern geben, daß er existieren kann. Sie alle sind
der Meinung, daß gerade der Bauernstand es ist,
der in erster Linie unsere. Republik aufbauen kann.
Das können wir nur dann tun, wenn Sie uns die
Möglichkeit dazu geben.

Ich will aber noch weiter gehen und Ihnen
jetzt — verzeihen Sie — eine Rentabilitätsberech¬
nung einer kleinen Wirtschaft bringen, damit Sie
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sehen, wie hoch dem Bauern tatsächlich das Kilo¬
gramm Getreide in seinem Haushalt kommt. Ich
nehme an, es ist eine Wirtschaft mit 30 Joch. Der
Besitzer braucht einen Knecht; dieser kostet ihm
36.000 K im Jahre inklusive der Kost und alles
dessen, was der Bauer geben muß. Das ist sehr
bescheiden. Der Bauer braucht drei Taglöhner durch
fünf Monate. Da nehme ich an, daß das eine
Familie ist, bestehend aus dem Bauern, seiner Frau
und einem Kind. Dann braucht er nebenbei zur
Bestreitung der Arbeit noch diese Arbeitskräfte. Der
Taglöhner kostet ihm täglich nach dem heutigen
Kurse 150 K, das sind in fünf Monaten 22.500 K.
Er braucht für 20 Joch Schnitterlohn, der hat^bei
uns im Vorjahre inklusive der Kost pro Joch
900 L gekostet, das sind also 18.000 K. Vier Joch
Wiesenmähen haben pro Joch 500 K gekostet, das
sind 2000 K. Ferner zwei Tage Dreschmaschine;
die Dreschmaschine kommt inklusive Arbeit, Ol,
Kohle und allem, was drum und dran hängt, auf
täglich 9000 K, das sind also l 8.000 Kl Er braucht
20 Meterzentner Getreidesaat — da ich demgegen¬
über die ganze Fechsung des Bauern als Einnahme
stelle, muß ich auch diese Saat als Ausgabe nehmen
ll 1000 K — ich rechne nur das, was Höchstpreis
ist, — das sind also 20.000 K für 20 Meter¬
zentner. 10 Meterzentner Saatkartoffeln ä 340 K
macht 3400 K, 20 Kilo Maissaat ä 12 K macht
240 K, 40 Meterzentner Hafer für Pferdefurter für ein
Jahr ü 1000 L — das ist sehr bescheiden, das müssen
Sie zugeben — macht 40.000 K, 70 Meterzentner
Heu für Pferde L 300 K macht 21.000 K, Zinsen
und Abschreibung betragen bei dieser Wirtschaft
20.000 Li — da rechne ich nur den Wert einer
Wirtschaft mit 30 Joch auf 200.000 K und das
ist genug, weil sie sein Lebtag nicht 200.000 K
gekostet hat —, Abschreibung für Pferde 20.000 K,
Gebäude- und Geräteerhaltung macht 40.000 Li,
Verdienst für Mann, Frau und Sohn macht
108.000 K — ich habe die Familienmitglieder
genau so wie den Knecht mit 36.000 K Jahres¬
einkommen gerechnet. Insgesamt weist also diese
Wirtschaft Auslagen von 369.140 K auf.

Demgegenüber stehen nun folgende Ziffern als
Einnahmen: 60 Zentner Winterfrucht L 1000 K,
macht 60.000 K — ich rechne die volle Fechsung,
die Zahlen sind aus einem normalen Betriebe, wie
sie bei uns bestehen, herausgegriffen — 60 Zentner
Sommcrfrucht ü 900 K macht 54.000 K, 120 Zentner
Stroh ä 200 K macht 24.000 K/ 40 Zentner
Heu ä 300 K sind 12.000 K, 100 Zentner Futter¬
rüben ä 150 K sind 15.000 K, 60 Zentner Kar¬
toffeln ä 340 L sind 20.400 K, 30 Zentner Mais
ü 1200 K sind 36.000 K, das ist also eine
Gesamteinnahme von 221.400 Kl Wenn ich nun
den Abgang von 147.740 Kronen rechne, so fehlen
ihm zur Deckung seiner Kosten pro 100 Kilogramm

noch 1231 K. 1000 K bekommt er pro Meter¬
zentner und die Gestehungskosten betragen 2231 K
oder mit anderen Worten nach dieser Berechnung
kostet ihm das Kilogramm 22 K 31 h, während er
wirklich 10 Kronen per Kilogramm bekommt. Daß
es unter diesen Verhältnissen unmöglich ist, vom
Bauern weiter zu- verlangen, er solle seine Wirt¬
schaft intensiv betreiben, er solle trachten, daß die
ganze Produktion gehoben wird, wo er doch weiß,
daß er tatsächlich nur für seinen Untergang arbeitet,
versteht sich unter solchen Verhältnissen von selbst.

Sie sehen, meine verehrten Herren, daß der
Bauer tatsächlich freizusprechen ist, weil er es
wirklich nicht verschuldet hat, wenn er Getreide zun:
Schleichhandel verwendet und verschiedene Quanti¬
täten Frucht auch in seinem Hause verbraucht hat.

Nun kommt noch ein Moment. Sie wissen ja,
daß tatsächlich unsere Geräte, die Gebäude und alles
kolossal vernachlässigt ist, weil wir während des
Krieges nicht imstande waren, unfere Gebäude und
auch die Gerätschaften im Hause im guten Zustande
zu erhalten. Und wie bekommt man jetzt etwas?
Glauben Sie, wenn ich jetzt hinausgehe zum Holz-
Händler und sage, ich möchte gern 10.000 Schin¬
deln Haben, daß er mir diese 10.000 Schindeln
verkauft. Unmöglich. — Sie können das nicht be¬
kommen. Der Bauer ist verpflichtet, ihm ein gewisses
Quantum von Lebensmitteln zu geben. Das ist nach
dem Gesetze gestattet, weil ja der Grundgedanke
unserer Kontingentierung darin bestanden hat, daß
der Bauer in erster Linie seinen Eigenbedarf decken
kann und decken muß. Und so geht es bei allen
anderen Arbeiten, ob wir jetzt zum Schlosser, zum
Tischler oder zum Schmied oder zum Wagner gehen
— überall müssen wir Lebensmittel hingeben und
dadurch ist es ganz leicht möglich, daß der eine
oder andere Bauer wirklich nicht in der Lage ist,
sein Kontingent abzuliefern.

Und dazu kommt noch ein Moment und das
ist die ungleichmäßige Vorschreibung. Sie werden
staunen, wenn ich Ihnen sage, daß wir heute noch
eine Reihe von Gemeinden haben, in denen die
Vorschreibung des Kontingents bis heute noch nicht
erfolgt ist. Es ist eine Vorschreibung hinunter¬
gegangen, in der Gemeinde hat der Bürgermeister
diese Vorschrcibungen abgeändert, weil sich jeder ge¬
wehrt hat,' das ist dann zurückgegangen, von oben
ist wieder der Auftrag gekommen, kurz wir haben
eine Reihe von Gemeinden, wo die Vorschreibungen
des Kontingents bis heute noch nicht geregelt sind,
so daß viele Bauern nicht wissen, was sie eigentlich
abliefern müffen. Und alle diese würden jetzt unter
diese Strafe kommen. Ich bin daher beruhigt, daß
wenigstens ein Absatz dieses Gesetzes bestimmt, daß
nur derjenige, dem nachgewiesen wird, daß er wirklich
nur zum Zwecke des Schleichhandels, um sich zu
bereichern, die Frucht zurückgehalten hat, mit Strafe
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belegt werden soll. Für die Bestrafung dieser Leute
sind auch wir Bauern, da sind wir einig. Aber ich
bille heute schon den Herrn Bundesminister für
Volkseruährung, diese Momente, die ich hier kurz
angeführt habe, ins Auge zu fassen und bei der
Beurteilung der Schuldigen diese wirklich maß¬
gebenden Momente auch zu berücksichtigen. (Lebhafter
Beifall und Händeklatschen.)

Präsident: Die Debatte ist geschlossen.
Wünscht der Herr Berichterstatter das Schlußwort?

Berichterstatter Mdermayr: Ich verzichte.

Präsident: Der Herr Referent verzichtet
Wrr schreiten daher zur Abstimmung.

Es ist gegen die einzelnen Paragraphen
dieses Gesetzes keinerlei Gegenantrag gestellt worden.
Ich werde sie daher unter einem zur Abstimmung
bringen und bitte diejenigen Damen und Herren,
welche die §§ 1 bis einschließlich 8 sowie

und Eingang des Gesetzes annehmen
wollen, sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.)
Das Gesetz ist angenommen.

Berichterstatter Födermayr: Ich beantrage,
die dritte Lesung sofort vorzunehmen.

Präsident: Der Herr Referent beantragt
die sofortige Vornahnle der dritten Lesung. Ich
bitte diejenigen Damen und Herren, welche diesem
formalen Anträge zustimmen, sich von den Sitzen
zu erheben. (Geschieht.) Das hohe Haus hat mit
der erforderlichen Zweidrittelmehrheit die
sofortige Vornahme der dritten Lesuna be¬
schlossen.

Wünscht jemand zur dritten Lesung das Wort?
(Niemand meldet sich.) Es ist nicht der Fall. Ich
bitte diejenigen Damen und Herren, welche das
Gesetz auch in dritter Lesung annehmen wollen, sich
von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.)

Das Bundesgesetz, womit ergänzende
Bestimmungen zu dem Gesetze vom 3. Juli
1919, St. G. Bl. Nr. 345, über die Regelung
des Verkehres mit Getreide und Mahlpro¬
dukten getroffen werden (II. Nachtrag zun;
Getreideverkehrsgesetz) (gleichlautend mit
219 der Beilagen) ist auch in dritter Lesung
beschlossen und damit diese Angelegenheit erledigt.

Wir kommen nunmehr zum nächsten Punkt
der Tagesordnung, das ist die Fortsetzung der
Spezialdebatte über den Bundesvoranschlag
und das Bundesfinanzgesetz für das Ver¬
waltungsjahr 1920/21 (i68 der Beilagen).

Zum Worte gelangt der Herr Abgeordnete
Kollarz; ich erteile ihm das Wort.

Abgeordneter Kollarz: Hohes Haus! Ein¬
zelne Herren Abgeordneten haben schon gestern in
ergreifenden Worten auf das Schicksal der Pensiouisten,
Witwen und Waisen hingewiesen, haben es mir
daher erspart, in Details einzugehen. Ich will aber
dennoch einiges erwähnen, was vielleicht noch nicht
so ganz bekannt sein dürfte. Es ist bekannt, daß in
unserer Republik die Staatsangestellten überhaupt
kein besonderes Los haben, daß sie Tag für Tag
um die notwendigsten Gebühren kämpfen müssen. Uin-
somehr ist dies natürlich bei den Pensionisten,
Witwen und Waisen der Fall. Wenn die einen in
Etappen sich die kargen Erfolge erringen müssen, so
können wir füglich sagen, daß die anderen, die
Witwen, Waisen und Pensionisten etappenweise ver¬
hungern. Die übrigen Berufsgruppen in der Republik
haben es wesentlich einfacher. Mehrfach mit besseren
dynamischen Kräften ausgestattet, ist ihnen die
Möglichkeit gegeben, durch Streiks auf die Bundes¬
verwaltung einen entsprechenden Druck auszuüben.
Wesentlich anders verhält es sich natürlich bei den
armern Duldern, den Pensionisten, Witwen und
Waisen. Seit Jahr und Tag wird an der Ver¬
besserung der Verhältnisse dieser ärmsten unserer
Staatsbürger gearbeitet. Die Armen haben aber
nichts davon, wenn fortwährend nichts anderes ge¬
macht wird als nur gearbeitet und das tatsächliche
Resultat dieser Arbeit ihnen nicht, in Form von
Ausbesserungen zukommt. Bisher haben die Pensionisten,
Witwen und Waisen vielfach Versprechungen erhalten.
Die letzten sind allerdings derart konkret gehalten,
daß man annehmen müßte, daß sie demnächst in
Erfüllung gehen.

Das Wichtigste, was die Pensionisten, Witwen
und Waisen fordern, ist, daß die mehrfachen Unter-
chiede — es sind deren vier bis fünf — endlich

verschwinden und daß endlich einmal eine Gleich¬
artigkeit in der Gebührenbemessung der Pensions-
oarteien stattstnde. Ich möchte daraus aufmerksam
machen, daß die llnterschiede zwischen den einzelnen
Gruppen ganz horrend sind. Es dreht sich um einen
Unterschied bis 227 Prozent der Gebühren bei
Pensionisten und bis 190 Prozent bei Witwen und
Waisen. Es ist nicht gut einzusehen, daß zum Bei¬
spiel ein Pensionist, welcher einen Tag früher in
Pension ging, als Grundgebühr, sagen wir in der
VIII. Rangsklasse,. 5000 K hat, und daß der um
einen Tag später in Pension gegangene 10.900 Li
hat. ^zch bin überzeugt und wir haben es gestern
aus dem Munde der Vertreter sämtlicher Parteien
gehört, daß sie dem Elend unserer Pensionisten ein
williges Ohr leihen wollen und dieses Elend endlich
aus der Welt zu schaffen gesonnen sind.

Der Antrag der Abgeordneten Angerer,
Odehnal und Zelenka ging dahin, daß das
Gesetz, welches nun über die Pensionserhöhung ein¬
gebracht wird, vor allem eine Angleichung aller
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Pensionskategorien bringen soll. Daraufhin hat das
Bundesministerium der Finanzen einen neuen Gesetz¬
entwurf eingebracht und behauptet, in diesem sei es
dieser Forderung des Finanzausschusses gerecht ge¬
worden. Ich möchte gleich vorwegs betonen, daß
das ein großer Irrtum des Bundesministeriums für
Finanzen ist, denn alle Zahlen, die darin errechnet
werden können, geben dasselbe Beispiel wie die erste
Vorlage, nur in geringerem Maßstabe. Es sind
nämlich noch unglaublichere Unterschiede wie ehedem
vorhanden. Ich möchte betonen, daß die Normal¬
bezüge der Pensionisten hinter den Letztpensionisten
auch nach dem neuen Entwürfe durchschnittlich um
25 Prozent und die der Witwen um 50 bis
100 Prozent gegen die der Neuwitwen Zurückbleiben.
Ich muß betonen, daß die Behandlung der Pen¬
sionisten, Witwen und Waisen geradezu als schändlich
bezeichnet werden muß. Es darf daher nicht wunder¬
nehmen, wenn diese Armen zu Verzweiflungsakten
schreiten und entweder freiwillig aus dem Leben
gehen oder in dumpfer Resignation Parasiten
schlimmster Sorte der Republik werden. Ich könnte
tausende Beispiele . anführen. Erst vorgestern kam
mir ein Brief eines in der VI. Rangklasse stehenden
Pensionisten zu, der mich mit aufgehobenen Händen
ersucht, ihm zu helfen; er hätte eine kranke Frau
und eine Tochter und bekäme nur 1300 K ^monat¬
liche Pension. Alle seine Ansuchen an die Finanz-
landesdirektion in Wien seien bisher fruchtlos ge¬
wesen und er gehe einem Elend entgegen, das er
und seine Familie n.icht weiter zu tragen vermögen.
Es ist das nur ein Beispiel, das sich täglich und
stündlich hundertmal wiederholt. Wir. können die
Pensionisten, Witwen und Waisen als die stumnlen
Dulder unserer Republik benamsen. Die Gesuche uni
Aufnahme in Versorgungsanstalten und Armenhäuser
häufen sich ebenso wie alle übrigen Äußerungen des
schrecklichen Elends dieser Kategorie.

Ich möchte aber darauf Hinweisen, daß die
Staatsverwaltung selbst nichts Genügendes dazu
getan hat, um das Elend zu mildern. Im Gegen¬
teil, man hat sogar versucht, die einzelnen Pensions¬
kategorien nicht der Begünstigungen einer nach¬
folgenden Kategorie teilhaftig werden zu lassen,
indem man die Gesetzesvorlagen der zeitlichen Reihen¬
folge nach geradezu raffiniert eingebracht hat.
Man hat beispielsweise am 18. März ein Pen¬
sionistengesetz verabschiedet, wohl wissend, daß am
22. März ein Nachtrag zum Besoldungsubergangs¬
gesetz kommt, mit der Absicht, daß diese arme Kate¬
gorie ja nicht um 5 K mehr bekommt als man ihr
zngedacht hat. Dasselbe war mit den Abbaupeusio-
nisten der Fall. Bekannterweise ist das Gesetz am
17. März eingebracht worden, auch zu dem Zweck,
inn zu vermeiden, daß das zwei Tage nachher ein-
gebrachte Nachtragsgesetz zum Besolduugsübergangs-
gesetze diese ans ihrer Bahn geschleuderten Militär-

gagisten dieser kleinen Aufbesserung hätte teilhaftig
werden lassen.

Ähnlich war es auch mit der Einführung
der Ortsklassen. Es würde zu weit führen, alle
diese Details anzuführen. Tatsache ist, daß heute
noch eine große Gruppe von Militärpensionisten
besteht, welche zwar mit den Zivilpensionisten zu
gleicher Zeit vom Umsturz her in den Ruhestand
traten, die aber um 25 Prozent weniger haben als
diese Zivilangestellten, wiewohl sowohl Regierung
als Nationalversammlung zugesagt haben, daß alle
Pensionisten gleich zu behandeln seien.

Die Staatsgewalt hat auch begünstigte
Pensionisten geschaffen. Sie gestatten mir, daß ich
dieses Wort „begünstigte" in „benachteiligte"
Pensionisten berechtigterweise umwandle. Das hat
nämlich wieder den Zweck gehabt, die Leute los zu
werden, und nach 8 oder 14 Tagen hat sich schon
herausgestellt, daß diese begünstigten Zivilpensionisten
schlechter gestellt sind als die 14 Tage nach
ihnen in Pension gegangenen anderen Staats¬
pensionisten.

Es kommen auch Fälle vor — und die
hauptsächlich bei den Militärpensionisten, Witwen
und Waisen —, daß die schon feststehende Ein¬
reihung in das Ruhestandsverhältnis um drei
Monate aus dem Grunde rückdatiert wird, offenbar
damit der Betreffende, obzwar er drei Monate
später in Pension gegangen ist, nicht der Begünsti¬
gung eines neuen Besoldungsgesetzes teilhaftig werde.
Ich kann mit Beispielen dienen, weil ich zu der
letzteren Kategorie selbst gehöre.

Ich möchte weiter erwähnen, daß es eigent¬
lich nicht die Höhe der Pensionen ist, die die maß-
lose Verbitterung in die Reihen der Pensionisten,
Witwen und Waisen trägt, sondern nur die
schreiende Ungerechtigkeit der verschiedentlichen Be-
messung der Pensionsgebühren. Ich bitte sich vor¬
zustellen, daß eine Witwe mit 70 Jahren, die sich
kaum kümmerlich fortfristet, niit einer anderen
Witwe zusammenkommt, die sie seit langein kennt,
die auch 70 Jahre alt ist und deren Mann gleich
lang mit derselben Charge gedient hat, die aber
dreimal so viel hat als sie. Man wird es dieser
alten Frau nicht begreiflich machen können, daß
dies die Gerechtigkeit im sogenannten demokratischen
Staate sein soll.

Ich möchte auch weiter erwähnen, daß, wenn
schließlich und endlich einmal mit Ach und Krach
eine wirkliche Erhöhung der Pensionen von der
Nationalversammlung bewilligt wurde, diese Er¬
höhung gewiß erst nach Monaten wirksani wird,
wie der sehr verehrte Vertreter der sozialdemo¬
kratischen Partei aus Ebensee gestern richtig aus¬
geführt hat.

Die Witwen und Waisen erleben das Gesetz
nicht, weil der bürokratische Apparat mit einer der-
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artigen Langsamkeit arbeitet, daß es geradezu un¬
möglich wird, den armen Leuten das Geld
rechtzeitig zu übermitteln. Es scheint mir über¬
haupt, daß man sich der Pensionisten, Witwen und
Waisen eben aus dem Grunde nicht allzu sehr an¬
nehmen will oder bisher wollte — denn ich habe
gestern, Gott sei Dank, eine andere Auffassung be-
kommen — weil sie nicht streiken können, weil diese
Armen nichts anderes haben als den Hungerstreik,
mit dem sie ja übrigens ununterbrochen in Per-
manenz stehen, das würde also der Allgemeinheit
sehr wenig anffallen.

Das Bundesministerium für Finanzen scheint
sich aus den Standpunkt zu stellen, daß es in den
meisten finanziellen Fragen in der Linie des
geringsten Widerstandes marschiert, und da muß
ich denn im Rainen dieser vielen Tausenden be¬
troffenen armen Menschen doch bitten, daß sich
das Bundesministerium für Finanzen einen anderen
Standpunkt zu eigen mache. Dort, wo die Armen
wirtschaftlich nicht genügende dynamische Kräfte —
wie ich schon früher erwähnt habe — anfbringen,
um ihre Forderungen machtvoll vertreten zu können,
muß man eben mit der Lupe genauer nachschanen,
ob die Forderungen gerechtfertigt sind, und sie als
gerechte Forderungen auch ohne dynamische Kraft-
wirknng erfüllen.

Ich glaube, daß sowohl der hohe National¬
rat als auch die hohe Regierung nicht allein aus
sozialen, sondern auch aus sittlichen Gründen heraus
die Pflicht haben, hier schleunigste Abhilfe zu
schaffen und Arbeit, und zwar ganze Arbeit zu
machen, ehe es zu spät ist. Ich glaube, es haben
die unglücklichen Verhältnisse Opfer genug gekostet,
und es sollte die jetzige Zeit das, was möglich ist,
gutmachen, zumindest aber dafür Sorge tragen,
daß nicht noch Menschen daran glauben müssen, wo
die unbedingte Notwendigkeit dazu durch das
Schicksal nicht gegeben ist.

Der Herr Präsident Seitz hat in der
Generaldebatte unter anderem gesagt: Wenn schon
das Volk in Not ist und diese Not tragen muß,
dann muß diese Not vom gesamten Volk getragen
werden und nicht von einzelnen Klassen. Ich kann
mich dieser Auffassung gerade hier vollkommen an¬
schließen. Auch ich bin der Meinung, daß das
gesamte Volk, daß alle dazu beizutragen hätten, um
diesem namenlosen Unglück, das ich in kurzen Zügen
hier erläutert habe, so weit als möglich abzuhelfen.
Übrigens stellen ja die Pensionisten, Witwen und
Waisen nicht so ungeheure Forderungen, als daß sie
nicht erfüllt werden können, und ich glaube, ini
Sinne des Herrn Referenten im Budgetausschusse,
des Herrn Abgeordneten Dr. Odehnal, und aller
übrigen Herren, die diese Frage vertreten, zu sprechen,
wenn wir uns unbedingt auf den Standpunkt der
Gleichstellung der Pensionisten stellen.

Der Herr Bundesminister für Finanzen hat
sich zwar speziell gegen dieses Kapitel in seiner
Antwort gewendet und gesagt, er fürchte diese
Gleichstellung aus dem Grunde, weil damit die
Automatik käme und der Staat diese Belastung nicht
auszuhalten vermöchte. Ich glaube, daß die diversen
Finanzminister seit dem November 1918 bis heute
mehrfach schon sich gedacht haben, daß diese oder
jene Belastung der Staatssäckel nicht mehr aus¬
zuhalten vermöchte, und immer sind sie eines
besseren belehrt worden, und zwar bei Angelegen¬
heiten, die ich weiter nicht kritisieren will, die aber
an die Forderungen der Pensionisten, Witwen und
Waisen und die sittliche Berechtigung ihrer Erfüllung
nicht hinanreichten. Wir haben vom Herrn Finanz¬
minister gehört, daß das neue Gesetz für die Pen¬
sionisten, also der Nachtrag, am Freitag eingebracht
werden soll. Ich werde noch Gelegenheit haben, im
Finanz- und Budgetausschuß dazu genauer Stellung
zu nehmen. Ich möchte nur bitten, daß durch die
Abreise des Herrn Bundeskanzlers, des Herrn
Finanzministers und anderer Mitglieder der hohen
Regierung nicht etwa wieder eine Verzögerung
eintritt und daß nicht wieder auf diese Art die
Pensionisten, Witwen und Waisen auf Monate
hinaus vertröstet werden. Ich glaube, daß auch die
Abreise des hohen Kabinetts es nicht zuläßt, daß
die Witwen und Waisen und die Pensionisten
deswegen einen Tag länger hungern sollen.

Ich gestatte mir, dem hohen Halste einen Be¬
schlußantrag zu unterbreiten, welcher dem Zwecke
dient, festzulegen, daß, falls dieses Pensionsgesetz,
von dem versprochen wurde, daß aui 1. April
bereits die erhöhten Gebühren ausbezahlt werden,
nicht rechtzeitig erledigt werden könnte, die armen
Pensionisten, Witwen und Waffen einen Vorschuß
auf die durch den Nachtrag bereits festgesetzten
Gebühren erhalten. Ich möchte bemerken, daß
dieses Pensionsgesetz bereits durch fünf Monate
läuft, daß es durch zahllose Petitionen gefordert
wurde. Der Finanzausschuß hat es bereits einmal
zurückgewiesen, weil es nach seiner Ansicht zu dürftig
war. Es muß daher endlich zu einer Abhilfe ge¬
schritten werden, damit man dieses Elend mildert.
Ich verweise darauf, daß die aktiven Staatsange¬
stellten ihre - Forderungen bezüglich sofortiger Aus¬
zahlung an einen gewissen Termin gebunden haben
und daß die Bundesregierung in Erkenntnis der
ungeheuren materiellen Schwierigkeiten, in denen die
Staatsangestellten leben, sich bereit erklärt hat, einen
Teil voraus zu bezahlen.

Ich unterbreite also dem hohen Hause aus
dieser Ursache heraus folgenden Beschlußantrag
(liest):

„Falls der Nachtrag zum Pensionisten¬
gesetze (Beilage 192, Vorlage der Bundes-

23. Sitzung NR I. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 53 von 66

www.parlament.gv.at



774 23. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich am 9. März 1921.

regicrung) nicht derart rechtzeitig erledigt
wird, daß die bezüglichen Mehrgebühren
den Pensionsparteien schon am 1. April
1921 stüssig gemacht werden können, hat
die Bundesregierung die Auszahlung von
Vorschüssen in entsprechender Höhe an die
bezugsberechtigten Pensionisten, Witwen und
Waisen mit 1. April 1921 zu veranlassen."

Ich schließe, hohes Haus, mit der Bitte an
olle Parteien, daß sie sich der sozialen und sittlichen
Pflichten, die wir gegenüber den Ärmsten in der
Republik haben, bewußt werden und daß sie alle
gerade in diesem Punkte einig den Pensionisten,
Witwen und Waisen die Erhöhung ihrer Gebühren
und die Erfüllung ihrer gerechten Forderungen nicht
versagen. (Beifall.)

Präsident: Zum Worte gelangt der Herr
Abgeordnete Zelenka. Ich erteile ihm das Wort.

Abgeordneter Zelenkm: Hohes Haus! Der
Herr Bundesminister für Finanzen hat sich gestern
erlaubt, den politischen Parteien Belehrungen zu
geben, wie sie in der nächsten Zukunft zusammen-
arbeiten sollen. Ich glaube, daß derartige Beleh¬
rungen eines Beamtenmiuisters naiv sind und daß
der Herr Minister das Zusammenarbeiten den poli¬
tischen Parteien schon selbst überlassen muß. Es
wird kaum jemand hier im Hause sein, der glauben
könnte, daß wir mit der Rechten des Hauses nach
den Erfahrungen, die wir gemacht haben, noch ein¬
mal zusammenarbeiten könnten, um nach den Worten
des Herrn Bundesministers die Wiederaufrichtung
des Staates vorznbereiten.

Ich glaube, daß der Herr Bundesminister
gut täte, wenn er selbst zur Tat schreiten würde,
und diese Tat besteht darin, daß er endlich einmal
jener bureaukratischen Angestelltenpolitik, die in allen
unseren Staatsämtern betrieben wird, ein Ende
bereite. Er möge das nicht als Vorwurf betrachten,
sondern sich sagen, daß alle Arbeiten, die in der
letzten Zeit besonders in der Angestelltenpolitik auf
das Finanzministerium einstürmen, nicht von einer
Stelle aus geleitet werden können, und daß es ganz
unmöglich ist, daß ein Mann im Bundesministerium
für Finanzen, der uns überdies auch noch an die
Zelen von Galecki erinnert, imstande ist, allen
diesen Anstürmen rasch Folge zu geben und die
Verhandlungen zu erledigen, bevor es zu einem
Streik kommt.

Ich will mich dabei ganz sachlich halten, ich
mache den Herrn Bundesminister und seine Be¬
amten nicht dafür verantwortlich und lege es ihnen
auch nicht zur Last, daß sie das alles nicht be¬
streiten können. Sie sollten sich doch einmal mit
der Frage beschäftigen, ob es nicht notwendig wäre,

die Staatsmonopolbetriebe endlich einmal von der
bureaukratischen Bevormundung zu befreien und sie
— wir haben das ja den Klagen aus den Salinen,
der Staatsdruckerei, dem Forstwesen und von
überallher entnommen — selbständig zu machen und
sie ebenso wie es beim Verkehrswesen ist, dem
Minister direkt zu unterstellen. Es ist ein unmög¬
licher Zustand, daß zum Beispiel bei den Salinen
die Finanzlandesdirektion in Linz die Vorgesetzte
Behörde ist, daß alles von Linz erst nach Wien
geht. Ebenso ist es bei der Staatsdruckerei, wo der
Direktor, ein Sektionsches, kein Wort reden darf
und, wenn er etwas durchführen will, erst in das
Finanzministerium gehen muß, damit , ein im Range
ihm unterstehender Sektionsrat die Bewilligung
erteile. Alle Staatsmonopolbetriebe kranken daran,
daß die übergeordneten Stellen mit Arbeit derart
überhäuft sind, daß sie nicht imstande sind, jene
Forderungen, die der Direktor stellt, rasch zu er¬
füllen, daß dieser namentlich bei Einkäufen ge¬
zwungen ist, monatelang zu warten, daß er nicht
einkausen kann und später mit großem, mit Mil¬
lionenschaden das Notwendige beschaffen muß. Das
ist ein großer Krebsschaden, der beseitigt werden
muß, ohne daß man daraus dem Bundesministerium
für Finanzen den Vorwurf machen kann, daß sie
eigentlich diejenigen sind, die die Sache verzögern.
Aber sie können das nicht durchführen. Und wenn
schon diese übergeordneten _ Stellen im Bundes¬
ministerium für Finanzen notwendig sind, dann soll
der Bundesminister für Finanzen diese Beamten,
die so tüchtig sind, einfach mit der Leitung dieser
Staatsmonopolbetriebe betrauen; er soll sie von
dort wegnehmen und zu selbständigen Sektionsleitern
ernennen. Sie werden dem Minister dann genau
in derselben Weise berichten können, aber der lang¬
wierige Instanzenweg wird endlich einmal beseitigt
sein. Wir Rüssen einmal zur Tat schreiten und zu
einer Vereinfachung unserer bureaukratischen Ver¬
waltung kommen. Es tut uns sehr leid, wenn wir
dabei immer das Wort „Bureaukratie" aussprechen
müssen, weil man damit auch sehr tüchtige Be¬
amte trifft.

Es wurden gestern vom Herrn Bundesminister
auch zwei Kapitel angeschnitten, aus die die großen
Abgänge unseres Budgets zurückzuführen sind, unter
anderem auch die großen Ausgaben für das Personal.
Es ist ganz richtig, daß wir mit der Zahl von
250.000 Bediensteten in unserem kleinen Österreich
— wenn ich mir erlauben darf, einen Staat von
gleicher Größe mit uns zu vergleichen, so ist es
die Schweiz mit 84.000 Bediensteten, wobei das
Eisenbahnnetz in der Schweiz besser ansgebaut ist —
wirklich einen Überfluß in den verschiedenen Stellen
haben. Wenn man aber fortwährend vom Abbau
der Angestellten spricht, so muß man sich die Frage
vorlegen, ob wir überhaupt dem Staat so viel
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ersparen, wenn wir Kräfte, die man noch zur Arbeit
heranziehen kann, pensionieren und auch den Staat
übermäßig mit Pensionen belasten, während man
ganz tüchtige Leute draußen herumlaufen läßt oder
sie durch diesen Betrug des Pensionistenbegünsti¬
gungsgesetzes einfach aus dem Betrieb hinauswirft.
Wenn man überhaupt eine Ordnung der Ange¬
stelltenverhältnisse in unserer kleinen Republik haben
will, so muß man in allererster Linie damit be¬
ginnen, diese ängstliche Autorität abzubauen und den
Leuten in all diesen staatlichen Betrieben die Per¬
sonalkommissionen zu bewilligen.

Diese Personalkommissionen haben bei den
Verkehrsangestellten schon im Interesse des Betriebes
und im Interesse der Angestellten sehr viel Gutes
geleistet und sie haben den Beweis geliefert, daß
die Angestellten gewillt sind, an dem Abbau dieser
Betriebe mitzuarbeiten. Es soll diese Ängstlichkeit
beiseite gelassen werden, mit der man sich an maß¬
gebender Stelle noch immer davor scheut, den
Staatsangestellten ein solches Recht einzuräumen,
wobei man sich offenbar an die Worte erinnert,
die seinerzeit der Abgeordnete Guggenberg bei der
Schaffung der Dienstpragmatik gesagt hat, daß man
nämlich den Angestellten nicht jene Koalitions¬
freiheit geben darf, wie sie jedem anderen Staats¬
bürger zusteht. Bei der ganzen Frage des Abbaues
der Angestellten kommt in Betracht, daß durch die
Mitarbeit der Personalkommissionen in Wirklichkeit
zuerst eine Syfteulisierung der ganzen Dienstleistung
aus Grund einer Besoldungsreform vorgenommen
werden könnte, die auf dem Leistungsprinzip beruht,
und zwar in der Art, daß man durch Systemi-
sierung der Dienstzeit konstatiert: Wieviel Bedienstete
brauche ich in diesem Betriebe und wieviele in dem
anderen? Durch das große Schlagwort des Ab¬
baues der Bediensteten ist eine gewisse Ängstlichkeit
in die Reihen der Angestellten gebracht worden.
Durch die Tätigkeit der Personalkommissionen
können sie aber mitsprechen und sehen, daß sie nicht
betrogen werden. Bei einer Systemisierung der
Dienstleistung nach dem großen Schlagworte des
Leistungsprinzips, das immer von gewissen Kreisen
der Beamtenschaft aufgestellt wird, kann konstatiert
werden: An dieser oder jener Stelle ist ein technischer
Beamter überflüssig, im Telegraphenwesen ist ein
solcher zu wenig, und man kann nun eine Ver¬
schiebung innerhalb des Staatsbetriebes vornehmen.
Dazu braucht man nicht erst ein Gesetz, es genügt
die bestehende Dienstpragmatik, um eine solche
Überleitung vorzunehmen. Es ist ganz unmöglich,
dieses große Personal in der Form abzubauen, daß
man von einer Belastung des Budgets überhaupt
nicht mehr sprechen kann. Das ist eine Sache, über deren
Undurchführbarkeit sich auch der Herr Bundesminister
für Finanzen klar sein müßte. Wenn wir schon
vom Abbau des Personals sprechen, müssen wir

_ -j-

uns dazu bequemen, den Angestellten endlich
die seit lx/z Jahren versprochene Besoldungsreform
herauszugeben und endlich den Leuten die Per¬
sonalkommission zu geben, vor der sich scheinbar die
christlichsoziale Regierung, falls sie ins Leben tritt,
fürchtet. Wer man braucht darauf keine Rücksicht
zu nehmen, Herr Dr. Gürtler, Sie brauchen sich
nicht an den Kopf zu greifen, ich meine, die christ¬
lichsoziale Regierung sieht es nicht gerne, wenn
überall bei den Personalkommissionen ihre Kandidaten
an der Krankheit des Durchfalles leiden.

Ich sage also, daß Sie diese Personalkom¬
missionen nicht besonders gerne machen wollen, abea
nach den Erfahrungen, die wir mit ihnen gemacht
haben, haben sich die Mitglieder der christlichsozialen
und deutschnationalen Vereine mit den anderen Ver¬
tretern zu gemeinsamer Arbeit zusammengesetzt und
sehr schöne Erfolge erreicht. Es braucht sich also die
Regierung davor gar nicht zu fürchten und das
wäre der Weg, um vielleicht einen Abbau der
Beamtenschaft, respektive eine Systemisierung der
verschiedenen Dienststellen durchführen zu können. Mit
jener Automatik der Beförderungen, die nach der
Dienstpragmatik stattsinden, wo jeder Beamte ge¬
wußt hat, er bekommt nach einigen Jahren ganz
bestimmt dasselbe, was der fleißige Beamte be¬
kommt und gewußt hat, daß er nach, soundso
vielen Dienstjahren, auch wenn er dümmste ist, den
Goldkragen bekommt, muß endlich einmal aufge¬
räumt werden. Aber gerade die christlichsozialen und
dentschnationalen Organisationen wollen in der neuen
Besoldungsreform wieder die unselige Automatik ein¬
führen und gehen mit diesem Gedanken bei den
freien Gewerkschaften krebsen, indem sie sagen, wir
wollen ihnen die Automatik nehmen, jenen Besitz¬
stand, möchte ich sagen, der Faulen und Dummen
eines Betriebes. Ich meine aber, man muß endlich
einmal die Leute auf Grund ihrer Leistungen be¬
zahlen und dann wird man auf Grund der Systemi¬
sierung der Dienstleistungen konstatieren können, wie
viele Beamte und Angestellte man braucht. Im
Finanz- und Budgetausschuffe wurde ausgerechnet,
daß auf 1 Kilometer Eisenbahn soundso viele
Hofräte und Arbeiter kommen.

Das ist, meine Herren, keine Angestellten¬
politik, das ist keine Begründung, man muß das
in eine andere Form kleiden, wenn man vom Abbau
der Angestellten sprechen will. Auch beim Abbau der
Angestellten müßte man sich vor allem mit der Frage
des Sicdelungswesens beschäftigen. Viele sind der
Anschauung, daß da nicht viel herausschauen wird,
aber versuchen müßte man wenigstens, ob sich da¬
durch ein Beamtenabbau erzielen lassen wird. Wenn
auch nur der kleinste Versuch damit gemacht wird,
wenn auch dadurch nur 1000 Beamte abgebaut
werden, so sind diese Tausend Selbstversorger ge¬
worden, die landwirtschaftliche Produkte erzeugen
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und sogar etwas davon auf den Markt werfen
können. Aber anderseits muß auch die Möglichkeit
gegeben werden, andere Berufe zu ergreifen, da der
Abbau nur im Pensionswege vollständig unge¬
sund ist. ^

Auch Ihnen, meine Herren, wird es oft
passieren, daß sich viele bei Ihnen beschweren, und
wenn Sie sie fragen, warum, so werden Sie hören:
Ich bin abgebaut, ich bin nach dem Pensions¬
begünstigungsgesetz eigentlich betrogen, ich könnte
aber noch arbeiten! Wenn man diese Frage
aufmirst, so kann ich sagen, daß jenes Kapitel
der Angcstelltenpolitik dazu beigetragen hat, das
Budget zu beeinflussen. Wir müssen uns mit
der Tatsache abfinden, daß diese Leute auch schon
vor dem Kriege infolge ihres niedrigen Gehaltes
sehr schlecht dagestanden sind und während des Krieges
ist für diese Angestellten nichts gemacht worden. Ich
erinnere daran, daß erst im Jahre 1916 kleine
Teuerungszulagen gekommen sind, so daß dieser
sogenannte Mittelstand alles, was er gehabt hat,
bis auf das letzte Kleid ausgetragen hat und jetzt
nicht mehr weiter kann. Man darf nicht immer nur
hinausposaunen, die Staatsangestellten vergessen
eigentlich ihre Pflicht gegenüber der Republik. Sie
können einfach nicht mehr weiter. Unter den streiken¬
den Beamten sind sehr oft solche mit akademischer
Bildung, die es nicht mehr aushalten können und
zum Streike treiben, weil sie sagen, ganz gleich,
auf welche Art ich zugrunde gehe. Wenn die Ange¬
stellten auf die Besoldungsreform, auf die Personal¬
kommission immer noch warten, wenn man ihnen
nicht irgendeinen Weg eröffnet, so kann ich dem
Finanzminister nur sagen, dieses lange Warten, das
Verzögern und diese Vorschußwirffchast bringen
auch im Dienste keine Arbeitsfreudigkeit mit sich.
Daran krankt es besonders. Sie können von Finanz-
und Steuerbeamten und all diesen Leuten nicht
verlangen, daß sie sich zum Schreibtisch hinsetzen
und dort wirklich gute Arbeit für den Staat leisten,
wenn sie auf der anderen Seite mit ihrer Familie
verhungern.

Was die Personalkommissionen anbelangt, so
möchte ich nur noch das eine sagen: Ich glaube,
der Regierung erscheint es unannehmbar, daß man
dem Personal jene Rechte einräumen soll, die die
Verkehrsangestellten bereits besitzen. Ich habe eine
Vorlage gesehen. Man will dem Beamten zwar
Rechte geben, aber nicht so viele, als die Verkehrs¬
angestellten haben. Ich glaube kaum, daß sich die
Staatsbediensteten das gefallen lassen, und ich warne die
Regierung jetzt schon davor, diesen Weg zu betreten.
In der letzten Zeit glaube ich, bemerkt zu haben,
daß sich in den Staatsämtern nach dem sonder¬
baren Erlasse des Herrn Baron Glanz bei der
Polizei wegen der Preistreibereidemonstration und

nach dem Erlasse des Gendarmerisdirektors wegen
der Personen, die sich daran beteiligt haben, allge¬
mein wieder die Kräfte rühren, den Angestellten
die Faust zu zeigen. So ist es auch in den Staats¬
betrieben und da vermutet man, daß man sich in
allererster Linie das Mütchen an den Staatsarbeitern
wird kühlen können. Da habe ich vor kurzem Ge¬
legenheit gehabt, einen Fall bis in das Gründlichste
kennen zu lernen. Es ist unglaublich, was sich
manche Herren, die eine Verwaltung führen, leisten.
In der Staatsdruckerei bleibt, wenn man den Rost
herausreißt, die Schlacke des Koks übrig. Diese
wird von einem Fuhrwerken weggeführt, dem man
noch dafür zahlt, daß er sie wegführt. Ein armer
Teufel hat sich erlaubt,' wie die Stierler in Wien
noch einige Koksstückchen herauszustieren. Was ist
geschehen? Man hat den Mann des Dienstes ent¬
hoben, hat ihm mehrere Wochen überhaupt keinen
Gehalt ausbezahlt, hat eine längere Disziplinar-
untersuchung geführt und ihn schließlich dem Landes¬
gerichte angezeigt. Dieses hat dann die Sache
zurückgewiesen mit dem Bemerken, so etwas gehöre
nicht vor ein Gericht. Solche Fälle mehren sich. Die
Herren glauben, nach dem Muster und Rezepte des
Herrn Baron Glanz Vorgehen zu können und die
starke Hand der Regierung, die vor den Wahlen
als unbedingt notwendig gepriesen worden ist, wieder
einrichtcn zu können. Vor dieser Vorgangsweise
möchte ich warnen. Es wäre viel besser, wenn sich
das Bundesministerium für Finanzen damit be¬
schäftigen würde, die Herren Leiter verschiedener
Staatsmonopolbetriebe zu sich zu berufen und ihnen
den Rat zu erteilen, so wie in den Privatbetrieben
mit den Betriebsräten zu arbeiten und wie bei den
Verkehrsangestellten endlich die Personalkommissionen
zu schaffen. Es gäbe dann viel weniger Streit, viel
weniger Erbitterung unter den Angestellten und
einen größeren Anreiz zur Dienstleistung.

Ich niöchte nur noch ganz kurz über die
Pensionen sprechen. Nach den Anträgen, die ich
schon voriges Jahr gestellt habe, bin ich der
Meinung, daß man darüber überhaupt nicht
mehr lange sprechen sollte. Die Regierung hätte
schon lange eine Vorlage einbringen müssen, in der
endlich einmal eine Gleichstellung der Pensionisten
durchgeführt wird. Statt dessen sind die Resolutions¬
anträge, die von allen drei Parteien gestellt worden
sind, übergangen worden. Man scheint in der
Regierung Anträge so zu behandeln, wie man es
früher einmal im alten Abgeordnetenhause getan
hat, indem man sie einfach liegen läßt. Wenn der
Herr Bundesminister gestern gesagt hat, daß es
selbstverständlich sei, daß er, wenn er einen
Resolutionsantrag durchführen wolle, sich doch vor¬
her über die Bedeckungssrage aussprechen müsse, so
meine ich, daß der Herr Bund es minister es endlich
einmal hätte der Mühe wert finden können, uns
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wenigstens im Finanz- und Budgetausschusse zu
sagen: Meine Herren! Ich habe zur Resolution
Stellung genommen, aber es ist aus diesen und
jenen Gründen unmöglich, mehr zu tun.

Aber gar nichts zu sagen und einen jeden
Antrag einfach zu übergehen und wie den Antrag,
betreffend die Vorschüsse gar nicht durchzusühren,
bis es im Finanz- und Budgetausschuß neuerdings
zu einem Auftritt gekommen ist, das ist kein richtiger
Vorgang. Wer diese unleidliche Pensionistenfrage
kennt, der würde es nicht für unmöglich halten,
daß das ganze Haus, also alle Parteien einmal
gegen das Kapitel „Pensionen" stimmen werden,
um zu zeigen, daß es der Wille aller Par¬
teien ist, daß endlich eine Gleichstellung aller
Pensionisten Platz greift. Das, was im deutschen
Reichstage am 26. Dezember 1920 gemacht wurde,
wo die Altpensionisten den Neupensionisten gleich¬
gestellt wurden, das kann man auch bei uns machen.
Es wird vom Herrn Minister gesagt — und ich
glaube ihm das ja auch —, daß dadurch das
Budget sehr schwer belastet wird. Aber wenn er
das anfangs 1914 gesagt hätte, hätte ich das ge¬
glaubt, weil man schließlich in der Monarchie alles
zusammengekratzt hat, um es dem Militarismus zu
opfern, ohne Rücksicht auf seine Mitarbeiter und die
Pensionisten. Aber wenn es bei dem Budget von
1919 und 1920 heißt, daß sich der Staat deshalb
nicht mehr aufrichten kann, wo wir überhaupt auf
fremde Hilfe angewiesen sind, so wird das dem
Bundesminister niemand glauben. Es ist not¬
wendig, daß diese einzige Schande in diesem Öster¬
reich endlich beseitigt wird und wir alle, die
wir hier sind, die Gleichstellung der Altpensionisten
mit den Neupensionisten verlangen. Es könnte
darüber gesprochen werden, in welcher Form der
Herr Bundesminister die Automatik überhaupt meint.
Meint er die Automatik in der Form, daß jedesmal,
wenn eine Gehaltserhöhung der Aktiven erfolgt,
auch eine Erhöhung der Pensionen erfolgt? Darüber
ließe sich ja noch sprechen. Sowie es jetzt mit den
Pensionisten steht, kann es nicht weiter gehen. Ich
habe selbst Gelegenheit gehabt, die Auswirkung des
Pensionistengesetzes vom März 1920 an zu ver¬
folgen. Bei der Behandlung des Gesetzes hat der
Bundesminister die Liebenswürdigkeit gehabt, einige
Zusicherungen im Ausschüsse zu geben und wenn
ich ihm heute verraten würde, daß das im Anfang
gar nichts durchgeführt worden ist, würde er mir
sagen, es ist nicht möglich. Aber' ich sage es dennoch.
Erinnern wir uns zurück, daß wir bei der ersten
Beratung des Gesetzes, einen ehemaligen Kollegen,
einen Professor, gehabt haben, den das Unglück be¬
troffen hat, am Schluffe seiner Dienstzeit einige
Tage in Prag Dienst zu machen, der, obwohl er
Wiener war, die Erhöhung nicht bekommen
konnte.

Es ist sehr erfreulich, daß der Herr Bundes-
nlinister die Erklärung abgegeben hat, daß solchen
Bediensteten, die mehr als zwei Drittel ihrer Dienst¬
zeit in einem Gebiete, das jetzt nicht zur Republik
gehört, ihren Dienst geleistet haben, wenigstens im
Gnadenwege die Erhöhung gewährt werden kann.
Solche Gesuche wurden von verschiedenen Ministerien
einfach abgelehnt und dem Finanzministerium gar nicht
unterbreitet und es sind Fälle eingetreten, die ich
persönlich kenne, und da habe ich nicht nachgegeben.
Ich habe mir erlaubt, im Departement XIX, wo
man sich scheinbar einem Schläfchen hingibt, nach-
zuhelfen und habe erwirkt, daß solche Fälle, die
ganz unglaublich erscheinen, endlich erledigt werden.

Ich habe zum Beispiel folgenden Fall kennen
gelernt: Ein Wiener Beamter, der hier das
Schottengymnasium absolviert hat, wurde, nachdem
er der Dienstpragmatik unterstanden ist, einfach nach
Triest versetzt. In Triest ist ihm ein Sohn geboren.
Er wurde dann nach Graz zurückversetzt. In Graz
wurde ihm die Tochter geboren. Der Vater bekommt
die Pension, weil er in Wien geboren ist, die
Tochter, weil sie in Graz geboren ist, der Sohn
kann sie nicht bekommen, weil sein Vater eben
damals nach Triest versetzt wurde, weil er dem
Auftrag damals folgen mußte, dem Staate treue
Dienste geleistet hat. Weil der Sohn in Triest ge¬
boren wurde, kann er deswegen keine Pension be¬
kommen. Und so ist es nicht nur in einem Falle,
solcher Fälle gibt es Hunderte. Ich sage ja nicht,
daß der Minister selber und das betreffende De¬
partement schuld ist. Aber aus dem Departement XIX
ist nichts herauszubringen; ich weiß nicht, woran
das liegt. Jeder Abgeordnete sollte die Pensionisten¬
geschichten selbst dort erledigen. So kann das nicht
weiter geführt werden. Wenn man sieht, daß man
dort das Referat in der Weise führt, daß beispiels¬
weise zum § 13 des Pensionistengesetzes vom März
1920 nach einem Jahre Vollzugsanweisungen für jene
Provisionisten der Provisionssonds, der Bruderladen,
also jener Stellen herausgegeben werden, die gerade
die Arbeiterschaft treffen, die Salinenarbeiter,
Forstarbeiter, Münzarbeiter und die Arbeiter der
Staatsdruckerei und auch jene Beamten, die nicht
pragmatische Beamte geworden sind, so läßt das bei
mir beinahe die Meinung übrig, daß man sich int
Departement gedacht hat, dieser Abschaum der
Menschheit, die Arbeiter, können warten. Und nach
einem Jahre hat man sich befleißigt, einen Erlaß
herauszugeben, so daß auch die nicht pragmatischen
Beamten, die Kanzleiosfizianten, die so lange Jahre
um ihr Recht betrogen worden sind, endlich nach
einem Jahre in den Genuß des Gesetzes vom
März 1920 kommen. Während die Pensionisten
schon lange nicht mehr mit ihren Bezügen leben
können, während man uns damals gesagt hat, der

> Staat hält das nicht aus, wurden 14 Tage später
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jedoch im Wege einer kontradiktorischen Verhandlung
zwei Milliarden bewilligt.

Jedem Abgeordneten hat man aber gesagt, man
könne nicht mehr machen für Pensionisten, so daß die
Pensionisten den Abgeordneten zuriefen: erzählen
Sie uns nichts mehr, wir glauben Ihnen nichts mehr.
Endlich nach einem Jahre kommen die Vollzugs¬
anweisungen heraus. Ich war sehr erstaunt, als in der
letzten Sitzung des Finanz- und Budgetausschusfes
der Herr Hofrat Redinger gesagt hat, er könne nichts
dafür, eigentlich ist das solange im Bundes¬
ministerium des Innern gelegen. Und nun stellt
sich folgendes heraus: der arme Kanzleioffiziant,
dem es pasfiert ist, daß er oersetzt wurde und
infolgedessen am neuen Dienstorte vom Kriege
überrascht wurde, ist, wenn er nicht in einem zu
Österreich gehörigen Gebietsteile der Monarchie
geboren worden war, überhaupt der Pension nicht
teilhaftig. Er konnte dadurch, daß die Vollzugs-
anweisung nicht rechtzeitig herausgekommen ist,
nicht rechtzeitig optieren.. Und hat er bei uns
eventuell optiert, so hat man ihn abgewiesen: und
hatte er dann nach Italien oder Tschecho-Slowakei
optiert, so hat man zu ihm gesagt, du willst nicht
zu uns, schau, daß du zu den Österreichern gehst,
und er bekommt überhaupt keine Pension. Wenn
man ein solches Vorgehen sieht, so muß man die
Meinung bekommen, daß man mit Absicht die Leute
umbringen will, um diese lästige Bezahlung, die das
Finanzbudget in dieser Form angeblich belastet,
wegzubringen.

Ich glaube daher, daß man schon verlangen
könnte, und ich sage das offen dem Herrn Bundes¬
minister: meine Partei steht aus dem Standpunkte,
daß die Gleichstellung der Pensionisten erfolgen
muß, und wir werden in diesem Punkte nicht nach¬
geben. Wir werden es erzwingen, daß die Pen¬
sionisten gleichgestellt werden. Wir wissen sehr gut,
daß das Budget dadurch sehr belastet wird, aber
wir müssen sagen: das muß aus Menschlichkeits¬
gründen gemacht werden, es muß eine Ord¬
nung gemacht werden in den sechs Gruppen der
Pensionisten. Als das Peusionistengesetz geschaffen
wurde, hat man sich bemüht, aus den vielen
Gruppen zwei Gruppen zu machen. 14 Tage später
war die kontradiktorische Verhandlung und es
waren drei Gruppen. Dann kam die Angleichung an
das Schema der Gemeindebeamten und es waren
vier Gruppen, dann kam das Pensionistenbegünstigungs¬
gesetz und es waren sechs Gruppen. Das geht einfach
nicht. Auch bei den begünstigten Pensionisten muß
etwas geschehen. Sie haben hier eine Gesetzes¬
vorlage eingebracht, die ich sehr gut studiert habe;
ich habe mir auch die Tabellen ausgearbeitet. Ich
muß sagen, das ist eine Glanzleistung des De¬
partements XIX. Ich habe gesunden, daß mit den

150 Prozent der Altpensionisten, der altöster¬
reichischen und der republikanischen, und den 100 Pro¬
zent der Pensionisten, die bis 31. Dezember 1920
in Pension gegangen sind, und dann derjenigen, die
vom Jänner bis später in Pension gegangen sind,
mit 30 Prozent, daß man da einen gleichmäßigen
Betrag ausgerechnet hat und daß so ziemlich
stimmt, daß tatsächlich die Ungleichung an die
letzten Bezüge erfolgt' ist. Aber der Beamte in der
IX. bis VI. Rangklasse oder der Staatsarbeiter
und der Arbeiter, der vom Provisionssonds die Ver¬
sorgung bekommt, kann nicht mit der Pension von
27.000 X mit Kind und Frau leben, während die
Steigerung in den obersten Rangklassen aus einmal
bis 144.000 X hinaufgeht.

Ich vergönne es den oberen Beamten, sie
haben selbstverständlich einen anderen gesellschaftlichen
Umgang zu pflegen, aber wenn sie in Pension gehen,
hat dieser gesellschaftliche Ungang aufgehört und die
Pensionisten der unteren Rangklaffen haben den¬
selben Hunger wie die der oberen. Da muß eine
andere Spannung gemacht werden. Wenn man
wirklich vom Leistungsprinzip spricht, daun muß man
auch vom Leistungsprinzip des Hungers sprechen, ob
der untere das aushält.

Ich würde daher bitten — und ich glaube,
daß es uns diesmal gelingen wird —, daß alle
Parteien an: Freitag, wenn der Finanz- und Bud¬
getausschuß tagt, eines Sinnes sind und die Gleich¬
stellung der Pensionisten durchgesührt wird. Wir
wollen uns dabei gewiß vor Augen halten, daß der
Finanzminister Recht hat, daß sein Budget sehr
belastet wird. Aber wenn er selbst immer gesagt
hat, er fühlt mit den Pensionisten, so glaube ich,
daß es uns diesmal gelingen wird, seine Meinung
zu bekommen, damit man in dieser Frage etwas
macht, weil es unhaltbare Zustände sind und es
eine Schande wäre, wenn man diese Leute in der
unglücklichen Lage lassen würde, in der sie sich heute
befinden. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Präsident: Die vom Herrn Abgeordneten
Koll arz beantragte Resolution wurde mir schriftlich
überreicht. Sie trägt die nötige Zahl der Unterschriften,
ist also genügend unterstützt und steht in Ver¬
handlung.

Zum Worte gelangt der Herr Abgeordnete
Dr. Ursin; ich erteile ihm das Wort.

Abgeordneter Dr. Ursin: Hohes Haus! Ich
bin in einer unangenehmen Lage insofern, als ich
Arzt bin und im Vorjahre eine Lanze für die In¬
teressen des Weinbaues gebrochen habe, also für ein
Rauschgift der Menschheit eingetreten bin. Heute bin
ich wieder in der unangenehmen Lage, über ein
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Rauschgift sprechen zu müssen, das ist der Tabak.
Es soll aber daraus nicht vielleicht die Folgerung
gezogen werden, daß ich für den Mißbrauch des
Weines oder des Tabaks bin. Ich bin aber anderer¬
seits wieder insofern in einer glücklichen Lage, als
ich heute einen Gegenstand behandeln kann, der so¬
zusagen den ersten und größten Aktivposten unseres
ärmlichen Budgets darstellt.

Wenn wir dasselbe durchblättern, so finden
wir, daß das Kapitel 16, das ist der Tabak, mit
rund eineinhalb Milliarden t Gewinn einen Aktiv¬
posten darstellt. Es ist daher notwendig, daß wir
für uns mit diesem Gegenstand ein wenig befassen.
Da wir ein ungemein armes Land sind, ist es
angezeigt, wenn wir uns vor Augen halten, ob aus
dieser Post nicht vielleicht ein größerer Aktivposten
für unser Budget entstehen könnte. Die Tabakregie
ist bei uns nur eine Erzeugnngsstelle, während das
Departement VIII des Ministeriums für Finanzen
für die Beschaffung der Rohmaterialien zu sorgen
hat. Dieser Aktivposten könnte unter fachgemäßer,
sachkundiger und einheitlicher Leitung — ich bin
also gegen die Trennung, die ich srüher ansührte —
noch ganz bedeutendere Ergebnisse für unseren
Staat abwersen. Die Mittel, welche anzuwenden
wären, gestatte ich mir jetzt auseinanderzusetzen.

„ Vor allem wäre es der Veredlungsverkehr.
Unsere Erzeugnisse genießen überall im Auslande
einen vorzüglichen Ruf. Ich erinnere nur an unsere
Trabucco und Virginier. Dieser Export hat seit
dem Umsturz fast völlig aufgehört. Wir besitzen
derzeit im Auslande eigentlich nur eine einzige
Fabrik, das ist die Fabrik „Austria" in München.
Im Jnlande haben wir die Fabriken Wien-Otta-
kring, Wien-Rennweg, Hamburg, Stein, Linz, Hal¬
lein, Schwaz, Graz, Klagensurt und Fürstenfeld.
Alle diese Fabriken sind nicht voll ausgenützt. Die
maschinellen Einrichtungen, welche nach modernen
Prinzipien eingerichtet sind, könnten viel mehr
leisten, als es tatsächlich der Fall ist. Wie stelle
ich mir nun die Hebung dieses Veredlungsver-
kehres vor? Ich stelle mir vor, daß die Tabakroh¬
produkte aus dem Auslande für diesen Zweck be¬
zogen werden, aber nicht für Geld. Wenn Sie
unser Budget durchsetzen, finden Sie schon im
Hauptbudget einen Kursverlust von 1.218,862.000 K.
Hier ist also entschieden anzusetzen, und wenn ich
sage, nicht für Geld, so soll dies so gemacht werden,
daß wir aus dem Ausland Rohtabak und Lebens¬
mittel beziehen. Dadurch eben, daß wir ein Ber¬
edlungsverfahren haben und imstande sind, veredelte
Tabakssorten zu verwerten, werden wir aus viel
höhere Beträge kommen, und zwar aus Aktivposten,
deren Höhe wir noch gar nicht beurteilen können.
Die Lebensmittel aber, die wir dadurch aus dem
Auslande beziehen, können für unsere Arbeiterschaft
bei der Tabakregie verwendet werden. Sie wissen

ja, wie viele Tausende von Arbeitern in unseren
Tabaksabriken angestellt sind. Weiters könnte dann
auch für unseren heimischen Bedarf ganz anders
vorgesorgt werden, es wäre dadurch der heimische
Bedarf in viel ausgiebigerer Weise gedeckt als jetzt
und wir hätten, wie schon bemerkt, keine valu¬
tarischen Schwierigkeiten mehr.

Ich möchte, bei diesem Punkte angelangt,
noch auf etwas Hinweisen. Sie werden gehört haben,
daß, als die bekannten Saatkartoffeln aus England
ankommen sollten, es zu bedeutenden Verkehrs¬
störungen gekommen ist, und daß wir infolge dieser
Verkehrsstörungen sogar annehmen können, daß nicht
die ganze Quantität, die uns von England zu¬
gesagt wurde, zur Verfügung stehen wird. Aller¬
dings wird von Fachleuten behauptet, daß dies
ohnehin besser ist, weil es nicht möglich gewesen
wäre, dieses Saatgut in der richtigen Zeit ver¬
werten zu können, und weil die Qualität manches
zu wünschen übrig läßt. Nun wird demnächst eine
Völkerbundkonferenz in Barcelona stattfinden mit
der Tagesordnung: Allgemeine Verkehrs- und Transit¬
freiheit. Es heißt in der betreffenden Mitteilung,
es soll für einen Weltvertrag über die Freiheit des
Durchgangsverkehres sowie für eine internationale
Rechtsordnung für die schiffbaren Wasserstraßen,
die Eisenbahnen, und die Häsen vorgesorgt werden.
Es wurde das Deutsche Reich eingeladen, an dieser
internationalen Konferenz teilzunehmen, und hat
zugesagt. Ich weiß nicht, ob von unserer Regierung
— diese Konferenz beginnt morgen, am 10. März —
auch schon eine Zusage nach Barcelona ergangen
ist, aber wir hätten alle Ursache, den lebhaftesten
Anteil an dieser Konferenz zu nehmeu. Dies steht
indirekt auch in Verbindung mit der Beschaffung
des Rohmateriales auf schnellem Wege aus dem
Auslande, das wir bestimmt in der Zukunft mehr
als jetzt benötigen werden, wenn der ganze Betrieb
unserer Tabakregie sich aus jene Höhe ausgeschwungen
hat, die wir alle erwarten. Dazu brauchen wir
jedoch eine Persönlichkeit als Leiter, als Chef, die
für diesen Berus technisch und kommerziell voll¬
kommen ausgebildet ist. Es hat gestern unser sehr
verehrter Herr Bundesminister für Finanzen ge¬
sagt, daß er ans vielen Gebieten für den kom¬
merziellen Aufbau und Betrieb ist, und daß er da¬
für eintritt, daß auch bezüglich der Tabakregie
dieser kommerzielle Ausbau vor sich gehen soll.

Das zweite Mittel, um unsere Tabakregie
zu heben, wäre der Tabakanbau im Inland. Wenn
srüher die Regierungen nicht dafür zu haben waren,
so hatte dies seine Gründe darin, weil sie die Be¬
fürchtung hegten, daß der Monopolgewinn, den sie
bis dahin hatten, geschmälert werden könnte, und
weil weiters der Tabak im Auslande damals viel
billiger war, als man ihn hier im Lande hätte ge-
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Winnen können. Nun sind wir im Laufe des Krieges
— ich will nicht zu weit ausholen — zu den ver¬
schiedenen Ersatzmitteln geschritten; Sie kennen sa
die wunderbaren Ersatzmitteln aus dem Wienerwald
und wissen, daß Bnchenlaub, Brennesseln und alles
Mögliche zum Entsetzen unserer Raucher in den
Tabak hineingerutscht ist. Dabei hat sich aber der
Tabakpreis aus dem Auslande sehr erhöht und
wenn ich richtig berichtet bin — ich bitte mich
zu korrigieren, wenn es nicht der Fall sein sollte —
kostet das Rohprodukt aus dem Auslande derzeit
pro Kilogramm 300 K. Nun hat unsere Tabak¬
regie zeigen wollen, daß sie keineswegs rückschrittlich
denkt und ist an den Anbau von Tabak geschritten.
Die ersten Versuche wurden in Südmähren gemacht,
und zwar unter der Leitung des damaligen Ober¬
finanzrates Preißecker, der unterdessen verstorben ist.
Es hat die Versuche in glänzendster Weise durch-
gesührt und es wurde konstatiert, daß bei uns be¬
sonders mittlere und mindere Pfeifentabake und eben¬
so mittlere und mindere Zigarreneinlagen gut ge¬
deihen können. Nun wurden auch von seiten
agrarischer Fachleute — und ich bitte mich da
nicht von vornherein mißzuverstehen, ich kann mir
auch denken, welche Einwürse diesbezüglich gemacht
werden können — jene Gegenden bezeichnet, welche
sich für den Tabakbau bei uns besonders eignen.
Ich will hier nicht die ganze Reihe der Bezirke
anführen, aber es ist besonders Niederösterreich, das
sich dazu eignet. Ich kann nur das eine sagen, daß
in ganz Deutschösterreich 5000 Hektar mit Tabak
bebaut werden könnten, die bei einer geringen Ernte
50.000 Meterzentner Tabak liefern könnten. Ich
bin gefaßt, daß mir darauf erwidert wird: Das
wäre ein Ausfall für die Ernährung. Da erlaube
ich mir von vornherein etwas zu erwidern: Der
Tabak — so wird mir von Fachleuten, von
Agrariern versichert, ist die allerbeste Vorfrucht für
den Winterweizen. Der Tabak wächst sich auch nicht
aus. Es kann jahrelang Tabak auf ein und derselben
Ackerfläche angebaut werden. Und nun erlaube ich
mir wieder auf den Weinbau zu sprechen zu kommen.
Wir haben derzeit das eine besonders zu beklagen,
daß die Reblaus, besonders in Niederösterreich, ge¬
radezu vernichtend, sich verbreitete. Die Wein¬
gegenden, wo dies der Fall ist — ich meine zum
Beispiel die Gegend um Mistelbach oder die
Gegenden, wo einer der besten Weine gedeiht, die
wir in Österreich haben, Zöbing, Heiligenstein,
Hadersdorf, Straß, Krems, Langenlois, dort hat
die Reblaus arge Verwüstungen angerichtet. Aber
gerade diese Bezirke passen besonders für den Tabak¬
anbau, weil dort eine stufenweise Anlage der Wein¬
gärten vorhanden ist und diese stufenweise Anlage,
wie Fachleute versichern, dem Tabakanbau förderlich
ist. Zudem ist eine Fläche von 5000 Hektar ja
nicht gar so groß. Ich glaube schon, daß dieser

Vorschlag bei richtiger Einteilung durchgeführt
werden könnte.

Sie erlauben mir nun, daß ich im Anschlüsse
an den Herrn Bundesminister für Finanzen, der
heute hier ist, eine Anfrage stelle. Laut Erzeugungs¬
plan der Generaldirektion für 1921 werden von
Sorten, die nicht in den allgemeinen Verschleiß
gelangen, hergestellt: Zigaretten 4,248.000 Stück,
darunter 2,400.000 Memphis und 600.000 Khedive,
also eine bessere Sorte; Zigarren 1,700.000 Stück,
darunter 300.000 Qperas und 100.000 Stück
Regatta. Ich möchte fragen: Wer erhält denn
eigentlich diese Zigarren? Das ist ein ganz unauf¬
geklärter Fall und ich glaube, auch hier hätte der
geordnete kaufmännische Betrieb, den der Herr
Bundesminister uns empfohlen hat, eingreifen
müssen.

Nun erlauben Sie mir, auf ein anderes
Kapitel bezüglich der Tabakregie überzugehen. Es
sind bei mir Techniker und Chemiker dieses Insti¬
tutes gewesen und haben über so manche Fragen,
die ihre Interessen berühren? Beschwerde geführt.
Ich will hervorheben, daß ein Mißverhältnis
zwischen den angestellten Juristen und den ange-
stellten Technikern vorhanden ist. Es ist ganz merk¬
würdig, daß in einem Betriebe, wo ja Techniker
eigentlich die Hauptfragen zu erledigen haben,
nicht weniger als 59 Stellen von Juristen bekleidet
werden und nur 15 Stellen von Technikern, und
daß der erste Techniker sowie mir berichtet wurde,
erst im Jahre 1903 dort eingezogen ist. Zwei
Stellen wurden dann im Jahre 1909 aus¬
geschrieben. Diese Techniker beklagen sich auch nun
vor allem darüber, daß die Juristen nach jeder
Richtung bevorzugt werden. In Punkt 4 ihrer
Darstellungen — ich kann eigentlich nur kursorisch
Vorgehen — stellen diese Techniker und Chemiker
Forderungen auf und erwähnen dabei Folgendes:
Die Chemiker der Generaldirektion bemühen sich
seit langem vergebens, die' ihrer Vorbildung und
ihrem Rang entsprechenden Titel zu erringen. Es
führen gegenwärtig von den drei Technikern zwei
der VII. und VIII. Rangklasse, obwohl sie in
leitender Stellung sind, den Titel von Adjunkten
seit ihrer Ernennung in die IX. Rangklasse, während
einer der X. Rangklasse den Titel Offizial hat.
Sie teilen diese Titel mit rangjüngeren Beamten
des Status 0 und des Status Ö. Die Chemiker
haben daher in einer Denkschrift nicht nur vielleicht
ihre Organisation, sondern auch das Bundesmini-
fterium darauf aufmerksam gemacht und haben ver¬
schiedene Wünsche bekanntgegeben, die ich hier mit-
teile (liest):

„Die Chemiker der Generaldirektion
führen zur Zeit trotz ihrer akademischen
Vorbildung Titel, die auch das Kanzlei-
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personal aus dem Status E hat. Sie
teilten diese Titel mit rangniedrigeren Be¬
amten aus dem Status E, denen jedoch
seit der letzten Beförderung sogar Titel
höherer Rangklassen (Direktoren) zuerkannt
wurden. So führen zum Beispiel Chemiker
der VH. und VIII. Rangklasse, obwohl sie
in leitender Stellung sind, seit ihrer Er¬
nennung in die IX. Rangklasse die Rang¬
bezeichnung Adjunkt, welchen Titel bei der
Geueraldirektion auch das Hilfspersonal
erreicht hat. Ein Chemiker, der nach einer
nahezu dreijährigen Dienstzeit die X. Rang¬
klasse erreicht hat, teilt den Titel Offizial
mit einem aus dem Arbeiterstande hervor¬
gegangenen Telephonfräulein. Von der
Generaldirektion wurde bereits im Jahre
1917 unter Zahl 1226/PP. vom 13. Ok¬
tober ein Antrag auf Änderung dieser
Titel unter gleichzeitigem Vorschlag ent¬
sprechender Rangbezeichnungen, analog
denen der Chemiker im Patentamte, ge¬
macht, doch hat das Finanzministerium trotz
Urgenz diesem Ansuchen nicht stattgegeben.
Bei der Generaldirektion sind die tech¬
nischen Beamten in zwei Gruppen ge¬
gliedert, und zwar: a) in Baru und Ma¬
schinentechniker, I>) in Chemiker. Da diese
Unterabteilung durch nichts gerechtfertigt
erscheint und auch die Vorbildung eine
vollkomnien gleichwertige ist, wäre dieselbe
aufzulassen und ein einheitlicher Techniker-
stand zu schaffen."

Auch die Ingenieure bei der Tabakregie haben
ähnliche Beschwerden. So beanspruchen die Tech¬
niker, gleichzeitig mit jenen Juristen vorzurücken,
die bei Dienstautritt mit ihnen gleichen Rang hatten.
Um so mehr, als von den Technikern zumindest
gleiche Leistungen gefordert und erbracht werden.

Es geht nicht an, daß die Techniker, deren
Vordienstzeit und praktische Erfahrungen bei Dienst¬
beginn durch Verleihung eines Ranges in freier
Vereinbarung bewertet wurden, in ihrem Range
hinterher herabgedrückt werden. Die buchstäbliche
Anwendung der Richtlinien ist unzulässig, weil es
sich um Äusnahmssälle handelt. Sie bitten um
Verleihung angemessener Titel an die Chemiker,
wie sie das schon der Generaldirektion gegenüber
seit zwei Jahren beantragt haben. Nun möchte ich
an den Herrn Bundesminister die Bitte richten,
daß diesen Wünschen der Techniker und Chemiker
besondere Beachtung geschenkt werde.

Ich will aber noch eine Frage hier erörtern,
die allgemeinen sozialen Charakter trägt und das
ist die Angelegenheit der Tabaktrafiken. Es ist
mir ein Brief zugekommen, und zwar aus den

Reihen der Kaufmannschaft des flachen Landes. Ich
bin gewiß ein Freund der Invaliden, die für unser
Vaterland große Opfer gebracht haben, und wir
müssen trachten, daß diese armen Leute gehörig ver¬
sorgt werden, sowie wir es eben zu leisten imstande
sind. Sie werden sich auch erinnern, daß ich derjenige
war, der das erste Referat über die Versorgung der
Invaliden vertreten hat. Aber es hat alles zwei
Seiten, so auch diese Frage. Die Kaufmannschaft
auf dem flachen Lande, die häufig durch Menschen¬
alter Tabakniederlagen in der Familie hatte, klagt
jetzt in dieser schweren Zeit vielfach über ihre miß¬
liche Lage und sagt — ich will mich ganz populär
ausdrücken —: Derjenige, der zu mir in die Tabak¬
trafik kommt, geht auch hinüber in den Kaufmanns-
laden und kauft dort bei mir ein! Wenn ihm jetzt
die Tabaktrafik genommen und einem Invaliden
gegeben wird, so ist es klar, daß der betreffende
Invalide bei der bestehenden kleinen Provision von
dieser Tabaktrafik gar nicht leben kann und daher
genötigt ist, sich einen Nebenverdienst zu suchen. Er
wird neben den Tabakerzeugnissen auch Nahrungs¬
mittel usw. führen und dadurch den einheimischen
Geschäftsmann selbstverständlich schädigen: Nun ist
mir eine Zuschrift von einer Vereinigung der
Kaufmannschaft zukommen — nicht von der großen
Vereinigung, sondern von einem Bezirk aus meinem
Wahlkreis draußen — und darin sind sowohl
die Interessen der Kaufmannschaft als auch die der
Invaliden genau umschrieben. Es ist darin ein Vor¬
schlag gemacht, der beherzigenswert ist und den
wir an nehmen könnten. Diese Zuschrift enthält unter
anderem folgenden Hinweis. In einer größeren Ort¬
schaft Niederösterreichs bestehen vier Trafiken. Das
kann es nach diesen Verordnungen in der Zukunft
nicht mehr geben, sondern diese vier Trafiken werden
zu einer oder zu zwei vereinigt und an Invalide
vergeben. Der Kaufmann hat bisher eine ganz
geringe Provision bezogen. Nun sagt die Kauf¬
mannschaft, sie erkenne voll und ganz die Notlage
der Invaliden an und wolle ihnen auch auf
folgende Art Helsen. Sie erklärt: Wir sind bereit,
die ganze Provision den Jvaliden abzutreten —
es wäre dabei zu erwägen ob nicht auf diese
Weise ein großer Fonds geschaffen werden könnte,
dessen Erträgnisse den Invaliden zugute kommen —•,
die Trafiken aber wären so weiter fortzuführen wie
bis jetzt. Man solle bedenken — schreibt der Ob¬
mann der betreffenden Genossenschaft — der In¬
valide braucht in erster Linie ein Lokal, das be¬
kommt er jetzt doch sehr schwer; er muß eine Ein¬
richtung haben, die bekommt er jetzt nur um un¬
geheuer viel Geld; er muß eine separate Beheizung
haben; er muß auch das nötige Kapital haben, das
hat er ja gewöhnlich nicht zur Verfügung und
er läuft daher vielleicht Gefahr, in gewisse Hände
zu geraten und ausgcnutzt zu werden. In den:
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Orte, wo der betreffende Schreiber des Briefes
wohnt, find vier Trafiken. Diese vier Trafiken sollen
in zwei zusammengezogen werden. Nun schreibt man
mir, daß der Ortsumsatz beiläufig 300.000 K be¬
trägt. Wenn also nur zwei Trafiken in Zukunft
sein werden so würden auf jede Trafik 150.000 L
entfallen, das würde abzüglich der Gewiunrück¬
zahlung eine Provision von rund 10.500 K ergeben.
Wenn nun die Fassungsspesen — dieser Ort ist
etwas weiter von der Bahn entfernt — mit
1500 K — also sehr gering — angenommen
werden, wenn für die Abnutzung und für die Ver¬
zinsung der notwendigen Gerätschaften 800 K, für
Lokalmiete 960 K und für Licht und Beheizung
1200 Li — alles minimal berechnet — augesetzt
werden, so verbleibt nur ein Rest von 6040 X.
Davon soll der Invalide leben! Das ist gänzlich
ausgeschlossen. Das ist noch ein viel krasserer Fall
als der, den der sehr geehrte Herr Vorredner an¬
geführt hat. Da glaube ich schon, daß man den
Vorschlag der Kaufmannschaft annehmen sollte,
wonach den Invaliden die ganze Provision über¬
lassen wird, daß aber anderseits nichts an den
Betrieben geändert werden soll. Es sollte eine
größere Anzahl Trafiken, die sich dazu eignen einer
entsprechenden Anzahl Invaliden gegeben werden,
aber ich bin entschieden dafür, daß man früher eine
genaue Statistik besonders qualifizierter Invaliden
anlegt. Jedoch bitte ich zu beachten, daß es dem
Bundesministerium bei der Aufnahme dieser Stati¬
stiken nicht ähnlich fatal ergeht wie bei der Besol¬
dungsreform, die, was die Statistik anbelangt, von
allem Anfang an alles zu wünschen übrig ließ. Ich
glaube aber, daß diese Lösung der Jnvalidensrage
bezüglich der Trafiken wohl zu beherzigen wäre.
Nun gestatte ich mir, noch etwas, anzuschließen, was
sich aus jene Entschließungen bezieht, die im Finanz¬
ausschüsse bezüglich der Tabakregie und des Tabak¬
verbrauches eingebracht wurden.

Es wurde vom Herrn Abgeordneten Dr.
Schürff ein Resolutionsantrag gestellt, der
lautet (liest):

„Die Regierung wird aufgefordert, die Er¬
zeugung der Tabakfabrikate soweit zu steigern, daß

1. Die Rationierung überflüssig und damit
der Schleichhandel beseitigt wird;

2. auch eine Auslandsausfuhr in größerem
Umfange ermöglich wird."

■ Was die Rationierung anbelangt, so wäre ich
dafür, daß die Rationierung von Wien und Nieder¬
österreich vollständig gleichzustellen ist. Was den
Schleichhandel anbelangt, so erlaube ich mir, etwas
anzuführen. Wenn man heute zum Beispiel zum
West- oder Südbahnhof, überhaupt zu irgend einem
Wiener Bahnhofe geht, so findet man vor dem
Bahnhof eine ganze Reihe von Leuten, welche Rauch¬

tabak und Zigaretten anbieten. Ich habe mich dafür
interessiert, woher eigentlich diese großen Mengen
von Tabak und Zigaretten — den aus den Trafiken
stammen sie nicht — herrühren, und da wurde mir
bekannt gegeben, daß — nicht gleich am Anfang,
sondern in späterer Zeit — Pfeifentabak und
Zigaretten als Kompensation für den Ankauf von
Lebensmitteln auf dem Lande den Angestellten der
Tabakregie zngebilligt worden sind. Dabei wurde
sehr unrationell vorgegangen, es wurde nicht kaus-
männisch gewirtschaftet und es wurden auf diese
Art zuviel Fabrikate hinausgegeben. Es wäre inte¬
ressant, zu wissen, wie groß die Mengen von Tabak
waren, die zum Beispiel im Vorjahre unter Aus¬
schaltung der Tabaktrafiken abgegeben wurden.

Bezüglich des zweiten Punktes, also bezüglich
der Auslandsausfuhr habe ich schon früher bemerkt,
daß, wenn jener.Vorschlag angenommen wird, den
ich mir einzubringen erlaubte, dadurch die Ver¬
edlungsprodukte eine große Zunahme erfahren würden
und wir daher mit größeren Anslandsausfuhren
und Einnahmen zu rechnen hätten.

Nun ist auch noch ein zweiter Antrag ein¬
gebracht worden und dieser lautet (liest):

„Die Regierung wird aufgefordert, die Preise
für Tabakfabrikate so zu berechnen, daß der Gewinn
hauptsächlich aus den besseren und den Auslands¬
sorten gezogen — und darüber werden jetzt die
Raucher sehr erfreut sein — hingegen die billigere
Inlandsware nahe dem Gestehungspreise abge¬
geben wird."

' Ich glaube, gegen diesen Antrag ist nichts
einzuwenden und es ist ihm auch nichts hinzuzufügen.

Ein weiterer Antrag lautet (liest):

„Die Regierung wird ausgesordert, dafür
Sorge zu tragen, daß der Tabakbau in Hausgärten
soweit derselbe zur Deckung des Eigenbedarfes dient,
für das Jahr 1921 gestattet wird."

Ich möchte bitten, daß diese Anträge auch
tatsächlich angenommen werden.

Zum Schlüsse richte ich an den Herrn
Bundesminister für Finanzen die Bitte, den ange¬
regten Fragen eine zweckmäßige Würdigung zuteil
werden zu lassen und auch die berührten Standes-
sragen der Chemiker und Techniker der erwünschten
Lösung zuzuführen. (Beifall.)

 Präsident: Es ist niemand mehr zum
Worte gemeldet, die Debatte ist geschlossen.

Ich frage die Herren Berichterstatter, ob sie
das Schlußwort wünschen, Herr Abgeordneter Dr.
Waber? (Abgeordneter Dr. Waber: Ich verzichte!)
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Herr Abgeordneter Pauly? (Abgeordneter Pauly:
Ich bitte um da* Wort!) Ich erteile dem Herrn
Berichterstatter Pauly das Wort.

Spezialberichterstatter Pauly: Der Herr
Abgeordnete Kollarz hat eine Resolution in der
Pensionistenfrage eingebracht. Da dieser Regierungs-
entwurs aller Voraussicht nach in dieser Woche noch
zur Behandlung kommt und bei keiner der drei
Parteien auf Widerstand stoßen wird, beantrage ich
die Annahme der Resolution.

Präsident: Ich erteile dem Herrn Bericht¬
erstatter Dr. Gürtler das Wort.

Spezialberichterstatter Dr. Alfred Gürtler
Es ist vom Herrn Abgeordneten Hölzl im Laufe der
Debatte ein Resolutionsantrag wegen des Alkohol¬
zehents eingebracht worden. Er hat verlangt, daß ein
Teil der für Alkohol eingenommenen Steuern einem
sogenannten Alkoholzehent zur Bekämpfung der
Trunksucht zugewiesen werde. Da es sich hier um
die Verwendung bereits gebundener Einnahmen
handelt —, denn wir haben diese Erhöhungen nur
beschlossen, um die Bezüge der Beamten zu er¬
höhen — bin ich gezwungen, mich gegen diesen
Resolutionsantrag auszusprechen.

Präsident: Wir schreiten nunmehr zur
Abstimm nn g.

Ich bitte diejenigen Damen und Herren,
welche Gruppe IV, Staatsschuld, Kapitel 4, des
Bundesvoranschlages, in den Bundesausgaben und
Bundeseinnahmen annehmen wollen, sich von den
Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Angenommen.

Ich bitte diejenigen Damen und Herren,
welche Gruppe V, Überwnsungen, Kapitel 5, in den
Bundesausgaben und -einnahmen annehmen wollen,
sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Auch
dieses Kapitel ist angenommen.

Hiezu liegt eine Entschließung vor, welche
lautet (liest):

„Die Regierung wird aufgesordert, in
den Nachtrag eine entsprechende Summe
einzustcllen, die für das erste Kalenderhalb¬
jahr 1921 zum Zwecke von Darlehen an
autonome Gebietskörperschaften zu ver¬
wenden ist."
Wir kommen ohnehin zur Verhandlung über

den II. Nachtrag, damit entfällt eine Abstimmung
über diese Resolution.

Ferner eine zweite Entschließung, welche
lautet (liest):

„Die Regierung wird aufgefordert, in
den Nachtrag einen Betrag von 125
Millionen Kronen zum Zwecke von Dota¬

tionen an Gemeinden für das erste Halbjahr
1921 einzusetzen und ein neues Dotations-
gefetz dem Nationalrat vorzulegen."

Bezüglich des Einsetzens eines Betrages
in den Nachtrag entfällt eine Abstimmung
und ich kann daher diese Resolution in folgender
Fassung zur Abstimmung bringen (liest):

„Die Regierung wird ausgefordert, ein
- Ncues Gemeindedotationsgesetz dem National¬
rate vorzulegen."

Ich bitte diejenigen Damen und Herren,
welche für die Entschließung in dieser Fassung
stimmen, sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.)
Angenommen.

Drittens liegt folgende Entschließung vor
(liest):
D „Die Regierung wird ausgefordert, der

Gemeinde Wien den ans Wien entfallenden
Teil der Kosten der früheren landesfürst¬
lichen Verwaltung des Landes Nieder¬
österreich zu vergüten."

Der weitere Teil der Resolution bezieht sich
wieder auf den Nachtrag.

Ich bitte diejenigen Damen und Herren,
welche dieser Entschließung, wie ich sie vorgelesen
habe, zustimnien, sich von ^den Sitzen zu erheben.
(Geschieht.) Angenommen.

Ich bitte nunmehr diejenigen Damen und
Herren, welche Gruppe VI, Pensionen, Kapitel 6
in den Bundesausgaben und -einnahmen annehmen
wollen, sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.)
Angenommen.

Hier sind nun drei Entschließungen, welche
folgenden Wortlaut haben (liest):

„1. Die Regierung wird aufgesordert,
sofort an Stelle des Gesetzentwurfes (406 der
Beilagen) ein neues Pensionistengesetz ein¬
zubringen, wobei eine einheitliche Regelung
der Ruhe- und Versorgungsgenüsse für alle
Pensionisten als Grundsatz zu gelten hat.

2. Die vorschußweise Aus- und Nach¬
zahlung der Ruhe- und Versorgungsgenüsse,
rückwirkend aus den 1. Oktober 1920, an
alle jene Pensionisten, Witwen und Waisen,
einschließlich der Gnadenpensivnisten, deren
letzter Dienstort außerhalb der Grenzen
Österreichs lag, nach den in der Republik
Österreich geltenden Gesetzen (Verordnungen)
ohne Rücksicht darauf, ob sie in Österreich
heimatsberechtigt sind oder nicht, bis zur
endgültigen Übernahme und Auszahlung
der Ruhegenüsse durch den verpflichteten
Nachfolgestaat, sofort im Verwaltungswege
durchzuführen.
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3. Die Regierung wird neuerdings auf¬
gefordert, alles zu tun, um die zwischen¬
staatlichen Verhandlungen mit den Nach¬
folgestaaten wegen der gegenseitigen Über¬
nahme der ehemaligen österreichischen
(Staatseisenbahn-)Angestellten zum Ab¬
schlüsse zu bringen."

Ich glaube, ich kann diese drei Resolutionen
unter Einem zur Abstimmung bringen. (Zustim¬
mung.)

Ich bitte diejenigen Damen und Herren,
welche diesen Beschlußanträgen 1, 2 und 3 zu¬
stimmen, sich von den Sitzem zu erheben. (Ge¬
schieht.) Angenommen.

Ich bitte numnehr diejenigen Danren und
Herren, welche Gruppe X, Finanzen, des Bundes¬
voranschlages, enthaltend die Kapitel 14: Finanz¬
verwaltung, 15: Öffentliche Abgaben, 16: Mono¬
pole, 17: Betriebe, 18: Kassenverwaltung, in den
Bundesausgaben und -einnahmen annehmen wollen,
sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) An¬
genommen.

Wir kommen nunmehr zu den Ent¬
schließungen, welche der Ausschuß vorlegt (liest):

„1. Die Regierung wird aufgefordert,
dem Nationalrat unverzüglich ein Gesetz
vorzulegen, womit die Zinssteigerungen im
Rahmen der Mieterschntzordnung von der
Vorschreibung und Einhebung der Staats¬
steuer befreit werden."

Ich bitte diejenigen Damen und Herren,
welche diesem Beschlußantrag zuftimmen, sich von
den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Ange¬
nommen.

Eine zweite Entschließung lautet (liest):

2. I. „Die Regierung wird aufgefordert,
die Erzeugung der Tabakfabrikate soweit
zu steigern, daß

1. die Rationierung überflüssig und»
damit der Schleichhandel beseitigt wird;

2. auch eine Auslandsausfuhr in größerem
Umfange möglich wird."

II. „Die Regierung wird aufgefordert,
die Preise für Tabakfabrikate so zu be¬
rechnen, daß der Gewinn hauptsächlich aus
den besseren und den Auslandssorten ge¬
zogen, hingegen die billigere Inlandsware
nahe dem Gestehungspreis abgegeben wird."

Ich bitte diejenigen Damen und Herren,
welche diesem Beschlußantrage zustimmen, sich von
den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Angenommen.

Weiters (liest):

»Die Regierung wird aufgefordert, dafür
Sorge zu tragen, daß der Tabakbau in
Hausgärten soweit derselbe zur Deckung
des Eigenbedarfes dient, für das Jahr 192l
gestattet wird."

Ich bitte diejenigen Damen und Herren,
welche diesem Beschlußantrag zuftimmen, sich zu
erheben. (Geschieht.) Angenommen.

Weiters (liest):

„ Die Regierung wird aufgefordert, den zur
Vergebung des Mineralwassermonopols ab¬
geschlossenen Vertrag zu stornieren, be¬
ziehungsweise, wenn dies nach den Be¬
stimmungen des Vertrages nicht möglich
ist, nach dessen Ablauf nicht mehr zu er¬
neuern. Mit der Ausnutzung des Mineral¬
wassermonopols ist eine gemeinwirtschaft¬
liche Anstalt zu betrauen."

Ich bitte diejenigen Damen und Herren,
welche diesem Anträge zustimmen, sich von den
Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Angenommen.

Es kommen nunmehr die Minderheitsberichte
der Abgeordneten Schiegl, Dr. Bauer und
Witternigg zur Abstimmung (liest):

1. „Die Regierung wird aufgefordert,
die Zulassung von Wein, Wein- und Obst¬
most zur Beförderung mit der Bahu an
die Beibringung des Nachweises der Steuer¬
anmeldung zu binden."

Ich bitte diejenigen Damen und Herren,
welche diesem Anträge zustimmen, sich von den
Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Das ist die Minder¬
heit und abgelehnt.

(Liest:)

„2. Die Regierung wird ausgefordert,
dem Nationalrat unverzüglich eine Novelle

! zum Branntweinsteuergesetz vorzulegen, womit
für die steuerfreie Erzeugung von Brannt¬
wein für den Hausbedarf der Landwirte
eine Kontrollgebühr eingeführt wird."

Ich bitte diejenigen Damen , und Herren,
welche diesem Anträge zustimmen sich von den
Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Das ist die Minder¬
heit und ab gelehnt.

Wir kommen nunmehr zu einer Resolution,
welche im Laufe der Debatte vom Herrn Abge¬
ordneten Hölzl zur Gruppe X eingebracht wurde
und sich auf die Einhebung eines Alkoholzehents
bezieht.
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Ich bitte diejenigen Damen und Herren,
welche dieser Resolution zustimmen, sich von den
Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Das ist die Minder¬
heit und abgelehnt.

Wir kommen nun zur Abstimmung über den
Beschlußantrag des Herrn Abgeordneten Kollarz,
betreffend eine eventuelle Vorschußzahlung an
Pensionisten, falls bis zum 1. April 1921 das
neue Pensionistengesetz nicht erledigt ist.

Ich bitte diejenigen Damen und Herren,
welche dem Anträge Kollarz zustimmen, sich von
den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Ange¬
nommen.

Ich schreite nunmehr zum Schlüsse der
Sitzung.

Ich schlage die nächste Sitzung für morgen,
Donnerstag, den 10. März, 11 Uhr vor¬
mittags, mit folgender Tagesordnung vor:

Fortsetzung der Spezialdebatte über
den Bundesvoranschlag und das Bundes-
finanzgesetz für das Verwaltungsjahr
1920/21.

Wird gegen meinen Vorschlag eine Ein¬
wendung erhoben? (Niemand meldet sich.) Es ist
nicht der Fall, er ist genehmigt und die heutige
Sitzung ist geschlossen.

Schluß der Sitzung: 6 Uhr 45 Minuten abends.

Österreichische Staatsdruüerei. 52421
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